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Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach als Mitteilung außerhalb von Sitzungen zur Kenntnis 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Vor den H örsten“, WA  69 
Stadtgebiet nördlich des Nordendorfsweges, westlich der Straße Zum Kahlenberg und östlich 
des Erlenbruchs 
 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
"1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) so-

wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB und 
sonstiger Stellen eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der 
Verwaltung gemäß den Anlagen Nr. 6 und Nr. 7 zu behandeln. 

 
2. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Vor den Hörsten“, WA 69, wird in der wäh-

rend der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 
 
3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“ 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Die in Braunschweig seit Jahren anhaltend starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken war 
Anlass dafür, das mit Aufstellungsbeschluss aus dem Jahre 1999 eingeleitete Planverfahren im 
Norden von Waggum fortzuführen, um vor allem für Familien mit Kindern geeignete attraktive 
Wohnareale im Stadtgebiet anzubieten. Da angrenzende Baugebiete zwischenzeitlich bebaut 
sind, wird die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen in Waggum erforderlich.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, einerseits den Wohnbedürfnissen der Bauinteressenten ge-
recht zu werden und dabei den Wunsch nach einer Einfamilienhausbebauung angemessen zu 
berücksichtigen, andererseits eine Eingliederung in die angrenzende Wohnbebauung und den 
Landschaftsraum vorzunehmen. Durch die Fortführung der im Norden des Baugebietes „Ra-
benrodestraße-Nord“ vorgelagerten breiten Grünzone erfolgt eine abschließende Ortsrandent-
wicklung im Norden von Waggum mit einer Einbindung in die Erholungslandschaft der Beber-
bachaue. 
 
Die Grundstücksgesellschaft „Wohnen Am Beberbach GmbH“ hat die Grundstücke erworben 
und die Stadt gebeten, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung zu 
schaffen. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig wurde im Parallelverfahren geändert, so 
dass aus den derzeitigen Darstellungen ein Wohngebiet entwickelt werden kann. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 28. Juni 2012 bis 30. Juli 2012 durchgeführt. 
 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und Hinweise wurde der Entwurf weiter konkreti-
siert. Wesentliche Konflikte im Zusammenhang mit der Planung traten nicht auf. 
 
Sämtliche Stellungnahmen sind in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme sowie 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 23. September 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss be-
schlossen und in der Zeit vom 29. Oktober 2014 bis 28. November 2014 durchgeführt. 
 
Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 7 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem 
Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
Zu dem Planverfahren sind auch außerhalb der o. g. Frist Stellungnahmen eingegangen. Die 
Verwaltung hat den Einwenderinnen und Einwendern zugesagt, diese ebenfalls im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung zu behandeln. Sie sind daher auch in der Anlage Nr. 7 enthalten. 
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Planänderungen nach dem Auslegungsbeschluss 
 
Zum Satzungsbeschluss sind in der Planzeichnung und der Begründung folgende der Klarstel-
lung dienende redaktionelle Ergänzungen erfolgt: 
 
Planzeichnung: 
Im Bebauungsplan erfolgt für das Grundstück westlich des Schwimmbades mit der Kennzeich-
nung WA* eine eindeutige Zuordnung des Maßes der Nutzung zur besseren Nachvollziehbar-
keit der Planung. 
 
Begründung: 
In der Begründung auf Seite 3 wird die Himmelsrichtung in Bezug auf die Lage des regional 
bedeutsamen Radweges zum Plangebiet von Südwesten in Südosten richtiggestellt. 
 
Auf Seite 19 im Kapitel 4.5.6 – Lärm- der Begründung erfolgt durch die Ergänzung des 
Schlusssatzes zum Schallgutachten die Konklusion, dass mit den getroffenen Festsetzungen 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 im Bebauungsplan gewahrt 
werden. 
 
In dem Begründungstext zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden im Kapitel 5.4.2 
motorisierter Individualverkehr (MIV) die Kernaussagen der Verkehrsuntersuchung ergänzt. Die 
hier ermittelten Verkehre dienen als Grundlage für die Untersuchung der schalltechnischen 
Auswirkungen der Planung und wurden bis dato nur implizit erwähnt. 
 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 6 und Nr. 7 aufgeführten Stellungnahmen den 
Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit örtlicher 
Bauvorschrift „Vor den Hörsten“, WA 69, als Satzung sowie die Begründung mit Umweltbericht 
zu beschließen. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 Niedersächsisches Kommunalver-
fassungsgesetz (NKomVG). 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches im Stadtgebiet 
Anlage 2: Nutzungsbeispiel 
Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 3 b: Planzeichenerklärungen 
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger gemäß § 4 (2) BauGB und sonstiger Stellen 
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB 
 
 
I. A. 
 
gez. 
 
Warnecke  

























Bebauungsplan Vor den Hörsten, WA 69  Textliche Festsetzungen, Stand:30.03.2015 
  Satzungsbeschluss 
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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Vor den Hörsten WA 69 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 


 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 


I Art der baulichen Nutzung 


 
1. Allgemeine Wohngebiete (WA1/WA1* bis 


WA3) 
 


1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 
bis WA3 sind Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
BauNVO nur wie folgt zulässig: 
- Wohngebäude, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 


und gesundheitliche Zwecke. 
 


1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 
bis WA3 sind Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes. 


 
 


II Maß der baulichen Nutzung 


 
1. In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 


bis WA 3 sind Überschreitungen der zulässi-
gen Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO durch die Grundfläche von  


 - Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten, 


 - Nebenanlagen im Sinne des § 14  
BauNVO, 


 - baulichen Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird,  


 bis maximal 25 % zulässig. 
 
 


III Höhe baulicher Anlagen 


 
1. In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 


bis WA3 darf die Höhe der Oberkante des fer-
tigen Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF 
EG) über dem Bezugspunkt höchstens 0,6 m 
betragen. 


 
2. In dem Baugebiet WA1/WA1* darf die First-


höhe höchstens 8,0 m und in den Baugebie-
ten WA2 und WA3 höchstens 10,0 m über 
dem Bezugspunkt betragen. First im Sinne 
dieser Festsetzung ist die obere Begren-
zungskante der Dachflächen. 


 
 
3.  In dem Baugebiet WA1/WA1* darf die Höhe 


der Traufe der Hauptbaukörper höchstens 
4,5 m in den Baugebietes WA2 und WA3 
höchstens 5,0 m über dem Bezugspunkt be-
tragen. Traufe im Sinne dieser Festsetzung ist 
die Schnittlinie der Außenflächen von Außen-
wand und Dachhaut. 


 
4. Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die 


Höhenlage der im Baugebiet geplanten Ver-
kehrsfläche an dem Punkt der Straßenbe-
grenzungslinie der der Mitte der straßenzu-
gewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäu-
deseite, so ist die Normalhöhe um das Maß 
der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu 
verändern. 


 
 


IV Überbaubare Grundstücksflächen 


 
1.  Nebenanlagen 
 


In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 
bis WA3 sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 Abs. 1 BauNVO nur wie folgt zuläs-
sig: 


 -  Terrassen und Kleinkinderspielplätze, 
 -  Müllboxen, Fahrradständer, Briefkastenan-


lagen,  
 -  Gerätehäuser und Kleingewächshäuser 


bis insgesamt 10,0 m² Grundfläche je 
Grundstück. Diese müssen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflä-
chen einen Abstand von mind. 3,0 m hal-
ten. 


 
 Wind- und Sichtschutzanlagen sind nur inner-


halb der überbaubaren Flächen zulässig.  


 
2. Stellplätze und Garagen, Zufahrten 
 
2.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 


bis WA3 sind oberirdische Garagen, offene 
Garagen (Carports) und Stellplätze nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.  
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 An den Grundstücksseiten, die an eine Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
angrenzen, sind Garagen, offene Garagen, 
Carports und Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, 
sofern sie einen Abstand zu der o. g. Ver-
kehrsfläche von mind. 1,0 m einhalten. Dieser 
Abstand gilt auch für die Zufahrten. Soweit 
der Abstand zu öffentlichen Flächen weniger 
als 3,0 m beträgt, sind die den öffentlichen 
Flächen zugewandten Seiten von Garagen, 
Carports und baulich integrierten Geräteräu-
men vollflächig zu begrünen. 


 
2.2 Je Grundstück ist eine Ein- und Ausfahrt in 


einer Breite von maximal 4,0 m zulässig. 
 
2.3 Garagen, offene Garagen (Carports) und 


Stellplätze müssen an ihrer Zufahrtsseite ei-
nen Abstand von mind. 5,0 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten. 


 
 


V Grünordnung 


 
1.  Begrünung öffentlicher Straßenverkehrsflä-


chen 
 
1.1  Innerhalb der in Ost-West-Richtung verlau-


fenden Planstraßen sind auf der südlichen 
Seite der Straßen insgesamt 30 hochstämmi-
ge Laubbäume II. Ordnung zu pflanzen. 


 
1.2 Innerhalb der Zufahrtsstraße Zum Kahlenberg 


sind einseitig auf der östlichen Seite der Stra-
ße mind. 5 hochstämmige Laubbäume 
II. Ordnung zu pflanzen. 


 
1.3 In der Fläche für Lärmschutz mit der Kenn-


zeichnung LSA 2 ist die festgesetzte Lärm-


schutzanlage zur öffentlichen Fläche hin auf 
mindestens ¼ der Länge zu begrünen. 


 
2. Begrünung öffentlicher Grünflächen 
 
2.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche A mit 


der Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
 sind mind. 36 Laubbäume II. Ordnung in 


gleichmäßigem beidseitigem Abstand von ca. 
5,0 m von der Mittelachse der Grün-/ Ver-
kehrsfläche als Allee zu pflanzen. 


 Im Aufweitungsbereich südlich des Grabens 
sind 4 zusätzliche Bäume im Raster zu pflan-
zen. Die Restflächen sind als Rasen- und 
Wiesenflächen zu gestalten. 


 
2.2 In die öffentliche Grünfläche B mit der Zweck-


bestimmung „Parkanlage“ sind Spielflächen 
für Kinder mit einer Gesamtgröße von min-
destens 1.400 m² sowie Spielflächen für Ju-
gendliche mit einer Gesamtgröße von mindes-
tens 1.000 m² zu integrieren.  


 
 Entlang der Erschließungsstraße südlich des 


Spielplatzes sind straßenbegleitend innerhalb 
der öffentlichen Grünfläche 4 Laubbäume 
II. Ordnung in regelmäßigem Abstand von 
8,0 m zu pflanzen. 


 
 


 Entlang der Zufahrtsstraße „Zum Kahlenberg“ 
sind östlich des Spiel- und Jugendplatzes in-
nerhalb der öffentlichen Grünfläche B Laub-


bäume II. Ordnung in einem Regelabstand 
von 15,0 m zu pflanzen. 
 
Die in der Grünfläche B festgesetzte Lärm-
schutzanlage (LSA 1) kann zur Gliederung 


der Gesamthöhe im Fußbereich als 1,0 m ho-
her Erdwall ausgebildet werden. Die Lärm-
schutzanlage ist beidseitig durch partielle Be-
pflanzung mit Rankpflanzen und Anpflanzun-
gen von Gehölzen zu gestalten und gestalte-
risch und funktional in die Spiel-, Jugendplatz-
und Grünflächen einzubinden. 
 


 Der Gehölzflächenanteil innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche B mit der Zweckbestimmung 


„Parkanlage“ hat mindestens 20% zu betra-
gen. 
 


2.3  In der insgesamt 10,0 m breiten öffentlichen 
Grünfläche C ist die südliche Graben-


böschung - von der Grabensohle ausgehend - 
als Abflachung mit einem Neigungsverhältnis 
von 1:3 bis 1:5 herzustellen. Zwischen der 
neuen südlichen Grabenoberkante und dem 
Baugebiet ist eine gleichmäßig geneigte Flä-
che unter Verwendung von Oberboden aus 
dem Baugebiet herzustellen.  


 
Auf dieser Fläche ist angrenzend an die Gra-
benoberkante eine 6,0 m breite Baum-
Strauch-Hecke unter Verwendung von min-
destens fünf Gehölzarten herzustellen. Je 20 
lfm. Hecke ist ein Baum II. Ordnung oder eine 
Gruppe von zwei-drei Obstgehölzen oder 
Bäumen III. Ordnung als Hochstamm in die 
Pflanzung zu integrieren. Zwischen der Ge-
hölzpflanzung und den Grundstücksgrenzen 
der Wohnbebauung ist ein 2,5 m breiter Un-
terhaltungsstreifen herzustellen und mit einer 
standortgerechten Gras- und Kräutereinsaat 
zu begrünen.  


 
2.4 Auf der öffentlichen Grünfläche D ist in den 


Randbereichen des Weges eine Extensivra-
seneinsaat vorzunehmen, die durch bedarfs-
gerechte, mindestens einschürige und wech-
selseitige Mahd dauerhaft als flächendecken-
der Wildrasen zu pflegen ist. Der Quellbach 
ist naturnah zu gestalten. Erforderliche Maß-
nahmen (Einbringen von Strukturen, Kies etc.) 
werden über das anstehende wasserrechtli-
che Verfahren im Detail geplant und umge-
setzt.  


 
 
3.  Begrünung privater Flächen 
 
3.1 Auf den Flächen für Anpflanzungen ist eine 


durchgängige mindestens einreihige Gehölz-
pflanzung als freiwachsende Hecke oder als 
Schnitthecke herzustellen. 


 
3.2 Auf den privaten Grundstücken ist jeweils 


mindestens ein kleinkroniger Laub- oder 
Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen. 
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4. Ausführung der Begrünung auf öffentlichen 


und privaten Flächen 
 
4.1 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-


chen Verkehrsflächen ist je Baum eine offene 
Vegetationsfläche von in der Regel mind. 
2,0 m Breite und mind. 9,0 m² Fläche vorzu-
sehen. Die Flächen sind zu begrünen und 
nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 


 
4.2 Die anzupflanzenden Bäume sind als Hoch-


stämme mit folgenden Mindeststammumfän-
gen (StU), gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflan-
zen: 


 


 auf öffentlichen Straßenverkehrsflächen: 
Laubbäume mit einem StU 18-20 cm, 


 auf öffentlichen Grünflächen:  
Laubbäume mit einem StU 18-20 cm, 
Obstbäume 10-12 cm, 


 auf privaten Flächen 
Laubbäume mit einem StU 16/18 
Obstbäume 10-12 cm. 


 
Bei sämtlichen Gehölzpflanzungen auf öffent-
lichen Grünflächen sind vorzugsweise stand-
ortgerechte, heimische Gehölze aus regiona-
len Herkünften zu verwenden. 
 


4.3 Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszu-
führen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. 


 
4.4 Die Maßnahmen in den öffentlichen Grünflä-


chen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
sind spätestens zwei Jahre nach Beginn der 
Erschließungsarbeiten herzustellen und bin-
nen zwei Jahren abzuschließen. Die Anpflan-
zungen auf den öffentlichen Verkehrsflächen 
sind spätestens in der nächstfolgenden 
Pflanzperiode nach Abnahme der Verkehrs-
flächen entsprechend den Festsetzungen 
herzustellen. 


 
Die festgesetzten Baum- und Gehölz-
pflanzungen auf Privatgrundstücken sind spä-
testens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der 
Hauptgebäude durchzuführen. 


 
4.5 Für alle öffentlichen Pflanz- und Rasenflächen 


ist im Anschluss an die Fertigstellungspflege 
eine zweijährige Entwicklungspflege durchzu-
führen. 


 
 


VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 


 
1. Innerhalb der festgesetzten Fläche mit der 


Kennzeichnung Vn ist eine Vernässungsflä-


che zur Rückhaltung und Versickerung des im 
Baugebiet anfallenden Regenwassers mit ei-
ner max. 0,3 m hohen seitlichen Verwallung 
zu den Nachbargrundstücken anzulegen. 
Innerhalb der Fläche mit der Kennzeichnung 
Vn sind Maßnahmen zur Entwicklung eines 


dauerhaft wechselfeuchten bis nassen Stan-
dortes durchzuführen. Initialpflanzungen mit 
heimischen Gehölzen sind ca. auf 20 % der 
Fläche an der Nordseite zum Beberbach so-
wie an der Westseite zum Quellbach vorzu-
nehmen.  
Die kontinuierliche extensive Pflege ist durch 
sporadische, maximal einschürige (einmal 
jährlich) Mahd oder durch extensive Bewei-
dung zu sichern, anfallendes Mähgut ist von 
der Fläche zu entfernen. Zur Vernässung der 
Flächen sind Rinnen und flache Mulden anzu-
legen, die quer zu dem natürlichen Gefälle 
des Geländes das Wasser stauen.  
 


2. 2. Innerhalb der festgesetzten Fläche mit der 
Kennzeichnung K ist eine artenreiche, stand-


ortheimische Kräuter-/ Feldfruchtmischung als 
Wildackerstreifen einzusäen und durch jähr-
lich wechselnde Bewirtschaftung auf mindes-
tens jeweils 1/3 der Fläche dauerhaft zu erhal-
ten.  
 


 Innerhalb der Fläche sind grenzmarkierend 
mind. 10 bis max. 20 Sträucher zu pflanzen. 


 
 Die Gehölze sind in Gruppen von mind. 3 bis 


max. 5 Stück zu pflanzen. 
 
 Auf den Wildackerstreifen sind mind. jeweils 5 


Lesesteinhaufen und Totholzstämme/ Wur-
zelstubben anzuordnen. 


 
3. Vor Baubeginn sind der Zustand und das 


floristische Arteninventar zu erfassen. Durch 
ein anwendungsorientiertes Monitoring sind 
die angesetzten Aufwertungsansätze dauer-
haft zu gewährleisten. 
 


4. Die anzupflanzenden Bäume sind als Hoch-
stämme mit folgenden Mindeststammumfän-
gen (MStU), gemessen in 1,0 m Höhe zu 
pflanzen: 


 auf Maßnahmenflächen: 
Laubbäume mit einem StU 16-18 cm,  
Obstbäume mit einem StU 10-12 cm, 
Sträucher mind. zweimal verpflanzt, 
 60-100 cm Höhe. 
 


Artbedingte Abweichungen sind möglich. Es 
sind vorzugsweise standortgerechte, heimi-
sche Gehölze aus regionalen Herkünften zu 
verwenden. 
 


5. Die festgesetzten Maßnahmen gem. VI 1. und 
VI 2. sind spätestens zwei Jahre nach Beginn 
der Erschließungsarbeiten fachgerecht mit ei-
ner zweijährigen Entwicklungspflege im An-
schluss an die Fertigstellungspflege herzustel-
len und dauerhaft im Sinn der Festsetzung zu 
erhalten. 


 
 


VII Zuordnung der Ausgleichsflächen und Maß-
nahmen 


 
1. Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen 


zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft unter A.VI 
dienen im Sinne des § 1a BauGB dem Aus-
gleich von Eingriffen in Boden, Natur und 
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Landschaft, die aufgrund dieses Bebauungs-
planes ermöglicht werden. 


 
2. Im Sinne von § 9 Abs. 1a und § 135a BauGB 


werden die öffentlichen Flächen und Maß-
nahmen wie folgt zugeordnet: 


 
 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 


Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft mit der Kennzeichnung Vn 
und K: 


 
 Allgem. Wohngeb. (WA/WA*) 1 – 3:  59,93% 
 Fläche für Gemeinbedarf:  1,24 % 
 Straßenverkehrsflächen:  38, 83 % 
 
 


VIII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 


 
1.  Aktiver Lärmschutz -Lärmschutzanlage 
 
1.1 Innerhalb der mit LSA 1 gekennzeichneten 


Fläche ist eine Lärmschutzanlage mit einer 
Gesamthöhe von 3,0 m über dem Bezugs-
punkt zu errichten. Bezugspunkt ist die mittle-
re Höhenlage des Jugendplatzes. 


 
1.2 Innerhalb der mit LSA 2 gekennzeichneten 


Fläche ist eine Lärmschutzanlage mit einer 
Gesamthöhe von 3,0 m über dem Bezugs-
punkt an der Grundstücksgrenze zu errichten. 
Bezugspunkt ist die mittlere Höhenlage der 
angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche im Bereich der Lärmschutzanlage. 


 
2. Aktiver Lärmschutz – bauliche Anordnung 


 
2.1 Innerhalb der Fläche WA1 mit der Kennzeich-


nung „*“ sind Fenster von Aufenthaltsräumen 
oberhalb des Erdgeschosses auf der dem 
Freibad abgewandten Gebäudeseite anzu-
ordnen. 


 
2.2 Von der Festsetzung unter VIII 2.1 kann ganz 


oder teilweise abgewichen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise gewährleistet 
ist. 


 
 


IX Sonstige Festsetzungen 


 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung 
 
Über die Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung  ist die Erschließung der angren-
zenden Grundstücke zulässig, sofern kein 
unmittelbarer Anschluss an eine öffentliche 
Straßenverkehrsfläche besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


B Örtliche Bauvorschrift 


Gemäß § 84 NBauO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 
BauGB 
 


I Geltungsbereich 


 
 Die örtliche Bauvorschrift zu dem Bebau-


ungsplan „Vor den Hörsten“ WA 69 gelten in 
den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 
bis WA3. 


 
 


II Dächer 


 
1. Firstrichtung 
 


Für die Firstrichtung ist die nächstgelegene 
Straßenbegrenzungslinie der geplanten Ver-
kehrsflächen Bezugslinie. Die Firstrichtung ist 
parallel oder senkrecht zum Bezugslinie zu-
lässig. Abweichungen bis max. 7° sind zuläs-
sig. 
 


2.  Dachformen 
 


In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 
bis WA3 sind für alle Hauptgebäude nur Sat-
teldächer und gegeneinander versetzte Pult-
dächer zulässig. 
 
Satteldach im Sinne dieser Festsetzung ist ein 
Dach, das von zwei Dachflächen mit gleicher 
Neigung, gemeinsamem horizontalem First 
und rechtwinklig zum First stehenden Giebel-
flächen ohne Abwalmungen gebildet wird. 
 
Ein gegeneinander versetztes Pultdach im 
Sinne dieser Festsetzungen ist ein Dach, das 
von zwei gegeneinander versetzen Dachflä-
chen mit gleicher Neigung, zwei horizontalen 
höhenversetzten Firsten und rechtwinklig zu 
den Firsten stehende Giebelflächen ohne Ab-
walmungen gebildet wird. 
 
Gauben und Zwerchgiebel dürfen eine maxi-
male Dachneigung von 60° nicht überschrei-
ten. Sie sind auf maximal die Hälfte der Länge 
der betroffenen Dachfläche, gemessen auf 
halber Höhe zwischen Trauf- und Firstlinie, zu 
beschränken. 
 


3.  Dachneigung 
 
 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 


WA1/WA1* bis WA3 dürfen die Dächer der 
Hauptgebäude nur als Steildächer mit einer 
Neigung von 25° bis 45° ausgeführt werden. 


 
4.  Material und Farbe 
 
 In den allgemeinen Wohngebieten WA1/WA1* 


bis WA3 sind für die geneigten Flächen der 
Dächer nur die Farbtöne rot bis braun und 
anthrazit zulässig.  


 Darüber hinaus sind zulässig: 


 Dacheindeckungen aus Schiefer/ Zink-
blech, 


 Glasdächer und -elemente, 
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 Dachflächen, die als Solar- oder Foto-
voltaikanlagen ausgebildet werden, 


 Dachflächen von Gründächern. 
 
 


III Einfriedungen 


 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen  darf 
die Höhe von Einfriedungen maximal 1,2 m, 
entlang der öffentlichen Grünflächen maximal 
1,6 m betragen. Im Ausfahrtsbereich von Ga-
ragen oder Einstellplätzen darf die Einfriedung 
nicht höher als 0,8 m sein. 
 
Einfriedungen entlang der öffentlichen Ver-
kehrsflächen und der öffentlichen Grünflä-
chen, mit Ausnahme der öffentlichen Grünflä-
che C, sind nur wie folgt zulässig: 
 


 als Hecke aus Laubgehölzen oder 


 als Hecke aus Laubgehölzen in Verbin-
dung mit einem Maschendraht- oder 
Stabgitterzaun oder 


 zu öffentlichen Verkehrsflächen als 
Holzstaketenzäune. 
 


Südlich der öffentlichen Grünfläche C ist die 


Einfriedung der privaten Grundstücke nur mit 
einem Maschendraht- oder Stabgitterzaun mit 
einer Höhe bis 1,6 m zulässig. Wahlweise 
kann die Einfriedung mit Anpflanzungen er-
gänzt werden (z.B. Hecke). Die Einfriedung ist 
so zu gestalten, dass kein Zugang von den 
Grundstücken auf die öffentliche Grünfläche C 


besteht. 
 
 


IV Ordnungswidrigkeiten 


 
 Ordnungswidrig handelt, wer eine Baumaß-


nahme durchführt oder durchführen lässt, die 
der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 


 
 
C. Hinweise 


 
1. Im Plangebiet ist in Teilbereichen mit hohen 


Grundwasserständen und Staunässe zu 
rechnen. Maßnahmen zur Trockenhaltung der 
Baugruben sowie der Keller werden lokal 
notwendig. Vor Planungs- und Baubeginn 
wird eine entsprechende Baugrunduntersu-
chung empfohlen. 


 
2.  Der gesamte Plangeltungsbereich liegt inner-


halb des Bauschutzbereiches für den Luftver-
kehr. Die hier zulässigen Bauhöhen reichen 
von 100 m bis 109 m über NN. Dies gilt auch 
für Baukräne. 


 
3.  Auf der Fläche, die im Nordwesten unmittel-


bar an die Klärteiche der ehem. Kläranlage 
angrenzt, können bei entsprechender Witte-
rung und Westwinden Geruchsbelästigungen 
entstehen. 


 
4. Innerhalb des Jugendplatzes und der öffentli-


chen Grünfläche C wird die Schmutzwasser-


haupttrasse fortgeführt. Diese unterquert die 


Lärmschutzanlage LSA 1 und ist durch geeig-
nete Maßnahmen zu sichern. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 7. Januar 2015 - 


 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl I 
S. 1740) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206) 


 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Oktober 2014 (Nds. GVBI S. 291) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Die Stadt Braunschweig ist Oberzentrum - im oberzentralen Verbund mit 
den Oberzentren Wolfsburg und Salzgitter mit dem Mittelzentrum Wolfen-
büttel gemäß dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008. 
Als Oberzentrum ist Braunschweig Schwerpunktraum der Siedlungsent-
wicklung. Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des 
Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Großraum Braun-
schweig 2008 ist das Plangebiet als Siedlungsfläche ausgewiesen und 
grenzt im Norden an Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft sowie für 
den Hochwasserschutz. Östlich des Plangebietes verläuft ein regional be-
deutsamer Fahrradwanderweg. Im Südosten wird der Radweg zwischen der 
Rabenrodestraße bis zur Einmündung mit überplant. Die Planung ist mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar und von daher an die Ziele 
der Raumordnung angepasst. 
 


2.2 Flächennutzungsplan  
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächennut-
zungs-plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung 
vom 6. Oktober 2005 in seiner derzeit geltenden Fassung. 
 
Da Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, 
aber die Planungsziele den Darstellungen des Flächennutzungsplanes wi-
dersprachen (er stellte für das Plangebiet derzeit Fläche für die Landwirt-
schaft dar), wurde dieser geändert und ist seit dem 19.11.2013 wirksam. In 
der 93. Änderung des Flächennutzungsplanes sind „Wohnbauflächen" und 
„Grünflächen“ dargestellt. Die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes sind damit aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
entwickelt. 
 
Der Planbereich liegt innerhalb des Bauschutzbereiches für den Luftver-
kehr. Die zulässigen Bauhöhen reichen von 100 m bis 109 m über NN bzw. 
12,5 m über Niveau. Das höchste Geländeniveau im Planbereich liegt bei 
80,5 m über NN. 
 


2.3 Bebauungspläne 
 
Für den überwiegenden Teil des Plangeltungsbereiches gelten bisher keine 
Bebauungspläne. Teile des Bebauungsplans WA 63 „Nordendorfsweg“ vom 
18. Sept. 1991 werden in den vorliegenden Plan einbezogen. Hierbei han-
delt es sich um eine als Ortsrandbepflanzung festgesetzte Teilfläche im 
Westen des Plangebietes sowie um den Spielplatz mit dem davorliegenden 
Straßenabschnitt im Süden. Aus dem östlich angrenzenden Bebauungs-
plan WA 68 „Rabenrodestraße – Nord" wird ein kleiner westlicher Teil für die 
Erschließung mit einbezogen. 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 06. Juli 1999 
die Aufstellung des Bebauungsplanes als WA 69 „Waggum-Nord“ be-
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schlossen. Inzwischen ist der Titel in WA 69 „Vor den Hörsten“ geändert 
worden. 
 
Die östlich und südlich angrenzenden Bebauungspläne WA 63 und WA 68 
setzen allgemeine Wohngebiete (WA), öffentliche Straßenverkehrsflächen 
und Grünflächen fest.  
 
 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Die in Braunschweig seit Jahren anhaltend starke Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken war Anlass dafür, das mit Aufstellungsbeschluss 
aus dem Jahre 1999 eingeleitete Planverfahren im Norden von Waggum 
fortzuführen, um vor allem für Familien mit Kindern geeignete attraktive 
Wohnareale im Stadtgebiet anzubieten. Das angrenzende Wohngebiet WA 
68 „Rabenrodestraße-Nord“ ist inzwischen vollständig bebaut. Daher wird 
die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen in Waggum erforderlich.  
 
Das Baugebiet „Rabenrodestraße“ in seiner Ausprägung setzt den Rahmen 
auch für Größe und Gestaltung des Baugebietes „Vor den Hörsten“. 
 
Die Fortführung der im Norden des Baugebietes „Rabenrodestraße-Nord“ 
vorgelagerten breiten öffentlichen Grünzone erfolgt durch die im Norden 
festgesetzte öffentliche Grünfläche, die Maßnahmenfläche für den Arten-
schutz und die große Vernässungsfläche, die bis an die Beberbachaue her-
anreichen. Damit erfolgt eine abschließende Ortsrandentwicklung im Nor-
den von Waggum mit einer Einbindung in die Erholungslandschaft der Be-
berbachaue. 
 
Die Grundstücksgesellschaft „Wohnen Am Beberbach GmbH“ hat die 
Grundstücke erworben und hat die Stadt gebeten, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Wohnbebauung zu schaffen.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, einerseits den Wohnbedürfnissen der 
Bauinteressenten gerecht zu werden und dabei den Wunsch nach einer 
Einfamilienhausbebauung angemessen zu berücksichtigen, andererseits 
eine Eingliederung in die angrenzende Wohnbebauung und den 
Landschaftsraum vorzunehmen. 
 
Der Bebauungsplan soll in Ergänzung des Gebietes „Rabenrodestraße-
Nord“ ebenfalls als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
ausgewiesen werden. Die Nordgrenze des Baugebietes bildet den 
Waggumer Ortsrand zur Beberbachaue. Auch das Plangebiet „Vor den 
Hörsten“ wird, wie die „Rabenrodestraße-Nord“, durch Grünzüge gegliedert 
und bildet durch Ausbildung von Grünbereichen einen Übergang zur freien 
Landschaft. 
 
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach Bau- bzw. Naturschutzrecht 
führt zu einer ausgeglichenen Bilanz innerhalb des Plangebietes. 
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4 Umweltbericht 


 
4.0 Präambel 


 
Im vorliegenden Umweltbericht werden die auf Grund der Umweltprüfungen 
nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belangen des Umwelt-
schutzes dargelegt. 
 


4.1  Beschreibung der Planung 
 
Mit dem Plangebiet „Vor den Hörsten“, durch das ein neues Wohngebiet 
ausgewiesen werden soll, werden Flächen im Norden des Ortsteils Wag-
gum angrenzend an die Beberbachaue überplant. Im Süden und Westen 
schließen sich Wohngebiete mit eingeschossigen Wohnhäusern an. 
 
Das Wohngebiet wird mit Anschluss an die Straße „Nordendorfsweg“ sowie 
den Weg „Zum Kahlenberg“ erschlossen und durch einen zentralen Grün-
zug sowie eine nördliche Ortsrandeingrünung gegliedert. Die nördliche 
Maßnahmenfläche dient u. a. auch der Regenwasserrückhaltung. Die östli-
che Eingrünung des Weges „Zum Kahlenberg“ wird in den Festsetzungen 
der vorliegenden Planung westlich des Weges ergänzt, so dass eine größe-
re zusammenhängende Grünfläche entsteht. Auf der Grünfläche wird einer-
seits der Spielplatz, der aufgrund der vorgesehenen Erschließung über den 
„Nordendorfsweg“ entfällt, wieder hergestellt. Andererseits ist die Einrich-
tung eines Jugendplatzes geplant. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 11,63 ha, wovon 
als Wohnbauflächen ca. 5,90 ha und 0,12 ha als Fläche für Gemeinbedarf 
vorgesehen sind, als Straßenverkehrsflächen ca. 1,26 ha, als Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung ca. 0,09 ha, als Wasserfläche ca. 0,19 
ha, davon als Biotopflächen ca. 0,07 ha, als öffentliche Grünflächen 
ca.1,73 ha davon ca. 0,05 ha Fläche für Lärmschutz und als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ca. 2, 03 ha und als Fläche für die Landwirtschaft ca. 0,31 
ha. 
 


4.2  Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten  
 
Auf Grund der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten von Waggum ist 
eine umfangreichere Wohnbau-Entwicklung nur noch am nördlichen Orts-
rand möglich. Im Osten grenzt das bereits bestehende Baugebiet „Raben-
rodestraße-Nord“ an und nördlich davon das Landschaftsschutzgebiet 
„Querumer Forst und angrenzende Landschaftsteile“. Eine Bauentwicklung 
in diesem Bereich würde für den Naturschutz höherwertige Flächen bean-
spruchen und erhebliche negative Auswirkungen in die Kernflächen des 
Landschaftsschutzgebietes hinein verursachen. Im Süden grenzt das Ge-
lände des Forschungsflughafens Braunschweig-Wolfsburg an die Ortslage 
Waggum, so dass hier keine neuen Bebauungen realisierbar sind. Mögli-
ches Bauland im Westen von Waggum steht unter dem Einfluss des Flug-
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hafens mit erheblichen Lärmbeeinträchtigungen, die auch hier weitere Ent-
wicklungen von Wohnbauflächen erheblich erschweren. 
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4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung  


 
Neben den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen an die Berücksich-
tigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der 
Fachplanungen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichti-
gen. Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die für den Raum 
vorliegenden Fachplanungen und Gutachten. 
 
Fachplanungen: 
 
 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
 Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 24. April 1978, in der zurzeit wirksamen Fassung 
 Landschaftsrahmenplan (LRP), 1999 
 Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2009 
 Landschaftsrahmenplan Beberbach. 
 
Gutachten: 
 
 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan WA 69 „Vor den 


Hörsten“, Nr. -06249II- Bonk-Maire-Hoppmann GbR (Garbsen), 
04.02.2013 


 Baugrunduntersuchung, GGU 6218/08 vom 17.04.2008 
 Biotoptypenkartierung, LaReG, September 2006 - Aktualisierung 2011. 
 
Der Landschaftsrahmenplan nennt für das Plangebiet das Ziel einer „vor-
rangigen“ Verbesserung der Einbindung regionaluntypischer Siedlungsrän-
der. 
 
Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete und -objekte. Als gesetz-
lich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG ist eine kleine Röhrichtfläche 
entlang eines Grabens im Nordwesten des Geltungsbereiches einzustufen. 
Östlich der Grasseler Straße liegt das Landschaftsschutzgebiet BS 9 „Que-
rumer Forst und angrenzende Landschaftsteile“. Das Plangebiet selbst ist 
Bestandteil eines Bereiches, der die Voraussetzungen zur Ausweisung als 
Landschaftsschutzgebiet erfüllt (L 20, Beberbachaue). 
 
Darüber hinaus werden die einschlägigen Fachgesetze, die den Umwelt-
schutz betreffen, berücksichtigt. 
 


4.4 Beschreibung der Methodik der durchzuführenden Umweltprüfung und Be-
urteilung der Informationsgrundlagen 
 
Der Betrachtungsraum für die durchzuführende Umweltprüfung geht über 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinaus, soweit räumlich-
funktionale Beziehungen dies erfordern. 
 
Als Raum, in dem voraussichtlich mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbil-
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des zu rechnen ist, ist vorrangig der Teil des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplanes zu betrachten, der im Norden von einem bestehenden Feldweg, 
im Westen von einem Graben, dessen westlicher Rand mit Kopfweiden be-
standen ist, und im Süden von bestehender Bebauung und Freibad be-
grenzt wird. Im Osten grenzt das Plangebiet an den Weg „Zum Kahlen-
berg“. 
 
Gegenstand der Umweltprüfung sind dabei nach Maßgabe des Baugesetz-
buches die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- 
und abwägungserheblichen Umweltbelange. Die Umweltbelange werden 
insbesondere unter Auswertung der bisher vorliegenden Fachplanungen 
und Untersuchungen erfasst und gewichtet. 
 
Die Biotopstrukturen im Planungsraum und in den angrenzenden Flächen 
wurden zusätzlich anhand einer Geländebegehung ermittelt und bilden so 
die Grundlage für die Bestandsbewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen, 
Landschaft. 
 
Als eine Grundlage für die Bestandsbewertung des Schutzgutes Boden 
wurde eine Baugrunduntersuchung erstellt, deren Aussagen in die Planung 
einfließen. Aussagen werden in Kap. 4.5.3 „Boden“ aufgeführt. 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen von Schallemissionen der geplanten 
Nutzungen wurde ein Schallschutzgutachten erstellt. Die Ergebnisse flie-
ßen in den Umweltbericht ein. Aussagen werden in Kap. 4.5.6 „Lärm“ aufge-
führt werden. 
 
1999 wurde für die Stadt Braunschweig ein „Luftreinhalte- und Aktionsplan" 
zur lufthygienischen Situation erarbeitet. Die Ergebnisse werden im Rahmen 
der Planung berücksichtigt. 
 
Für die Beurteilung des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung (vgl. 4.6) 
erfolgt eine vergleichende Bewertung der aktuellen Wertigkeiten von Natur 
und Landschaft im Plangebiet unter Berücksichtigung der nach dem aktuel-
len Planungsrecht zulässigen Bebaubarkeit und Versiegelung mit dem 
Planzustand nach diesem Bebauungsplan auf Basis des anerkannten und 
in der Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommenden Osnab-
rücker Modells. Das Verfahren dient der rechnerischen Unterstützung der 
gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnah-
men. 
 
Die Umweltprüfung wird nach folgender Methodik vorgenommen: 
 
 Auswertung der unter 4.3 genannten Fachplanungen, sonstigen Pla-


nungsvorhaben und Gutachten 


 Ortsbegehungen. 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 
bestanden nicht. 
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4.5  Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
4.5.1 Mensch und Gesundheit 


 
Bestand 
Das geplante Wohngebiet grenzt im Norden an einen Feldweg mit Graben, 
im Westen an einen Graben, im Süden an Wohnbebauung bzw. einen Kin-
derspielplatz. Im Osten schließt ein landwirtschaftlicher Weg, der auch 
westlich des Weges einen Quellbach aufweist, und das Baugebiet „Raben-
rode-straße-Nord“ mit seinen öffentlichen Grünflächen an. Die Ackerfläche 
des Plangebietes hat nur geringe Bedeutung für die Erholungsfunktion.  
 
In Bezug auf Erholungsfunktionen besitzen zurzeit der vorhandene Kinder-
spielplatz und das Freibad südöstlich des Plangebietes sowie die öffentli-
chen Grünflächen und Ausgleichsflächen des Baugebietes „Rabenro-
destraße-Nord“ für die Öffentlichkeit eine Bedeutung. Zusammen mit den 
durch Wege erschlossenen landwirtschaftlichen Flächen, den Waldberei-
chen und mit der renaturierten Beberbachaue nehmen sie wichtige Funktio-
nen im Bereich der wohnortnahen Erholung wahr.  
 
Im Osten des Plangebiets ist der Weg „Zum Kahlenberg“ Teil eines regional 
bedeutsamen Radwanderweges. Von Bedeutung sind auch die privaten 
Gärten der Siedlungsbereiche. Die Bedeutung des Planbereiches für das 
Schutzgut ist mit Ausnahme des Spielplatzes, des Freibades und des Rad-
wegs überwiegend gering. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtumsetzung der Planung bleiben die bestehenden Funktionen er-
halten. 
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes entstehen durch den Flä-
chenverlust des Kinderspielplatzes in Folge der geplanten Überbauung mit 
einer Zufahrt zum Baugebiet vom „Nordendorfsweg“ aus. Die negativen 
Auswirkungen der neuen Zufahrt auf die Grünanlage werden durch die Ge-
staltung der öffentlichen Grünfläche gemindert, die eine weitgehende opti-
sche Abschirmung der Verkehrsfläche gegenüber den angrenzenden 
Wohngrundstücken bewirkt. Innerhalb des Planbereiches wird der Kinder-
spielplatz in der notwendigen Flächengröße und Ausstattung neu angelegt, 
so dass keine Beeinträchtigungen verbleiben. Zusätzlich wird ein Jugend-
platz in die öffentlichen Grünflächen integriert werden. Der neu anzulegen-
de Jugendplatz hat für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen eine Bedeu-
tung, die über das Plangebiet hinausgeht. Die neu geplanten öffentlichen 
Grünanlagen werden an die bestehenden Erholungsflächen und -wege an-
geschlossen und bilden somit einen wichtigen „Trittstein“ im Rahmen eines 
Freiflächenverbundes für Waggum. Der regional bedeutsame Radwander-
weg bleibt bestehen und erfährt durch die Schaffung zusätzlicher Grünflä-
chen eine Aufwertung. 
Mit der inzwischen beschlossenen Erhaltung des Freibades bleibt die Frei-
zeit- und Erholungsfunktion bestehen. 
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4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 


 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich jeweils auf die Aspekte 
„Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere“, „Schutzgebiete und -objekte 
des Naturschutzes“ sowie „Landschaftsbild und Landschaftserleben (Erho-
lung)“. 
 
Bestand 
Im Baugebiet selbst liegt ein Schutzgebiet nach BNatSchG. Als besonders 
geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG ist am Rande des Baugebietes in-
nerhalb des Grabenlaufs ein Röhrichtbestand im Nordwesten des Gel-
tungsbereiches einzustufen. Bestandteile des Netzes NATURA 2000 (FFH- 
oder EU-Vogelschutzgebiete) sind nicht betroffen. Hinweise auf das Vor-
kommen von streng oder besonders geschützten Tierarten liegen nicht vor. 
Östlich der Grasseler Straße liegt das Landschaftsschutzgebiet BS 9 „Que-
rumer Forst und angrenzende Landschaftsteile“. Im Landschaftsrahmen-
plan von 1999 ist das Plangebiet selbst als Bestandteil eines Bereiches, der 
die Voraussetzungen zur Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet erfüllt 
(L 20, Beberbachaue), ausgewiesen. Da das Regionale Raumordnungspro-
gramm von 2008 für diese Fläche mittlerweile Siedlungsgebiet ausweist, ist 
davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für die Ausweisung eines 
Landschaftsschutzgebietes nicht mehr gegeben sind. 
 
Im September 2006 wurde eine Kartierung der Biotoptypen und Struktur-
merkmale des Untersuchungsgebietes und seiner näheren Umgebung 
durchgeführt, die durch eine erneute Begehung im Sommer 2011 aktuali-
siert wurde. Als potenziell natürliche Vegetation im Plangebiet würde sich 
ein Flattergras-Buchenwald einstellen. Im Plangebiet sind aufgrund der an-
thropogenen (durch den Menschen verursachten/beeinflussten) Nutzung 
keine Vegetationseinheiten zu finden, die der o.g. Einheit entsprechen. 
 
Von der Planung werden eine Ackerfläche sowie deren randliche Strukturen 
in Anspruch genommen. Es sind dies die umlaufenden Feldrandstrukturen 
sowie der Quellbach an der Westseite und mehrere feuchte Stellen inner-
halb des Dauergrünlands mit wechselnder Bewirtschaftungsintensität im 
Nordteil des Flurstückes 147 angrenzend an den Beberbach. Diese Berei-
che sind der Lebensraum für Arten (Flora und Fauna [Niederwild sowie Vo-
gel- und Kleinsäugerarten]) des Offenlandes und von Saumstrukturen. Der 
Südteil des Flurstücks 147 direkt nördlich des Baugebietes ist Ackerfläche. 
 
Der Quellbach wird aus einer Quelle mitten in der Ortslage ganzjährig ge-
speist und sichert ab seiner Mündungsstelle in den Beberbach diesen vor 
dem sommerlichen Trockenfallen. Damit dient er der Limnofauna einschließ-
lich der Fische sowie Amphibien ganzjährig als Rückzugsraum. 
 
Die feuchten Stellen der an den Bach angrenzenden Wiesenflächen erfül-
len in Teilbereichen den Status eines „besonders geschützten Biotops“ 
gem. § 30 BNatSchG.  
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Der Spielplatz im Bereich der geplanten Zufahrt vom Nordendorfsweg weist 
neben Wege-, Sand- und Rasenflächen eine Abpflanzung aus überwiegend 
standortheimischen Gehölzen auf. Im Fahrbahnteiler des Nordendorfswe-
ges sind zwei Bäume gepflanzt.  
 
Die Störungen aus den angrenzenden Nutzungen (Siedlung, Verkehr, Frei-
bad) durch Licht, Lärm, Fahrzeugbewegungen und Schadstoffe stellen er-
hebliche Beeinträchtigungen dar. 
 
Die Freiflächen außerhalb des vorgesehenen Baugebietes des Planbereichs 
haben eine geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum für Tierarten der 
offenen Feldflur sowie für an Siedlungsflächen angepasste Tierarten wie 
z. B. wenig störungsanfällige Vögel. Die im Norden an das Planungsgebiet 
angrenzenden Grünlandflächen und Waldbereiche haben eine mittlere bis 
hohe Bedeutung für das Schutzgut. 
Aufgrund des hohen Grundwasserstandes mit Stauwassergefahr (s. 4.5.3 
Boden) ist allerdings hier das Vorkommen der geschützten Tierarten der of-
fenen Feldflur (Feldhamster, Feldlerche, Feldhase) unwahrscheinlich, da 
diese Arten trockene Standorte bevorzugen. 
 
Das Landschaftserleben in Bezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Natur wird geprägt durch den Ausblick auf die Beberbachaue mit der deut-
lich wahrnehmbaren Reliefsituation. Außerdem weist der weit in den Raum 
hineinwirkende Waldrand mit den vorgelagerten Wiesen- und Ackerflächen  
ein hohes Erholungspotential auf. Die bestehende Einfamilienhausbebau-
ung prägt die Ortsrandsituation des Stadtteils Waggum. 
 
Das Relief des Plangebietes wird bestimmt von einem gleichmäßig nach 
Norden bzw. Nordwesten fallenden Hang. Das Ortsbild wird außerdem im 
Wesentlichen von den abschnittsweise nur unzureichend gestalteten Orts-
rändern der vorhandenen Bebauung von Waggum sowie den nördlich an 
das Plangebiet anschließenden Wiesenflächen und Waldbereichen der Aue 
des Beberbachs geprägt. Die gehölzbestandenen Böschungen des Freiba-
des sowie des Grabens am Westrand des Plangebietes wirken in den Gel-
tungsbereich hinein. Die beiden Bäume im Nordendorfsweg gliedern den 
Straßenraum. Von Bedeutung ist außerdem eine direkte Sichtbeziehung 
vom Südrand des Plangebietes zum Kirchturm von Waggum. 
Der nördliche Ortsrand von Waggum ist gekennzeichnet als mangelhaft 
gestaltet und unzureichend landschaftlich eingebunden (LRP 1999). Er 
bildet somit eine Beeinträchtigung des Landschaftserlebens in diesem 
Bereich. 
 
Nullvariante 
Bei Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzungen im bisherigen Umfang 
wird sich für die Fläche im Geltungsbereich an der beschriebenen Situation 
im Wesentlichen nichts ändern. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Qualitäten 
und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes erhalten. 
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Schutzgebiete und -objekte des Naturschutzes werden bei der Nullvariante 
nicht betroffen. 
 
In Bezug auf das Landschaftsbild und Landschaftserleben wird sich bei 
Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung im bisherigen Umfang an 
der beschriebenen Situation nichts ändern. 
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung 
Die Umwandlung der offenen Feldflur in ein Baugebiet führt zu einer Ab-
nahme der Population von Offenlandarten. Die Vernässungsfläche wird für 
die Einbeziehung in die Entwässerung zumindest vorübergehend beein-
trächtigt. Die Herstellung eines Weges entlang des Baugebietes und des-
sen enge Führung am westlich gelegenen Quellbach entlang auf einem nur 
6 m breiten Streifen führen zu einem Verlust des Rückzugsraums für das 
Niederwild. Zudem wird der Quellbach selbst durch die so herbeigeführte 
Naherholungsnutzung (mit Hunden und zum Spielen am Wasser) in seiner 
Qualität auch für die Amphibien- und Limnofauna beeinträchtigt. Zum Aus-
gleich werden auf der Vernässungsfläche für Amphibien und Limnofauna 
neuer Lebensraum geschaffen und der Quellbach im Rahmen des wasser-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens naturnah gestaltet (z. B. durch Ein-
bringen von Störsteinen, Kies, Kolken etc.). 
 
Die Röhrichtfläche am nördlichen Rand des Plangebietes wird durch pla-
nungsrechtliche Festsetzung gesichert und in die neuen öffentlichen Grün-
flächen, insbesondere entlang dem Grabenlauf, bzw. in die Vernässungs-
fläche für versickerungsfähiges Oberflächenwasser aus dem Plangebiet in-
tegriert. Die Neuanlage des Spielplatzes und des Jugendplatzes ist als Be-
standteil einer größeren öffentlichen Grünfläche im Osten geplant. Die 
Strukturen der geplanten Maßnahmenfläche im Norden mit der Versicke-
rungsfläche bieten Lebensraum für angepasste, wenig störanfällige Tier- 
und Pflanzenarten. Die im Nordosten und Norden vorgesehenen Wildacker-
streifen mit Lesesteinhaufen, Totholzstämmen und Wurzelstubben bieten 
Lebensraum für Offenlandarten. Die Erweiterung der Bebauung wird die 
Lebensraumqualität der nördlich angrenzenden Biotope (Wiesen und Wald 
der Beberbachaue) durch Licht- und Schallemissionen beeinträchtigen. 
Diese negativen Auswirkungen werden reduziert durch die Anlage der öf-
fentlichen Grünflächen und der Maßnahmenfläche am nördlichen Rand des 
Baugebietes. 
 
Die vorgesehene gärtnerische Gestaltung der öffentlichen Grünflächen so-
wie die randlichen Eingrünungen des Wohnbaugebietes tragen zu einer 
angepassten Eingliederung der neuen Baukörper und -flächen in die städ-
tebauliche Situation bei. Die planungsrechtlich festgesetzten Grünflächen 
sowie die entlang der Wege festgesetzten Gehölzpflanzungen ermöglichen 
eine gestalterische Aufwertung des Ortsrandes von Waggum. Am nordöstli-
chen Rand des Plangebietes wird auf dem Flurstück 142 ein Wildackerstrei-
fen in einer Größe von 2.447 m² als Maßnahmenfläche K festgesetzt. Hier 
wird durch die Ansaat von Kräutern und Feldfrüchten, angereichert mit Le-
sesteinhaufen, Totholzstämmen und Wurzelstubben, ein Lebensraum als 
Ersatz für Offenlandarten geschaffen. Grenzmarkierend werden Gehölze 
gepflanzt. 
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Das nach § 30 BNatSchG geschützte Röhricht im nördlichen Graben wird 
erhalten und durch die Planung nicht angetastet Die im Verlauf geplante 
Uferabflachung und die Entfernung nicht mehr benötigter Feldüberfahrten 
ermöglicht sogar eine weitere Ausbreitung innerhalb des weiteren Graben-
verlaufs. Die Vegetation der vorgesehenen Vernässungsfläche wird vor der 
Umsetzung floristisch kartiert, um die Teilbereiche, die dem Schutzstatus 
gem. § 30 BNatSchG unterliegen, zu ermitteln sowie mit der Art und Weise 
der Herstellung und Pflege diese Werte zu erhalten und wie geplant weiter-
zuentwickeln. Diese sind Gegenstand eines  naturschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens gem. § 30 BNatSchG. 
 
Des Weiteren minimieren eine Örtliche Bauvorschrift über die Form und 
Farbe der Dächer sowie Festsetzungen zur Höhe der Traufkante und der 
Firsthöhe die Eingriffe in das Landschaftsbild. Die Sichtachse zum Kirch-
turm Waggum wird durch die alleeartig angelegte Erschließungsstraße vom 
Nordendorfsweg und in der Fortführung als öffentliche Grünfläche auf-
rechterhalten. Die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes WA 69 
ermöglichte geplante Bebauung fügt sich in das vorhandene Ortsbild ein. 
Durch die dargestellten Maßnahmen sollen auch Beeinträchtigungen des 
verbleibenden Landschaftsraums mit seiner Funktion für die landschaftsge-
bundene Erholung minimiert werden. 
 


4.5.3 Boden 
 
Bestand 
Das Plangebiet wird zurzeit überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt 
und wird deshalb in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
zum Erhalt der Vielfalt, Nutzbarkeit und Funktionen von Böden als einge-
schränkt bewertet. Das Beeinträchtigungsrisiko von Schadstoffeinträgen 
wird als hoch eingestuft (LRP 1999). Die Böden des Planungsgebietes sind 
durch die ackerbauliche Nutzung bereits großflächig und tiefgreifend über-
prägt. Die Böden sind durch Schadstoffeinträge aus den angrenzenden 
Siedlungsflächen belastet. Für den Geltungsbereich liegen keine Hinweise 
auf Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen vor. Die natürlichen Bodenfunk-
tionen sind in weiten Teilen nutzungsbedingt eingeschränkt. Insgesamt be-
sitzt das Schutzgut Boden im Plangebiet in den unversiegelten Flächen ei-
ne mittlere Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, in 
kleinen Teilbereichen (vorhandene Wege, Spielplatz) lediglich eine geringe 
bis keine.  
 
Für das Plangebiet wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt (GGU, 
Braunschweig Nr. 6218/08 vom 17.04.2008). Bei der Felduntersuchung 
wurde eine etwa 0,4 m mächtige Mutterbodenschicht auf stark schluffigem, 
schwach tonigem und kiesigem Sand (Geschiebemergel), der lokal von 
schluffigem Sand überlagert wird, vorgefunden. Das Gelände fällt von Süd-
ost nach Nordwest von 79,5 m NN auf 73,2 m NN ab. Im Norden, Osten und 
Westen verlaufen Gräben, in die Felddränagen münden. 
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Die Planungen müssen berücksichtigen, dass in extremen Witterungsperio-
den mit lang anhaltenden Niederschlägen geländenahe Stauwasserstände 
auftreten können. 
 
Nullvariante 
Ohne die Planung / Bebauung bleiben die natürlichen Funktionen des Bo-
dens und des Wasserhaushalts erhalten. Die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung würde voraussichtlich bestehen bleiben. Bei Nichtrealisierung der 
Planung verbleiben ebenso die bestehenden Beeinträchtigungen.  
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung 
Bei Realisierung der Planung werden zusätzliche Bodenflächen versiegelt, 
wodurch alle natürlichen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden. Eine Er-
höhung des Verkehrsaufkommens wird eine stärkere Belastung angrenzen-
der Bodenflächen mit Luftschadstoffen bewirken. Insgesamt sind die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut als erheblich zu bewerten. 
 
Im Plangebiet steht unter einer Mutterbodenschicht bindiger Geschiebe-
mergel an. Lokal wurden schluffige Sande angetroffen. Die angetroffenen 
Böden sind tragfähig und die Gebäudegründungen können generell nur 
flach oder als „weiße Wanne“ ausgeführt werden. Maßnahmen zur lokal 
notwendigen Baugrundverbesserung werden im Bodengutachten aufge-
zeigt. 
 
Um das Grabenprofil nördlich der Bauflächen als Vorstau für das abzulei-
tende Oberflächenwasser des Baugebietes in die Vernässungsfläche nut-
zen zu können, wird es zu einer Aufschüttung der am tiefsten gelegenen 
Bauflächen und einer Abflachung der südlichen Böschung kommen. Dieses 
ist durch ein Fachbüro geprüft worden. 
 


4.5.4  Wasser 
 


Bestand 
- Grundwasser 
Das Plangebiet ist als Ackerfläche im Bereich mit hoher Schutzwirkung der 
Deckschichten gekennzeichnet (LRP 1999). Die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes zum Erhalt von qualitativ hochwertigem Grundwasser inner-
halb des Planungsgebietes ist bei geringer Grundwasserneubildungsrate 
mäßig eingeschränkt dargestellt. Beeinträchtigungen können dennoch lang-
fristig durch die Einträge aus der Landwirtschaft und den angrenzenden 
Siedlungsflächen entstehen.  
Insgesamt hat das Gebiet auf Grund seines hohen Anteils von unversiegel-
ten Flächen im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Aue 
des Beberbachs eine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 
 
Die inzwischen durchgeführte Baugrunduntersuchung (GGU, Bericht 
G218/08 vom 17.04.2008) stellt fest, dass der niedrigste Grundwasserstand 
im Nordwesten bei 72,85 m NN angetroffen wurde. Der höchste Grundwas-
serstand wurde im Südosten bei 77,83 m NN eingemessen. Die Grundwas-
serfließrichtung ist demnach von Südost nach Nordwest entsprechend der 
Topographie gerichtet. Zum Zeitpunkt der Untersuchungen führte auch der 
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im Norden vorhandene Graben Wasser, dessen Gefälle nach Westen ge-
richtet ist. 
 
Auf dem von bindigen Bodenarten dominierten Untergrund muss bei den 
Wasserstandsmessungen berücksichtigt werden, dass das Grundwasser 
nur im Bereich wasserführender Schichten (Sandbänder) angetroffen wird.  
Ein freier Grundwasserspiegel besteht nicht. Weiterhin können in den 
Sandbändern größere Wassermengen vorhanden sein. Aus dem östlich an-
grenzenden Baugebiet ist bekannt, dass Grundwasser z. T. unterhalb des 
Geschiebemergels gespannt anstehen kann.  
 
Bei extremen Witterungsperioden mit langanhaltenden Niederschlägen 
können geländenahe Stauwasserstände auftreten. 
 
- Oberflächengewässer 
Oberflächengewässer liegen im Planungsraum im Norden in Form eines 
Grabens, Gewässer III. Ordnung, vor und im Westen befindet sich ein 
Quell-bach. Im Nordosten an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein 
weiterer Graben. Nach Norden wird der Landschaftsraum durch den „Be-
berbach“ begrenzt.  
 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in Bezug auf das Retentions-
vermögen (Wasserrückhaltung der Einzugsgebiete) wird für das Plangebiet 
als eingeschränkt bis mäßig eingeschränkt bewertet (LRP 1999).  
 
Insgesamt hat das Gebiet auf Grund seines hohen Anteils von unversiegel-
ten Flächen im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Aue 
des Beberbachs eine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtrealisierung der Planung verbleiben die bestehenden Funktionen 
und Beeinträchtigungen.  
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung 
Bei Realisierung der Planung des Bebauungsplans WA 69 werden bisher 
versickerungswirksame Bodenflächen versiegelt (s. a. Kap. 4.5.3 „Boden“). 
Dies führt zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und einer weiteren 
Verminderung der Grundwasserneubildungsrate. Diese Beeinträchtigungen 
können durch die Anlage geeigneter Regenwasserrückhalteanlagen ver-
mindert werden. Insgesamt sind die Auswirkungen für die versiegelten Be-
reiche auf das Schutzgut als erheblich zu bewerten. 
 
Zur Trockenhaltung der Baugruben sind Wasserhaltungsmaßnahmen er-
forderlich. Die Errichtung von Kellern kann nur mit erhöhtem Aufwand erfol-
gen. Zum Schutz der Keller vor Feuchtigkeit müssen wasserundurchlässige 
Wannenbauwerke erstellt werden. In den höher gelegenen Bereichen kann 
auch eine Dränage zur Ausführung kommen. 
 
Im Untersuchungsgebiet ist eine planmäßige Versickerung von Nieder-
schlagswasser nach den einschlägigen Richtlinien nicht möglich. Auf ein 
Regenwasserkanalnetz kann nicht verzichtet werden. Unter Nutzung des 
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nördlich der Bauflächen vorhandenen Grabens als Vorstau sollen die aus 
dem Baugebiet anfallenden Oberflächenwasser der Vernässungsfläche im 
Nordwesten des Plangebietes zugeführt werden. Hier soll über Verduns-
tung und großflächige Vernässung das gesammelte Oberflächenwasser 
dem Naturhaushalt zeitlich verzögert wieder zugeführt werden. 
 
Das Entwässerungskonzept, Rückhaltung des Niederschlagswassers in der 
Fläche (gekennzeichnet mit „Vn“) durch Versickerung, Verdunstung und 
verzögertem Abfluss, bewirkt, dass die Grundwasserneubildungsrate ledig-
lich eine marginale Veränderung erfährt. Ferner ist davon auszugehen, dass 
sich der natürliche Gebietsabfluss nicht ändert und somit für die Abfluss-
verhältnisse innerhalb des „Beberbaches und seiner Zulaufgräben“ der Sta-
tus quo erhalten bleibt. 
 


4.5.5  Klima, Luft 
 
Bestand 
Der Planungsraum wird als Freilandklima mit ausgeprägten Tagesgängen 
von Strahlung, Temperatur und Feuchte gekennzeichnet. Es herrschen 
Windoffenheit und eine intensive nächtliche Kalt- bzw. Frischluftproduktion 
(Steinicke & Streifeneder 2011). 
 
Nördlich schließen sich in der Aue des Beberbachs wenig bis mäßig einge-
schränkte Ausgleichräume mit Freiland- bzw. Waldklima an. Waggum 
selbst ist als Übergangsraum mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit und 
Ortsrandklima gekennzeichnet. Insgesamt hat das Gebiet auf Grund der 
genannten Qualitäten eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut. 
 
Der Luftreinhalte- und Aktionsplan der Stadt Braunschweig trifft für diese 
Flächen keine Aussagen. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Qualitäten 
des Klimas im Geltungsbereich erhalten.  
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung 
Durch die zusätzlich überbaubaren Flächen des geplanten Wohngebietes 
inklusive der Erschließung mit Verkehrsanlagen wird der Anteil wärmespei-
chernder Oberflächen erhöht. Die zusätzliche Versiegelung von Offenbo-
denbereichen führt zu negativen kleinklimatischen Effekten wie z. B. einer 
verstärkten Überwärmung und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den 
Verlust von Verdunstungsflächen. Bei einer aufgrund der geplanten Nut-
zungen zu erwartenden Erhöhung des Verkehrsaufkommens innerhalb des 
Plangebietes sind zusätzliche Luftschadstoffemissionen zu erwarten. Die 
Beeinträchtigungen können durch die baugebietsinternen Grünflächen und 
Maßnahmen geringfügig minimiert werden. Insgesamt sind die Auswirkun-
gen auf das Schutzgut auf Grund der Vorbelastungen als nicht erheblich zu 
bewerten.  
 
Die vorliegende Planung greift folgende Aspekte der verkehrsreduzierenden 
Bauleitplanung des Luftreinhalte- und Aktionsplans auf: 
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Ein Wegzug von Einwohnern aus Braunschweig in das Umland bewirkt ein 
erhebliches Anwachsen von Pendlerverkehr aus dem Umland in die Stadt. 
Die Stadt Braunschweig hat sich daher zum Ziel gesetzt, diesem Trend ent-
gegenzuwirken. Neben dem Ziel, neue Einwohner zu gewinnen und den 
Wegzug junger Familien aus Braunschweig zu verhindern, soll auch die 
Entstehung zusätzlicher Verkehre vermieden werden. 
 
Das Plangebiet ist gut an den ÖPNV der Stadt Braunschweig angebunden. 
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4.5.6 Lärm 
 
Bestand 
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Ackerfläche. Die Lärmeinwirkun-
gen auf das Plangebiet (Straßenverkehrslärm) bestehen durch die Er-
schließung der angrenzenden Baugebiete. Lärmauswirkungen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung, z. B. während der Ernte, sind als nicht gravie-
rend zu bewerten. Südöstlich des Plangebietes befindet sich das Freibad 
Waggum, von dem im Sommer Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet zu 
erwarten sind.  
 
Die Ortschaft Waggum ist gekennzeichnet durch ihre Nähe zum Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg. Bekanntermaßen kommt es immer wieder zu Be-
schwerden der in Flughafennähe wohnenden Bevölkerung über die vom 
Flugbetrieb ausgehende Lärmbelastung. Im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens zur Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens 
Braunschweig-Wolfsburg wurden die Fluglärmbelastungen für die Progno-
sesituation 2020 bereits untersucht. Demnach ergeben sich für den für das 
Baugebiet „Vor den Hörsten“ maßgeblichen Immissionsort Nordendorfsweg / 
Ecke Hörstenblick Werte von rund 40 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 
18005 von 55 dB(A) für hier geplante allgemeine Wohngebiete werden 
durch Fluglärmbelastungen somit deutlich unterschritten. 
 
Hinsichtlich des Fluglärms ist die Situation im Norden Waggums daher of-
fenkundig als unkritisch zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass die 
uneingeschränkte Nutzung sowie die Entwicklungsmöglichkeiten des Flug-
hafens Braunschweig-Wolfsburg auch durch das neue Wohngebiet WA 69 
„Vor den Hörsten“ in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
 
Nullvariante 
Wird die Planung nicht durchgeführt, so sind keine nennenswerten Verän-
derungen gegenüber der Bestandssituation zu erwarten. 
 
Zukünftige Auswirkungen der Planung (siehe auch Kap. 5.6) 
 
Auf das künftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzte Plangebiet 
wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dabei handelt es 
sich im Einzelnen um das im Südosten angrenzende Freibad, um den all-
gemeinen Straßenverkehr - vor allem dem der Rabenrodestraße (L635) im 
Südosten - und einem Kinderspielplatz im Süden.  
Bei den im Rahmen des Planvorhabens hinzukommenden Lärmquellen 
handelt es sich um einen Jugendplatz im Nordosten mit einer typischen 
Bolzplatznutzung sowie um den Zusatzverkehr zur Erschließung des Plan-
gebiets über die Straßen „Zum Kahlenberg“ im Osten und „Nordendorfs-
weg“ im Süden. 
 
Der bislang im Süden an das Plangebiet grenzende Kinderspielplatz wird im 
Rahmen der Planung in den Osten des Plangebiets verlegt. Immissions-
schutzrechtlich werden Kinderspielplätze im Sinne des § 22 BImSchG unter 
dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ eingestuft; von daher wird der Kinder-
spielplatz nachfolgend nicht weiter berücksichtigt (s. a. Nr. 5.6). 
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Innerhalb des Plangebiets wurden die Schallimmissionen, die auf den zu-
künftig als WA-Gebiet festgesetzten Bereich einwirken, schalltechnisch un-
tersucht und mit den entsprechend maßgebenden Orientierungs-/ Richt- 
und Grenzwerten verglichen. Als relevante Beurteilungshöhe wurde jeweils 
das 1. Obergeschoss bzw. das ausgebaute Dachgeschoss berücksichtigt. 
Zur Beurteilung des Freizeitlärms durch den geplanten Jugendplatz und 
das bestehende Freibad wurde darüber hinaus auch die ebenerdige Situati-
on (Außenwohnbereich und EG) schalltechnisch betrachtet. 
 
Straßenverkehrslärm: 
Die Immissionssituation im betrachteten Geltungsbereich stellt sich hinsicht-
lich Verkehrslärm unter Beachtung der prognostizierten Verkehrsmengen 
für das Jahr 2020 bei freier Schallausbreitung gemäß den Beurteilungskrite-
rien der DIN 18005 für die relevante Beurteilungshöhe wie folgt dar: 


 


Zeitraum 
OW*1)  


in dB(A) 


Verkehrslärm  
Beurteilungspegel 


in dB(A) 


Tagzeit 6.00-22.00 55 ≤ 53 - 55 


Nachtzeit 22.00-6.00 45 ≤ 43 - 45 


Bemerkung:  *1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Hochbau“, Beiblatt 1 


 
D. h., durch die Straßenverkehrslärmimmissionen der bestehenden Straßen 
und des Erschließungsverkehrs werden im gesamten Plangebiet bei freier 
Schallausbreitung die für Allgemeine Wohngebiete maßgeblichen Orientie-
rungswerte (OW) der DIN 18005 zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw. 
unterschritten.  
 
Die Immissionssituation hinsichtlich der bestehenden durch den Erschlie-
ßungsverkehr am stärksten betroffenen Wohnbebauungen stellt sich für die 
relevante Beurteilungshöhe wie folgt dar: 
 


Zeitraum 
IGW*1)  
in dB(A) 


Verkehrslärm  
Beurteilungspegel 


in dB(A) 


Tagzeit 6.00-22.00 59 46 - 57 


Nachtzeit 22.00-6.00 49 35 - 48 


Bemerkung:  *1) Immissionsgrenzwerte gem. 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung  


 
D. h., durch die Straßenverkehrslärmimmissionen werden im Bereich der 
vom neu entstehenden Erschließungsverkehr am stärksten betroffenen 
Wohngrundstücke die für Allgemeine Wohngebiete maßgeblichen Immissi-
onsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV zur Tag- und Nachtzeit unterschrit-
ten.  
 
Freizeitlärm - Jugendplatz: 
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Die Berechnung der Geräuschimmissionen des Jugendplatzes erfolgte für 
eine Nutzung in der Zeit von 10.00 bis 22.00 Uhr unter Berücksichtigung ei-
ner 3 m hohen Schallschutzanlage entlang der gesamten Westseite des 
Jugendplatzes und einer typischen Bolzplatznutzung. Mit diesem Ansatz 
wird eine weitere zeitliche Nutzungseinschränkung innerhalb der Tagzeit 
vermieden sowie auch die mögliche Nutzung als Beachvolleyball- oder Bas-
ketballfeld hinreichend berücksichtigt.  
Demgemäß stellt sich die Immissionssituation des Jugendplatzes gemäß 
den Beurteilungskriterien der Freizeitlärmrichtlinie i.V. mit der TA Lärm 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) und der DIN 18005 für die 
relevanten Beurteilungshöhen wie folgt dar: 


 


Zeitraum*1): 10.00-22.00 
IRW*2)/ OW*3)  


in dB(A) 


Jugendplatznutzung  
Beurteilungspegel 


in dB(A) 


Beurteilungs-
höhe 


EG 
55 


≤ 55 


1. OG/ DG ≤ 55 


Bemerkung:  *1) ungünstigster Nutzungszeitraum: Sonn- und Feiertags inkl. 4 Stunden Ruhezeit  
 *2) Immissionsrichtwerte gem. Freizeitlärmrichtlinie 
 *3) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Hochbau“, Beiblatt 1 


 
D. h., durch die Freizeitlärmimmissionen des Jugendplatzes wird unter den 
o.g. Berücksichtigungen der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche Im-
missionsricht- (IRW)/ bzw. Orientierungswert (OW) von 55 dB(A) (tags) gem. 
Freizeitlärmrichtlinie bzw. DIN 18005 in allen Bereichen des Plangebiets 
deutlich unterschritten. 
 
Freizeitlärm - Freibad: 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen des Freibades erfolgte für eine 
Nutzung an Werktagen in der Zeit von 10.00 bis 19.00 Uhr und an Wochen-
enden in der Zeit von 09.00 bis 20.00 Uhr unter Berücksichtigung einer 3 m 
hohen Schallschutzanlage entlang der gesamten Westseite des Freibades 
und unter Ansatz eines durchschnittlichen Besucheraufkommens an Sonn-
tagen. Mit diesem Ansatz wird unter Berücksichtigung des Ruhezeitenzu-
schlags auch die Situation eines besucherstarken Werktags erfasst.  
 
Demgemäß stellt sich die Immissionssituation des Freibades gemäß den 
Beurteilungskriterien der Freizeitlärmrichtlinie i.V. mit der TA Lärm (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm) und der DIN 18005 für die relevan-
ten Beurteilungshöhen wie folgt dar: 
 


 


Zeitraum*1): 
Werktags:  10.00-22.00 
Sonn-/ Feiertags: 09.00-20.00 


IRW*2)/ OW*3)  
in dB(A) 


Freibadnutzung  
Beurteilungspegel 


in dB(A) 


Beurteilungs-
höhe 


EG 
55 


≤ 55 - 57 


1. OG/ DG ≤ 55 - 63 


Bemerkung:  *1) ungünstigster Nutzungszeitraum: Sonn- und Feiertags inkl. 4 Stunden Ruhezeit  
 *2) Immissionsrichtwerte gem. Freizeitlärmrichtlinie 
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 *3) Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Hochbau“, Beiblatt 1 


 
D. h., durch die Freizeitlärmimmissionen des Freibades wird unter den o.g. 
Berücksichtigungen der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche Immissi-
onsricht- (IRW)/ bzw. Orientierungswert (OW) von 55 dB(A) (tags) gem. 
Freizeitlärmrichtlinie bzw. DIN 18005 in den meisten Bereichen des Plange-
biets deutlich unterschritten. Lediglich im südöstlichsten Bereich des Plan-
gebiets und in der Beurteilungshöhe des 1. OG bzw. DG ergeben sich zum 
Teil Überschreitungen bis zu 8 dB(A). Daher werden westlich des Freibades 
eine Fläche für eine Lärmschutzanlage festgesetzt sowie textliche Festset-
zungen zu Schutzmaßnahmen an Gebäuden im westlich angrenzenden 
WA*. Damit sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plan gesichert. 
 


4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter  
 


Im Plangebiet befinden sich weder Denkmale noch sonstige Kulturgüter.  
Bei Bodenfunden ist § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz zu be-
achten. 
Die Ackerflächen als Kulturgut gehen unwiederbringlich verloren. 
 


4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgü-
tern können Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut 
ausübt, auf andere weiterwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung 
von Auswirkungen kommen. Deswegen sind die Schutzgüter nicht nur ein-
zeln, sondern im Zusammenspiel der vielen Wechselwirkungen zu betrach-
ten. 
 
Besonders negative Wechselwirkungen sind im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanes nicht zu erwarten. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass 
die vorgesehene Neuversiegelung zu einem Verlust der natürlichen Boden-
funktion führt. Durch die Neuversiegelung wird ebenfalls die örtliche Was-
serhaushaltsfunktion beeinträchtigt (z. B. Versickerungsfähigkeit und 
Grundwasserneubildung). Als weitere Folgen sind die Beeinträchtigung von 
Erholungsfunktionen, der Verlust an Lebensraum für die Pflanzen- und 
Tierwelt zu verzeichnen sowie resultierend aus dem Verlust an Offenboden-
flächen und landwirtschaftlich genutzten Flächen Auswirkungen auf die lo-
kalen Klimafunktionen. 
Durch die geplanten Vegetationsstrukturen der extensiv zu pflegenden 
Maßnahmenflächen wird für die Pflanzen- und Tierwelt neuer Lebensraum 
geschaffen. Diese wirken sich auch durch Neugestaltung eingriffsmindernd 
auf Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Landschaftserle-
bens aus. Die Neuanlage von Vegetation wird sich in gewissem Maße aus-
gleichend auf die lokale Klimafunktion auswirken. Erhebliche über das 
Plangebiet hinausgehende Wechselwirkungen sind nicht erkennbar. 
 


4.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der  
nachteiligen Auswirkungen 
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Die gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1a BauGB) bei einer 
Planaufstellung zu berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind 
im vorliegenden Bebauungsplan mit folgenden Ergebnissen angewendet 
worden: 
 


4.6.1  Aufarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem 
BNatSchG) 
 
In Kapitel 4.5 sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwar-
tenden negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutz-
gütern und das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden. Beson-
ders schwerwiegend sind dabei die Bebauung / Versiegelung bisher offener 
Bodenflächen mit einem überwiegenden Verlust aller natürlichen Boden-
funktionen (ca. 3,44 ha). 
 
Aus der Prognose der Umweltauswirkungen geht hervor, dass durch den 
Bebauungsplan Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 18 
BNatSchG vorbereitet werden, sodass im Bauleitplanverfahren über Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen zu entscheiden ist. Die Maßnahmen werden nach planungs-
rechtlicher Abwägung im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
a) Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen 
 


Zur Vermeidung und Minderung der Umweltauswirkungen tragen fol-
gen-de Festsetzungen des Bebauungsplanes bei: 
 
 Durchgrünung des Baugebietes durch Festsetzung von Anpflan-


zungen auf Baugrundstücken und Straßenbaumpflanzungen in Er-
schließungsstraßen  
 Minderung der Eingriffsfolgen von Versiegelung/ Bebauung für al-
le Schutzgüter des Naturhaushaltes 
 


 Festsetzung von drei größeren zusammenhängenden Grünflächen 
mit teilweise lockerem Gehölzbestand auf rd. 1,7 ha.  
 Minderung der Eingriffsfolgen von Versiegelung/ Bebauung für al-
le Schutzgüter des Naturhaushaltes 
 


 Gestalterische Einbindung des Plangebietes in den öffentlichkeits-
wirksamen Raum, z. B. durch Festsetzung von Grünflächen im 
Osten, in der Mitte und im Norden des Plangeltungsbereichs 
 Minderung der Eingriffsfolgen für das Landschaftsbild 


 
 Festsetzung von Höhenbegrenzungen für Gebäude und örtliche 


Bauvorschrift für die Dächer zur landschaftlichen Einbindung des 
Baugebietes 
 Minderung der Eingriffsfolgen für das Landschaftsbild 


 
 Beschränkung des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ) und der zu-


lässigen Überschreitung auf das notwendige Maß 
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 Minderung von Eingriffen insbesondere für die Schutzgüter Bo-
den, Wasser, Klima/Luft und Tiere/Pflanzen 
 


 Schallschutzmaßnahmen  
 Vermeidung von Beeinträchtigungen empfindlicher Nutzungen 


 
 Anlage einer Vernässungsfläche 
 Verminderung von Abflussspitzen im Vorfluter . 


 
Die genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt 
einer gesunden Umwelt sowohl durch Minderung der Eingriffsfolgen in 
die Schutzgüter Wasser und Boden als auch durch Schaffung eines at-
traktiven und gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes positiv auf den 
Menschen aus. 


 
b) Ausgleichsmaßnahmen 
 


Für den Planbereich werden die Wertigkeiten von Natur und Landschaft 
(Kap. 4.5) ermittelt und der Wertigkeit des vorliegenden Bebauungs-
plan-entwurfes gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird eine Bi-
lanzierung von Eingriff und Ausgleich durchgeführt. 
 
Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes können durch die 
unter a) beschriebenen Maßnahmen zwar gemindert werden, dennoch 
verbleiben auch unter Berücksichtigung der grünordnerischen Maß-
nahmen im Baugebiet (Kap. 4.5) Eingriffsfolgen mit einem entspre-
chenden Kompensationserfordernis. Nach planungsrechtlicher Abwä-
gung setzt daher der Bebauungsplan folgende Ausgleichsmaßnahmen 
im Plangebiet fest: 
 
 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-


lung von Boden, Natur und Landschaft von rd. 2,0 ha werden am 
nördlichen Ortsrand angelegt. Davon werden rd. 0,2 ha zur Anlage 
einer Wildkräuterwiese mit Einzelgehölzen, Lesesteinhaufen und 
Totholzstämmen herangezogen. Rd. 1,8 ha werden als Vernäs-
sungsfläche mit einer extensiven Feuchtwiese angelegt. 


 
Diese Maßnahmen werden für die Eingriffsfolgen des Bebauungsplans 
WA 69 für die Schutzgüter des Naturhaushaltes getroffen, insbesondere 
für die Schutzgüter Boden und Wasser (Grundwasserneubildung/ Re-
tention, Puffer- und Filtereigenschaften) sowie Pflanzen und Tiere (Ent-
wicklung allgemeiner Lebensraumfunktionen). 


 
c) Beurteilung des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung 
 


Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen in dem Geltungsbereich sind die mit der 
Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf 
die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild ab-
schließend wie folgt zu bewerten: 
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 Den Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere und Pflanzen durch 


den mit der Bebauung/ Versiegelung einhergehenden Lebensraum-
verlust stehen Begrünungsmaßnahmen auf den öffentlichen Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ und der größeren 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft im Norden gegenüber, mit denen 
eine Aufwertung der allgemeinen Lebensraumfunktionen verbunden 
ist (Neuschaffung von Biotopstruktur). 


 
 Das Schutzgut Boden ist nicht vermehrbar, Bodenverluste durch 


Versiegelung und Bebauung sind insofern kaum ausgleichbar. Der 
Eingriff in das Schutzgut Boden könnte lediglich minimiert werden. 
Dem Verlust der Bodenfunktionen unter den bebauten/ versiegelten 
Flächen steht die Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen 
auf den öffentlichen Grünflächen und der größeren Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft im Norden des Plangebietes entgegen. Insge-
samt können die Eingriffsfolgen für das Schutzgebiet Boden auf ein 
vertretbares Maß reduziert werden. 


 
 Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der 


Versiegelung/ Bebauung offener Bodenflächen mit Auswirkungen 
auf den lokalen Wasserhaushalt (Verlust von Flächen für die 
Grundwasserneubildung, erhöhter Oberflächenabfluss). Im Norden 
des Plangebietes entstehen größere naturnahe Flächen und es 
werden neue Freiflächen als „Parkanlagen“ festgesetzt, somit kann 
das Grundwasserneubildungspotential im Betrachtungsbereich zu-
mindest teilweise quantitativ erhalten und unter qualitativen Aspek-
ten (Ausschluss stofflicher Belastungen im Bereich der öffentlichen 
Grünflächen (Parkanlage) und der Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft und der Gärten) verbessert werden. 


 
 Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/ Luft können durch 


die Festsetzung von Grünflächen im Plangebiet und durch die 
Hausgärten als weitestgehend ausgeglichen eingestuft werden. 


 
 Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bzw. des Land-


schaftserlebens können durch die Herstellung der vorgesehenen 
und in den öffentlichen Raum wirkenden Parkanlagen und die Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft, die festgesetzten Höhenbegren-
zungen für bauliche Anlagen und als weitgehend akzeptabel einge-
stuft werden. 


 
Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen 
zur Grünordnung sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die durch den Be-
bauungsplan WA 69 zulässigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsrege-
lung als ausgeglichen einzustufen. 
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4.6.2  Vermeidung von umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 


seine Gesundheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 
 
Zur Vermeidung nachteiliger gesundheitlicher Auswirkungen auf den Men-
schen durch Lärm werden Schallschutzmaßnahmen getroffen. 
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4.6.3  Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 


Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 
 
Die bei den vorgesehenen Maßnahmen ggf. anfallenden Abfälle sind unter 
Beachtung der abfallrechtlichen Gesetzgebung, insbesondere unter Beach-
tung des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) 
und des Nds. Abfallgesetzes und aufgrund dieser Gesetze erlassenen Ver-
ordnungen, zu entsorgen. 
 


4.6.4  Einhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 
 
Die Durchgrünung des Baugebietes, insbesondere durch die Anlage der 
Grünanlage, Baum- und sonstigen Gehölzpflanzungen im Straßenraum, 
auf den öffentlichen Anlagen und durch die privaten Gärten, wirkt sich luft-
hygienisch positiv aus. 
 


4.6.5  Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Energie-
nutzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 
 
 Ein Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz ist aufgrund technischer 


und wirtschaftlicher Voraussetzungen nicht vorgesehen. Im Hinblick auf 
ein Nahwärmenetz ist die Besiedlungsdichte zu gering. 
Im Hinblick auf die Anbindung an das Fernwärmenetz ist die Entfernung 
zum bestehenden Fernwärmenetz (Heizkraftwerk Nord) zu groß. 


 
 Eine Nutzung der Erdwärme wird durch die Festsetzungen des Bebau-


ungsplans nicht ausgeschlossen. 
 


 Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die die Errichtung von 
Solaranlagen, begrünten Dächern und die Verwendung der Passivhaus-
bauweise behindern. 
 


4.6.6  Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel des § 1a 
Abs. 2 Satz 1 BauGB) 
 
Im Zuge von Baumaßnahmen ist Mutterboden getrennt zu lagern und wie-
der zu verwenden (§ 202 BauGB). 
 


4.6.7  Berücksichtigung des Vorrangs von Flächenrecycling, Nachverdichtung und 
sonstiger Innenentwicklung, Umwidmungssperrklausel (§ 1a Abs. 2 Satz 2 
BauGB) 
 
Soweit dies für ein Wohngebiet möglich ist, wird durch die Planung ein 
möglichst sparsamer Umgang mit Grund und Boden angestrebt. Hier ist 
insbesondere eine rationelle und sparsame Erschließung durch verkehrsbe-
ruhigte Bereiche zu nennen. 
 
Auch wenn es sich grundsätzlich nicht um eine Nachverdichtung bereits 
bebauter Grundstücke handelt, handelt es sich hier um eine Ackerfläche in 
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bebauter Umgebung. Das hier neu entstehende Wohngebiet wird sich in 
den bestehenden Siedlungskörper einfügen und dazu beitragen, die lang-
fristige Wirtschaftlichkeit von privaten und öffentlichen Infrastrukturangebo-
ten im Ortsteil Waggum zu sichern. 


 
4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 


 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu er-
greifen. Dabei sind alle Behörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebli-
che, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt zu informieren. 
 


4.8 Zusammenfassung 
 
Lage des Gebiets und Ziele der Planung 
Das ca. 11,63 ha große Planungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von 
Waggum. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Überbau-
ung von Ackerflächen zur Arrondierung des Nordrandes von Waggum mit 
zwei kleineren, durch Grünzüge gegliederte Wohngebieten.  
 
Beschreibung der Umwelt 
Das geplante Wohngebiet wird im Norden von einem bestehenden Feldweg 
mit Graben begrenzt, im Westen von einem Graben mit anschließender 
Wiese, im Süden von der bestehenden Bebauung des Nordendorfsweges 
und im Osten von der Straße „Zum Kahlenberg“. Das Gelände wird weitge-
hend von Ackerflächen eingenommen. Für die Erschließung werden Teile 
des Nordendorfsweges sowie eines Spielplatzes und Teile der Straße „Zum 
Kahlenberg“ mit in den Geltungsbereich aufgenommen. Vom Planungsvor-
haben sind überwiegend mittel anthropogen überprägte Böden betroffen. 
Der Planungsraum ist als Ausgleichsraum mit Ortsrandklima und wenig bis 
mäßig eingeschränkter Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für die kli-
matischen Funktionen gekennzeichnet (LRP 1999).  
Es wirken Schallemissionen, ausgehend von dem geplanten Jugendplatz 
und dem benachbarten Freibad, auf das Plangebiet ein. Das Ortsbild wird 
im Wesentlichen von der Ackerfläche und den angrenzenden Siedlungs-
rändern mit Gehölzen geprägt. Der Planungsraum selbst besitzt nur eine 
untergeordnete Bedeutung für die Erholung (Ausnahme: Spielplatz); die mit 
Wegen erschlossenen landwirtschaftlichen sowie öffentlichen Freiflächen 
und das Freibad bilden die erholungsrelevanten Strukturen des umgeben-
den Raumes. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich keine 
Kultur- oder wertvollen sonstigen Sachgüter i. S. d. UVPG. 
 
Auswirkungen auf die Umwelt 
Die Auswirkungen der Schallemissionen des Jugendplatzes und des Frei-
bades können durch aktive Lärmschutzmaßnahmen begrenzt werden. Zu-
sätzlich wird für das dem Schwimmbad am nächsten gelegene Wohn-
grundstück durch die Grundrissorganisation oberhalb des Erdgeschosses 
der Lärmschutz gewährleistet. 
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Die geplante Bebauung führt zu einem Verlust von Lebensräumen für Tiere 
und Pflanzen der offenen Feldflur und in den gärtnerisch gestalteten Flä-
chen des Spielplatzes. Überbaut werden Böden mit mittlerem Natürlich-
keitsgrad. Die Grundwasserneubildung wird als Folge der zusätzlichen Ver-
siegelung von Flächen reduziert. Durch das geplante Bauvorhaben werden 
in geringem Umfang Beeinträchtigungen des Lokalklimas hervorgerufen. 
Durch die Zunahme des Kfz-Verkehrs im Planungsgebiet und auf den Zu-
fahrten wird sich die Schadstoffbelastung der Luft erhöhen. Die vorgesehe-
nen Eingrünungsmaßnahmen zum neuen Ortsrand können Auswirkungen 
der geplanten Bebauung auf das Ortsbild weitgehend minimieren. Die Aus-
wirkungen für die Erholung werden durch die Anlage öffentlicher Grünflä-
chen und Neuanlage des Spielplatzes und des Jugendplatzes gemindert. 
Kultur- und wertvolle sonstige Sachgüter i. S. des Umweltrechts sind nicht 
betroffen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung von Beeinträchtigungen 
 aktive Lärmschutzmaßnahmen gemäß schalltechnischem Gutachten  
 Beschränkung des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ) auf das not-


wendige Maß 
 Ausweisung, Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Grünflächen und 


Straßenbaumpflanzungen 
 Einrichtung einer Versickerungsfläche für nichtbelastete Oberflächen-


wasser des Plangebietes. 
 
Maßnahmen zur Kompensation verbleibender erheblicher Beeinträchtigun-
gen 
Gemäß BauGB § 1a Absatz 2 i.V.m. BNatSchG § 19 Absatz 2 ist der Verur-
sacher eines Eingriffs zu verpflichten, unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen.  
Als Maßnahmen sind geplant: 
 Anlage von naturnahen Wildackerstreifen mit einzelnen Gehölzen, Le-


sesteinhaufen, Totholzstämmen und Wurzelstubben, 
 Herstellung von dauerhaft wechselfeuchten bis nassen Vegetations-


standorten. 
 
Alternativlösungen 
Auf Grund der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten von Waggum ist 
eine umfangreichere bauliche Entwicklung von Wohnbauflächen nur noch 
am nördlichen Ortsrand möglich. Eine Bauentwicklung auf den weiter öst-
lich angrenzenden Freibereichen würde für den Naturschutz höherwertige 
Flächen beanspruchen und erhebliche negative Auswirkungen in die Kern-
flächen des Landschaftsschutzgebietes BS 9 hinein verursachen. 
 
Datengrundlagen  
Als Informationsgrundlage zum Bestand von Natur und Landschaft dienen 
der Landschaftsrahmenplan (LRP 1999) sowie der Umweltatlas (1998, 
Stand Februar 2006) der Stadt Braunschweig, außerdem der Landschafts-
plan Beberbach (1997). 
 







- 29 - 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift WA 69 „Vor den Hörsten“  Begründung, Stand: 20.Januar 2015 
  Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


Die Biotopstrukturen im Planungsraum und in den angrenzenden Flächen 
wurden anhand einer Geländebegehung ermittelt. 
 
Als eine Grundlage für die Bestandsbewertung des Schutzgutes Boden ist 
eine Baugrunduntersuchung durchgeführt worden, deren Aussagen in die 
Begründung eingeflossen sind.  
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen von Schallemissionen wurde ein Schall-
schutzgutachten erstellt, auf dessen Basis aktive Lärmschutzmaßnahmen 
im Plan festgesetzt wurden. 
 
 


5 Begründung der Festsetzungen 
 


  Städtebau 
 


Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtteiles Waggum und umfasst die 
Flächen nördlich der Bebauung am Nordendorfsweg, östlich der Graben-
parzelle 425, südlich der Wegeparzelle 357 und westlich des Feldweges 
„Zum Kahlenberg“. Der Spielplatz und ein Teil des Nordendorfsweges 
(Flurstück 154/4) werden in den Plangeltungsbereich einbezogen, da die 
verkehrliche Erschließung des westlichen Baugebietes vom Nordendorfs-
weg erfolgen soll. Der Spielplatz wird mit der vorliegenden Planung in den 
nordöstlichen Bereich des Plangebietes verlegt und bildet zusammen mit 
dem geplanten Jugendplatz und den Grünflächen des angrenzenden Bau-
gebietes „Rabenrodestraße-Nord“ eine größere Grünfläche entlang des re-
gional bedeutsamen Radweges im Übergang zur freien Landschaft. 
Östlich der Straße „Am Kahlenberg“ im Bereich des Bebauungsplans „Ra-
benrodestraße-Nord“ ist bereits ein Spielplatz vorhanden. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Kinder zwischen den beiden Spielplätzen häufig hin- und 
herwechseln werden. 
 
Die Bauflächen des Plangebietes werden durch eine mittlere Grünachse ge-
trennt. Insofern gibt es eine verkehrliche Anbindung zwischen beiden Bau-
gebieten nur in Form von Notzufahrten im Rettungsfall. Bereits im Rahmen 
des Bebauungsplanes WA 63 war für die Standortwahl des Spielplatzes die 
Überlegung entscheidend, an dieser Stelle Flächen für zukünftige eventuell 
erforderliche Wege- und Straßenverbindungen in die freie Landschaft oder 
eine mögliche Wohngebietserweiterung offen zu halten. Eine zweite Er-
schließung für die östlichen Bauflächen des Plangebietes erfolgt im Osten 
über den Weg „Zum Kahlenberg“. Mit den getrennten Zufahrten zum Bau-
gebiet wird die Lärm- und Luftbelastung auf zwei Bereiche verteilt, so dass 
die Folgen für die an die Erschließung angrenzende Wohnbebauung ver-
mindert werden. Eine weitere Variante der Erschließung von Westen wurde 
geprüft. Sie konnte jedoch nicht weiter verfolgt werden, da die Flächen zur-
zeit nicht zur Verfügung stehen. Die Option für eine zukünftige Erschlie-
ßung von Westen wird durch eine ausreichend dimensionierte Wegeparzel-
le offen gehalten. Südöstlich des Geltungsbereiches befindet sich das Frei-
bad Waggum.  
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Entsprechend dem Planungsziel wird das Plangebiet als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Vorgesehen sind ca. 90 Baugrundstücke für 
Wohnbebauung in offener Bauweise. Das Baugebiet wird durch eine von 
Süd nach Nord verlaufende öffentliche Grünfläche in zwei Abschnitte einge-
teilt. Auch im Norden des Plangebietes sind zwei Maßnahmenflächen ge-
plant, die mit den öffentlichen Grünflächen und der darauf nach Norden an-
zulegenden 6,0 m breiten Baum-Strauch-Hecke den zukünftigen Ortsrand 
bilden werden. Innerhalb der Vernässungsfläche wird eine naturnahe Re-
genrückhaltung zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser 
vorgesehen. Die Maßnahmenfläche K schafft Ausgleich für die Offenlandar-
ten durch die Anlage eines abknickenden Wildackerstreifens mit Einzelge-
hölzen, Lesesteinhaufen, Totholzstämmen und Wurzelstubben. 
 
Da trotz der zwei in Waggum vorhandenen Jugendplätze im Spielplatzbe-
reich 64 für Jugendspielflächen ca. 1.000 - 1.500 m² fehlen, sieht das grün-
planerische Rahmenkonzept von April 1999 im Nordosten einen größeren 
Spiel- und Jugendbereich vor. Darüber hinaus werden damit auch die Flä-
chen des aus dem Bebauungsplan WA 63 überplanten Spielplatzes am 
Nordendorfsweg ersetzt. 


 
5.1 Art der baulichen Nutzung 


 
5.1.1 Allgemeines Wohngebiet 
 


Aufgrund des Planungszieles, ein Neubaugebiet überwiegend für den 
Wohnungsbau in Form von Einzel- und Doppelhäusern zu entwickeln, wird 
das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  
 
Um ein ruhiges Wohnumfeld zu gewährleisten, sind die in allgemeinen 
Wohngebieten allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 4 (2) Nr. 2  
BauNVO (die der Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe) ausgeschlossen. Der 
Ausschluss ist vertretbar, da diese Nutzungen innerhalb der gewachsenen 
Ortslage untergebracht werden können. So kann ausgeschlossen werden, 
dass die Wohnqualität durch den damit verbundenen Verkehrs-, Gewerbe- 
und Freizeitlärm beeinträchtigt wird. 
 
Die in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
gemäß § 4 (3) BauNVO sind ebenfalls nicht Bestandteil dieses Bebauungs-
planes. Damit soll zusätzliches Verkehrsaufkommen vermieden werden, um 
dem Schutzanspruch der Wohnnutzung weitgehend gerecht zu werden. 
 


5.1.2 Flächen für Gemeinbedarf 
 


Aufgrund des errechneten Bedarfs wird eine Fläche mit einer Größe von rd. 
1.200 m² westlich angrenzend an die innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche B ausgewiesene Spielplatzfläche als Fläche für Gemeinbedarf für ei-
ne Kindertagesstätte festgesetzt. Diese dient der Betreuung der Kinder aus 
dem Baugebiet und bei Bedarf darüber hinaus. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 


 
5.2.1 Grundflächenzahl 


 
Die Grundflächenzahl wird für das Plangebiet mit einer GRZ von 0,3 festge-
setzt. Im Nordwesten des Plangebietes, nördlich der optionalen Straßenfort-
führung nach Westen, ist ein größeres Grundstück für ein Einzelhaus vor-
gesehen. Aufgrund möglicher Geruchsbeeinträchtigungen bei bestimmten 
Wind- und Wetterverhältnissen durch die im Nordwesten des Plangebietes 
gelegenen Klärteiche wurde der nordwestlichste Planbereich von einer Be-
bauung mit Hauptgebäuden ausgenommen. Auf die Festsetzung einer Ge-
schossflächenzahl wird verzichtet, da das Maß der baulichen Nutzung 
durch die Grundflächenzahl und die Höhen baulicher Anlagen ausreichend 
bestimmt ist. Die Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß § 19 BauN-
VO wurde auf 25 % reduziert, um eine aufgelockerte Bebauung mit ausrei-
chender Durchgrünung auf den Grundstücken zu erzielen. 
 


5.2.2 Höhen baulicher Anlagen 
 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird über die Höhe der Oberkante des fer-
tigen Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF EG) sowie über maximale 
Traufhöhen und maximale Firsthöhen über dem Bezugspunkt festgesetzt. 
Die festgesetzten Höhen variieren für die unterschiedlichen Bereiche unter 
Berücksichtigung der angrenzenden Wohnbebauung und der Geländeto-
pographie in Verbindung mit den zulässigen Dachformen. 
Im südlich angrenzenden Bebauungsplan WA 63 „Nordendorfsweg“ wurde 
eine zulässige maximale Gebäudehöhe von 7,75 m festgesetzt. Da das neu 
anschließende Baugebiet vom Geländeniveau durchschnittlich rd. 1,0 m tie-
fer liegt als die bestehende Bebauung, wurde auf den direkt angrenzenden 
Bauflächen (WA 1 und WA1*) eine zulässige Firsthöhe von 8,0 m festge-
setzt. Damit wird die Höhenentwicklung der Baukörper im neuen Baugebiet 
unterhalb der Höhenentwicklung der südlich angrenzenden Bebauung blei-
ben. Auf den tiefer liegenden Bauflächen wurde eine zulässige Firsthöhe 
von 10,0 m festgesetzt. Im Baugebiet wird die Traufhöhe auf 5,0 m be-
grenzt, nur im WA1 und WA1* mit der geringeren Firsthöhe wird die Trauf-
höhe auf 4,5 m reduziert, um das Verhältnis Baukörper zu Dachfläche im 
Baugebiet einheitlich zu gestalten. 
 
Als Bezugspunkt ist die Straßenachse vor dem jeweiligen Grundstück ge-
wählt, da die Topographie des Geländes um rd. 6,5 m von Süden nach 
Norden fällt. 
 


5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen entlang 
der Baugebietsstraßen definiert, durch die großzügige Baufenster entste-
hen. 
 
Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt, um eine 
Durchgrünung des Gebietes zu gewährleisten. Zulässig sind nur Einzel- 
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und Doppelhäuser, in den südlichen und nördlichen allgemeinen Wohnge-
bieten nur Einzelhäuser, um eine aufgelockerte Bebauung im Anschluss an 
die bestehende Bebauung und um im Norden eine bessere Einbindung des 
Gebietes in die Landschaft zu erreichen. 
 


5.3.1 Nebenanlagen 
 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können auf dem gesamten Grund-
stück errichtet werden. Nur Kleingewächs- und Gerätehäuser können auf-
grund ihres Volumens auf der der Straßenverkehrsfläche zugewandten Sei-
te nur innerhalb der überbaubaren Fläche errichtet werden. Damit halten sie 
im Stra-ßenraum den gleichen Abstand zur Straßenverkehrsfläche wie die 
Hauptbaukörper und die Garagen und Carports. In den Hausgärten ist für 
die Kleingewächs- und Gerätehäuser ein Mindestabstand von 3,0 m zu öf-
fentlichen Grün- und Verkehrsflächen einzuhalten. 
 


5.3.2 Stellplätze und Garagen 
 
Garagen, offene Garagen (Carports) und Stellplätze sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig und müssen an ihrer Einfahrts-
seite einen Abstand von 5,0 m von der Grundstücksgrenze zur öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche einhalten, um einen zweiten Stellplatz auf der Gara-
genzufahrt bereitzuhalten, ohne die Nutzung der davor verlaufenden öffent-
lichen Verkehrsfläche einzuschränken. Nur in Bereichen, die an die Wege-
verbindungen (Geh- und Radweg) grenzen, die als Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung festgesetzt sind, ist ein geringerer seitlicher 
Grenzabstand zulässig, um diese Grundstücke nicht unverhältnismäßig in 
der Stellung der baulichen Anlagen zu beschränken. Beträgt der seitliche 
Grenzabstand weniger als 3,0 m sind die den öffentlichen Flächen zuge-
wandten Seiten vollflächig zu begrünen. Die Breite der Grundstückszufahr-
ten ist auf 4,0 m begrenzt, um den Versiegelungsgrad im Bereich der Vor-
gärten zu begrenzen und den grünen Charakter des Baugebietes zu stär-
ken. 
 


5.4 Öffentliche Verkehrsflächen 
 


5.4.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
 
Waggum wird von den Buslinien 413 (Leiferde-Rathaus-Querum-Waggum) 
und 424 (Rühme-Essenrode) im Halbstunden- bis Stundentakt angefahren. 
Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich in der Rabenrodestraße/ Ecke 
Breitenhop. Je nach Lage der Grundstücke beträgt die Entfernung zur Hal-
testelle ca. 300 bis 600 m. Die nächstgelegene Bushaltestelle „Feuerbrun-
nen“ befindet sich in ca. 600 - 900 m Entfernung zum Baugebiet. 
 


5.4.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
 


Die Erschließung des Plangebietes erfolgt für den westlichen Teilbereich 
über den „Nordendorfsweg“ über eine Parzelle, die zurzeit als Kinderspiel-
platz genutzt wird und für den östlichen Teilbereich über den Weg „Zum 
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Kahlenberg“. Der Spielplatz wird im Bereich der öffentlichen Grünflächen 
des Neubaugebietes ersetzt.  
 
 
Im Zuge der Planung wurde eine Verkehrsuntersuchung von dem Fachbüro 
WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung im De-
zember 2012 durchgeführt, die neben einer Bestandershebung der Verkeh-
re auf den für die direkt zur Erschließung herangezogenen Straßen auch 
die Anzahl der zu erwartenden Verkehre aus dem neuen Baugebiet ermit-
telt. Der Analysefall 2007 wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Ver-
kehrsbelastung 2012 dem Prognosenullfall der Verkehrsentwicklung bis 
2020 ohne das neue Baugebiet dem Planfall 2020 mit dem Baugebiet ge-
genübergestellt. Mit dem neuen Baugebiet entsteht ein Ziel und Quellver-
kehr von insgesamt 600 Fahrten pro Tag, die sich gleichmäßig auf die bei-
den Zufahrten verteilen. Der Verkehr wird auf der Bienroder Straße und der 
Rabenroder Straße bis 2020 um rund 300 bis 400 Fahrten pro Tag zuneh-
men. Auf dem Nordendorfsweg sind Zunahmen von 120 bis 180 Fahrten 
und auf dem Erlenbruch von rund 110 Fahrten pro Tag zu erwarten. Dabei 
werden sich die Verkehre auf dem Nordendorfsweg zu 40% nach Westen 
über den Erlenbruch und zu 60% nach Osten über die Rabenrodestraße 
verteilen. Die Straßen Nordendorfsweg und Erlenbruch wurden untersucht, 
ob sie die zusätzlichen Verkehre des neuen Baugebietes aufnehmen kön-
nen. Dabei wurden die vorhandenen Straßenbreiten in Bezug auf den vor-
handenen und dem aus dem Baugebiet zu erwartenden Verkehr gegen-
übergestellt. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
in der RASt 06 genannten typischen Verkehrsmengen für Wohn- bzw. 
Sammelstraßen auch mit den zusätzlich zu erwartenden Verkehren aus 
dem neuen Baugebiet weit unterschritten werden. Die ermittelten Verkehre 
dienen als Grundlage für die Untersuchung der schalltechnischen Auswir-
kungen der Planung.  
 
Die innere Erschließung des Plangebietes besteht aus zwei voneinander 
getrennten Ringstraßen mit zwei internen Verbindungen über eine Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ und für den 
Not- und Rettungsfall. Die Radien der Ringerschließung werden so gewählt, 
dass sie für dreiachsige Müllfahrzeuge ausreichend sind. Der Ausbau dieser 
Straßen soll als verkehrsberuhigter Bereich mit gepflasterter Oberfläche in 
einer Mindestbreite von 6,5 m ohne Hochbordtrennung von Gehweg und 
Fahrbahn bei Anordnung von Kfz-Parkplätzen an Baumpflanzungen so er-
folgen, dass ein für die Bewohner ansprechender, vielfältig nutzbarer Frei-
raum geschaffen wird. Hier soll die Wohnqualität Vorrang vor dem Kfz-
Verkehr haben.  
 
Mit der Erschließung wird die notwendige Anfahrbarkeit auch für die Feuer-
wehr/ Rettungsfahrzeuge gewährleistet. Rettungswege für die Feuerwehr 
etc. sind als Querung der inneren Grünfläche und als Stich zwischen bei-
den Erschließungsstraßen über Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung gesichert. 
 
Um die Zufahrt zum Neubaugebiet aus beiden Richtungen des Norden-
dorfsweges zu ermöglichen, ist die dortige Verkehrsinsel ggf. zurückzubau-
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en. Sämtliche Kurvenradien, Verschränkungsbereiche, die Zufahrt über den 
Feldweg zum „Zum Kahlenberg“ und die südliche Notverbindung zwischen 
den beiden Ringen sind entsprechend dem § 2 „Zuwegung“ der DVNBauO 
herzurichten, damit sie von Großfahrzeugen der Feuerwehr befahren wer-
den können.  
 
Eine westliche Anbindung wird in Straßenbreite vorgehalten, um ggf. zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einen Anschluss des Baugebietes an das Straßen-
netz im Westen bereitzustellen. Bis zur Nutzung durch den Individualver-
kehr wird die Straße als Fuß- und Radweg genutzt. 
 


5.4.3 Fuß- und Radverkehr 
 
Innerhalb der Erschließungsstraßen des Plangebietes wird auf eine Ver-
kehrsartentrennung verzichtet (verkehrsberuhigter Bereich). Durch die fest-
gesetzten öffentlichen Grünflächen ist eine Wegeverbindung an den nörd-
lich des Gebietes angrenzenden Feldweg vorgesehen. Über diesen besteht 
eine Vernetzung der Freizeitwege des östlich an die Grasseler Straße an-
grenzenden Landschaftsschutzgebietes mit der Beberbachaue. 
 
Vom Baugebiet in Richtung Süden erfolgt ganz im Westen eine fußläufige 
Anbindung an den Nordendorfsweg, ebenso wie im Osten parallel zum 
Grundstück des Freibades. Hier erfolgt die Erschließung über eine Teilflä-
che des Eingangsbereichs des Freibades vom Nordendorfsweg. Über diese 
Zuwegung wird eine direkte fußläufige Verbindung zur Bushaltestelle „Brei-
tenhop“ geschaffen. 
 
Im Norden und nach Westen sind fußläufige Anbindungen in die Feldmark 
vorgesehen. Diese westliche Anbindung wird als Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt und in einer Breite vorgehalten, um ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt einen Anschluss des Baugebietes an das Straßennetz im Westen be-
reitzustellen. 
 


5.5 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
 
Es wurde ein grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan erarbeitet, 
der die derzeitige Situation des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
beschreibt und bewertet. Zudem werden die durch den Bebauungsplan er-
möglichten Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und auf der Grundla-
ge der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entwickelt, 
die entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 


5.5.1 Grünordnung  
 
- Öffentliche Grünflächen 
 
Die zeichnerischen grünordnerischen Festsetzungen zielen auf die Entwick-
lung öffentlicher Grünflächen, die gliedernd im Plangebiet wirken. Die Grün-
flächen stellen im Zusammenhang mit den Anpflanzungsfestsetzungen ei-
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nen wichtigen Beitrag zur angemessenen Durchgrünung und ortsbildge-
rechte Einbindung des Wohngebietes dar.  
 
Die öffentliche Grünfläche A betont die Sichtachse in den alten Ortskern 
und gliedert das Baugebiet in zwei Bereiche. Hier wird im Süden der beste-
hende Spielplatz überplant. Dieser wird für die Erschließung eines Teilbe-
reiches des neu geplanten Wohngebietes herangezogen. Der Spielplatz 
wird in die neu entstehenden Grünflächen des Plangebietes verlagert. Auf 
der alten Spielplatzfläche wird ein für den Stadtteil Waggum bedeutsamer 
Walnussbaum als zu erhalten festgesetzt. Die Erschließung erfolgt mittig 
durch die Grünfläche, die sich als Grünachse durch das Baugebiet bis süd-
lich an den Feldweg zieht. Westlich der Straße „Zum Kahlenberg“ ergänzt 
die öffentliche Grünfläche B die östlichen Grünflächen aus dem Baugebiet 
WA 68 „Rabenrodestraße-Nord“. Hier sind entlang des Weges „Zum 
Kahlenberg“ der umgelagerte Spielplatz sowie der neu anzulegende Ju-
gendplatz integriert. Der Jugendplatz erhält nach Westen eine 7,0 m breite 
Fläche für eine Lärmschutzanlage (LSA 1), damit die von dem Jugendplatz 
ausgehenden Emissionen nicht die angrenzenden Wohnbauflächen beein-
trächtigen. Die funktionale und gestalterische Integration von Spielgeräten 
(z. B. Boulderwand) sowie Sitzgelegenheiten/ Pergolen etc. in die Lärm-
schutzanlage ist zu prüfen. Die Lärmschutzanlage soll als Gabione ausge-
führt werden. 
Der Jugendplatz mit der Lärmschutzanlage und die öffentliche Grünfläche 
B werden von der von der Fortführung der unterirdischen Schmutzwasser-
haupttrasse gequert, die aus dem östlich angrenzenden Baugebiet „Raben-
rodestraße-Nord“ kommt. 
 
Im Norden des Plangeltungsbereichs verläuft zwischen dem Graben und 
den privaten Grundstücken die öffentliche Grünfläche C. Die südliche Gra-
benböschung wird von der Grabensohle beginnend im Verhältnis 1:3 bis 1:5 
abgeflacht. Die nicht mehr benötigten Überfahrten werden beseitigt. Die 
entstehenden offenen Bodenflächen werden mit Landschaftsrasen angesät 
und bleiben anschließend der natürlichen Sukzession überlassen, so dass 
sich hier auch das geschützte Röhricht weiter entwickeln kann. An die 
Ufersaumzone schließt eine flacher geneigte Fläche an, die zwischen der 
Grabenböschung und dem Baugebiet die unterschiedlichen Höhen aus-
gleicht. Hierauf folgen im Anschluss an die Uferböschung eine sechs Meter 
breite Gehölzanpflanzung und anschließend ein 2,5 Meter breiter Unterhal-
tungsstreifen. Der Unterhaltungsstreifen der öffentlichen Grünfläche C wird 
mit einer Gras- und Kräutersaat begrünt und ist von den privaten Grundstü-
cken nicht zugängig. Die Fläche dient der Eingrünung des Baugebietes 
nach Norden zur freien Landschaft. Im Westen des Plangebietes entlang 
des Quellbaches wird die öffentliche Grünfläche D festgesetzt. Hier soll öst-
lich des Bachlaufes eine Rasenfläche als Räumstreifen zur Gewässerunter-
haltung entlang des öffentlichen Weges angepflanzt werden. Der Uferbe-
reich des Quellbaches ist naturnah zu gestalten. Der Ausbau des Uferbe-
reichs erfolgt im Rahmen des noch durchzuführenden wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens. Der öffentliche Weg schafft eine direkte fußläufi-
ge Verbindung vom „Nordendorfsweg“ bis in die Feldmark. Auch das neu 
entstehende Baugebiet erhält zwei Wegeanbindungen an den Fußweg. 
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Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Verkehrsgrün 
soll auf der mit LSA 2 gekennzeichneten Fläche eine Lärmschutzanlage von 
3,0 m Höhe errichtet werden, um die neu angrenzenden Bauflächen vor 
Immissionen, die beim Betrieb des Freibades entstehen, zu schützen. Die 
Lärmschutzanlage soll als Gabione ausgeführt werden. 
 
Eine Gliederung der Verkehrsflächen durch Baumpflanzungen ist zur ge-
stalterischen Einbindung der versiegelten Flächen notwendig und trägt zur 
Verkehrsberuhigung bei. 
 
Alle vorgenannten Bepflanzungsmaßnahmen mindern die Beeinträchtigung 
des Mikroklimas und des Boden- und Wasserhaushaltes durch Flächenver-
siegelung und bieten in begrenztem Umfang Lebensraum für angepasste 
Tier- und Pflanzenarten. 
 
Zur Gewährleistung einer möglichst unmittelbaren gestalterischen Wirkung 
und der Erfüllung ökologischer Funktionen zur Stabilisierung des Natur-
haushalts sind bei Neupflanzungen Mindestqualitäten des zu verwenden-
den Pflanzenmaterials aus regionalen Herkünften sowie ein möglichst ra-
scher Ausführungszeitpunkt sicherzustellen. 
 


5.5.2 Fläche für die Landwirtschaft 
 
Die Fläche für die Landwirtschaft nördlich des in Ost-West-Richtung verlau-
fenden Grabens erfasst den bestehenden Feldweg mit den Randbereichen. 
Er soll neben der öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung auch für die 
Erschließung der nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen her-
angezogen werden. 
 


5.5.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, Zuordnung 
 
Das vorhandene kleine Röhricht wird als § 30-Biotop nach BNatSchG nach-
richtlich übernommen und gestalterisch in den Grabenlauf integriert. Dieses 
soll sich langfristig weiter entlang dem Grabenlauf entwickeln. 
 
Die größere zusammenhängende Fläche des Flurstücks 147 dient als Ver-
nässungsfläche. Hier soll nicht verunreinigtes Oberflächenwasser aus dem 
Baugebiet zeitlich verzögert dem Naturhaushalt der nördlich angrenzenden 
Beberbachaue zugeführt werden. 
Die Fläche dient als Einbindung des Baugebietes in die Landschaft und 
wird als Ausgleichsfläche für die Eingriffe in den Naturhaushalt herangezo-
gen. 
 
Die Maßnahmenfläche K im Nordosten (Flurstück 142) dient dem arten-
schutzrechtlichen Ausgleich durch Schaffung von Lebensraum für Offen-
landarten. 
 


5.5.4 Wasserflächen 
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Im Plangebiet sind zwei Gewässer III. Ordnung vorhanden. Im Westen des 
Plangebietes verläuft ein Quellbach nach Norden. Er wird durch die Pla-
nung nicht angetastet. Der Uferrandbereich, der gleichzeitig Räumstreifen 
ist, wird im Zuge der Planung mit einer begrünten Raseneinsaat angelegt. 
Der Grabenlauf nördlich der Bauflächen wird für die Entwässerung des 
nicht verschmutzten Oberflächenwassers aus dem Baugebiet herangezo-
gen werden. Er wird als Vorstau- und Entwässerungsgraben genutzt, um 
das Wasser auf die Vernässungsfläche zu leiten. Dafür erhält die südliche 
Grabenböschung eine Aufweitung mit einer Neigung von 1:3 bis 1:5. Der 
westliche Teilbereich des Grabens ist mit Schilfröhricht bestanden. Dieses 
erfüllt den Tatbestand eines geschützten Biotops gemäß § 30 BNatSchG 
und soll sich langfristig entlang dem Grabenlauf weiterentwickeln. Da die 
nördliche Grabenböschung an den bestehenden Feldweg grenzt, kann die-
ser als Gewässerräumstreifen herangezogen werden. Die südliche Graben-
böschung ist in die öffentliche Grünfläche C einbezogen und grenzt nach 
einer 6,0 Meter breiten Gehölzanpflanzung und einem 2,5 Meter breiten Un-
terhaltungsstreifen an die privaten Gärten. Ein Zugang von den angrenzen-
den privaten Grundstücken ist gemäß örtlicher Bauvorschrift hier ausge-
schlossen 


 
5.6 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 


des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
 
Grundlagen: 
Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wurde ein schalltechni-
sches Gutachten erstellt, das neben dem Straßenverkehrslärm unter Be-
achtung der prognostizierten Verkehrsmengen für das Jahr 2020 vor allem 
den Freizeitlärm des östlich angrenzenden bestehenden Freibades und des 
nordöstlich geplanten Jugendplatzes untersucht. Ebenso wurde im Gutach-
ten überprüft und festgestellt, ob für das Plangebiet Lärmminderungsmaß-
nahmen erforderlich sind.  
 
Die Beurteilung der Geräuschsituation erfolgt unter Beachtung von 
VVBBauG (‚Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz‘) i.V. mit Bei-
blatt 1 der DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘). Darüber hinaus werden 
bzgl. der Immissionen des Jugendplatzes und des Freibades die maßgebli-
chen Beurteilungsgrundlagen der Freizeitlärmrichtlinie i.V. mit der TA Lärm 
(‚Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm‘) beachtet.  
Die Baumaßnahme der Erschließungsstraßen sind gemäß VLärmSchR 97 
(‚Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-
last des Bundes‘) als „erheblicher baulicher Eingriff“ zu werten. Demgemäß 
erfolgte die Überprüfung, ob durch diese Baumaßnahmen im Bereich der 
angrenzenden bestehenden schutzwürdigen Wohnbebauung eine „wesent-
liche Änderung“ der Straßenverkehrslärmimmissionen gemäß 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) ausgelöst wird. 
 
Die Ortschaft Waggum ist gekennzeichnet durch ihre Nähe zum Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur 
Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-
Wolfsburg wurden die Fluglärmbelastungen für die Prognosesituation 2020 
bereits untersucht. Demnach ergeben sich für den für das Baugebiet „Vor 
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den Hörsten“ maßgeblichen Immissionsort Nordendorfsweg/ Ecke Hörsten-
blick Werte von rund 40 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 
55 dB(A) für das hier geplante allgemeine Wohngebiet werden durch Flug-
lärmbelastungen somit deutlich unterschritten. Hinsichtlich des Fluglärms 
ist die Situation im Norden Waggums daher als unkritisch zu betrachten. Es 
ist davon auszugehen, dass die uneingeschränkte Nutzung sowie die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg auch 
durch das neue Wohngebiet „Vor den Hörsten“ in keiner Weise beeinträch-
tigt werden. 
 
Kinderlärm: 
Der bislang im Süden an das Plangebiet grenzende Kinderspielplatz wird im 
Rahmen der Planung in den Osten des Plangebiets verlegt. Dieser ist im 
Sinne des § 22 BImSchG unter dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ zu be-
rücksichtigen. Demgemäß sind Geräuscheinwirkungen, die u.a. von Kinder-
spielplätzen hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen und somit im Allgemeinen hinzunehmen; dementsprechend 
wird der Kinderspielplatz in der weiteren Beurteilung vernachlässigt. 
 
Verkehrslärm: 
Wie unter Nr. 4.5.6 beschrieben werden durch den Verkehrslärm im gesam-
ten Plangebiet die Orientierungswerte(OW) gem. DIN 18005 (55 dB(A) tags/ 
45 dB(A) nachts) für ein Allgemeines Wohngebiet (WA-Gebiet) zur Tag- und 
Nachtzeit eingehalten bzw. unterschritten. Somit ist im Hinblick auf die ein-
wirkenden Straßenverkehrsgeräusche im zu beurteilenden Plangebiet die 
Festsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen nicht erforderlich. 
 
Ebenso werden durch die Verkehrslärmimmissionen im Bereich der vom neu 
entstehenden Erschließungsverkehr am stärksten betroffenen Wohngrund-
stücke die für WA-Gebiete maßgeblichen Immissionsgrenzwerte (IGW) ge-
mäß 16.BImSchV (59 dB(A) tags/ 49 dB(A) nachts) zur Tag- und Nachtzeit 
unterschritten. Insofern wird für diese Wohnnutzungen nach den Regelun-
gen der 16. BImSchV dem Grunde nach kein Anspruch auf Lärmschutz 
ausgelöst. 
 
Freizeitlärm - Jugendplatz: 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen des Jugendplatzes erfolgte un-
ter Berücksichtigung einer typischen Bolzplatznutzung. Mit diesem Ansatz 
wird auch die mögliche Nutzung eines Beachvolleyball- oder Basketballfel-
des hinreichend berücksichtigt.  
 
Zur Vermeidung von Überschreitungen des maßgeblichen Immissionsricht-
wertes gemäß Freizeitlärmrichtlinie i.V. mit der TA Lärm (55 dB(A) tags) an 
dem bestehenden östlich benachbarten Allgemeinem Wohngebiet (B-Plan 
WA 68) ist die Nutzungszeit auf 10.00 bis 22.00 Uhr zu begrenzen. Um aber 
auch im Bereich der am stärksten betroffenen geplanten Wohnbauflächen 
die Einhaltung des für WA-Gebiete maßgeblichen Orientierungs- bzw. Im-
missionsrichtwertes von 55 dB(A) zu gewährleisten, ist darüber hinaus ent-
lang der gesamten Westseite des Jugendplatzes eine mind. 3,0 m hohe 
Lärmschutzanlage zu errichten. Diese kann als Wand, Wall oder in Kombi-
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nation beider Möglichkeiten ausgeführt werden. Die Lärmschutzanlage ist 
unter der Kennzeichnung LSA 1 im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Grundsätzlich ist jedoch die Einhaltung der maßgeblichen Orientierungs- 
und Immissionsrichtwerte nur bei bestimmungsgemäßer Nutzung des Ju-
gendplatzes möglich. D.h., der Betrieb elektroakustischer Anlagen sowie 
das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen (z.B. Mofas) ist durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen auf dem Jugendplatz auszuschließen. 
Des Weiteren sind mögliche Umzäunungen nach dem Stand der Technik zu 
errichten, z.B. Spangengitterzäune mit elastisch gelagerten Gitterelemen-
ten. 
 
Der Nachweis der o.g. organisatorisch umzusetzenden - aber nicht im Be-
bauungsplan festgesetzten - Lärmminderungsmaßnahmen (Nutzungszeit, 
bestimmungsgemäße Nutzung, St. d. Technik) zur Einhaltung der maßgeb-
lichen Orientierungs- und Richtwerte, ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu erbringen. 
 
Freizeitlärm - Freibad: 
Das Freibad wird witterungsgemäß nur in der Zeit von Mai bis September 
betrieben. Die regelmäßigen Öffnungszeiten beschränken sich dabei an 
Werktagen auf die Zeit von 10.00 bis 19.00 Uhr und an Wochenenden auf 
die Zeit von 09.00 bis 20.00 Uhr. 
 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen des Freibades erfolgte unter Be-
rücksichtigung eines durchschnittlichen Besucheraufkommens an Sonnta-
gen. Mit diesem Ansatz wird unter Berücksichtigung des Ruhezeitenzu-
schlags auch die Situation eines besucherstarken Werktags erfasst. Dazu 
wurde für die Besucherzahlen des Freibades die Statistik des besuchsstar-
ken Jahres 2006 zugrunde gelegt, so dass von einem konservativen Ansatz 
für die Berechnung ausgegangen werden kann.  
 
Zur Eingrenzung von Überschreitungen des für WA-Gebiete maßgeblichen 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) im Bereich der am 
stärksten betroffenen geplanten Wohnbauflächen ist entlang der gesamten 
Westseite des Freibades eine mind. 3,0 m hohe Lärmschutzanlage zu er-
richten. Die Lärmschutzanlage ist unter der Kennzeichnung LSA 2 im Be-
bauungsplan festgesetzt. 
 
Durch die Errichtung dieser Lärmschutzanlage ergeben sich für die Beurtei-
lungshöhe EG und 1. OG bzw. DG lediglich nur noch im östlichen (KiTa) 
und südöstlichsten (WA1*) Bereich des Plangebiets Überschreitungen. Für 
die Beurteilungshöhe 1. OG bzw. DG ergeben sich zusätzlich Überschrei-
tungen im südöstlichsten Bereich des WA2-Gebietes. Im Hinblick auf ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird die Lärmsituation im Plangebiet somit abwägungsbeachtlich. 
 
Die Überschreitungen im Bereich der geplanten KiTa belaufen sich sowohl 
in der EG als auch im 1. OG auf max. 2 dB(A). Die Überschreitungen im 1. 
OG im südöstlichsten Bereich des WA2-Gebiets belaufen sich auf max. 4 
dB(A) – bezogen auf die Baugrenze sogar nur auf 2 dB(A). Die Überschrei-
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tungen ergeben sich aufgrund einer Überlagerung mit den Geräuschimmis-
sionen des Jugendplatzes und sind jeweils auf den äußersten südöstlichen 
Bereich dieser beiden Flächen begrenzt. Abweichend vom hier angesetzten 
konservativen Ansatz ist an durchschnittlich besuchten Werktagen des 
Freibades von rd. 3 dB(A) niedrigeren Immissionsbelastungen auszugehen, 
so dass in diesen Baubereichen die Einhaltung des WA-Bezugspegels 
grundsätzlich vorausgesetzt werden kann. 
 
Die Überschreitungen im Bereich des WA1*-Gebietes belaufen sich für das 
EG auf max. 2 dB(A) und im 1. OG/ DG auf max. 8 dB(A). Reduziert auf die 
Baugrenze werden im EG die WA-Bezugspegel eingehalten und im 
1. OG/ DG um max. 5 dB(A) überschritten. 
Da der Schutzanspruch auf Einhaltung der Orientierungs- und Immissions-
richtwerte gegenüber Freizeitlärm vor dem geöffneten Fenster besteht, wird 
für die von Überschreitungen betroffene Fassade im 1. OG festgesetzt, 
dass zu öffnende Fenster schutzbedürftiger Räume (gem. DIN 4109) nicht 
zulässig sind. Eine ausreichende Belüftung dieser Räume kann durch ge-
eignete Maßnahmen, wie z. B. über Querlüftung von Fenstern an Fassaden 
ohne Richtwertüberschreitungen vorgenommen werden. Darüber hinaus ist 
auch die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen an den dem Freibad 
abgewandten Gebäudeseiten durch Nutzung der Eigenabschirmung eine 
adäquate Schutzmaßnahme, sofern an ihnen der WA-Bezugspegel von 
55 dB(A) eingehalten wird. 
Eine weitere Alternative ist eine bauliche Ausführung in der Art von „Pas-
sivhäusern“. In diesem Fall wird eine ausreichende Luftwechselrate mittels 
einer unabhängigen automatisierten Lüftungseinrichtung für das gesamte 
Gebäude sichergestellt, so dass ein Öffnen der Fenster nicht nur entbehr-
lich ist, sondern vielmehr durch dauerhaft geschlossene Fenster kein rele-
vanter Immissionsort gemäß Freizeitlärmrichtlinie vor den Fenstern besteht. 
 


5.7 Örtliche Bauvorschrift 
 


5.7.1 Geltungsbereich und Anlass 
 


Die örtliche Bauvorschrift gilt für den gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes WA 69 „Vor den Hörsten“. Ziel ist es, durch die örtliche 
Bauvorschrift zusätzlich zu den städtebaurechtlichen Festsetzungen eine 
ansprechende Gestaltung und ein der Ortslage Waggums angepasstes 
harmonisches Ortsbild zu erreichen. Darüber hinaus begründet auch die 
Gelände-neigung den Regelungsbedarf für die Baugestaltung. Das Bauge-
biet bildet in Teilen den zukünftigen Ortsrand. Auf das Gesamterschei-
nungsbild der künftigen Ortsansicht und das innerörtliche Gefüge muss 
daher besonderer Wert gelegt werden. Grundstücke in Nachbarschaft zur 
offenen Landschaft werden besonders berücksichtigt. Die Regelungsdichte 
der örtlichen Bauvorschrift soll jedoch eine individuelle Gestaltung bei der 
Form- und Farbgebung sowie bei der Verwendung der Baumaterialien vom 
Grundsatz her ermöglichen.  
 


5.7.2 Dächer 
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Die Dächer prägen auf besondere Weise das Erscheinungsbild des Bauge-
bietes. Daher werden Bestimmungen in Bezug auf die Dachform, Dachfarbe 
und Dachaufbauten getroffen. 
 
a) Firstrichtungen 


 
Die Richtung der Firste ist ein weiteres Kriterium zur Erzeugung einer 
harmonischen Dachlandschaft. Im Baugebiet werden Regelungen ge-
troffen, einerseits, um im Baugebiet mit der Geländetopographie ein 
aufgelockertes und geordnetes Erscheinungsbild zum Ortsrand zu er-
zeugen, a ndererseits wird wegen der Größe des Baugebietes eine 
städtebauliche Ordnung über die Festsetzung der Ausrichtung der Firs-
te angestrebt. Aus Gründen der Flexibilität wird eine geringfügige Ab-
weichung ermöglicht,. Diese hat aber geringe Auswirkungen auf die 
städtebauliche Ordnung. 


 
b) Dachformen 


 
In der Ortslage Waggum sind bei den Hauptgebäuden geneigte Dächer 
und Satteldächer typisch. Auf Abwalmungen soll verzichtet werden, um 
eine ruhige und weitgehend homogene Dachlandschaft zu erhalten. Mit 
den gegeneinander versetzten Pultdächern sollen auch moderne Bau-
formen ermöglicht werden, ohne sich zu weit von der Form des ur-
sprünglich verbreiteten Satteldaches zu entfernen. Diese Vorschrift zur 
Gestaltung der Dachformen stellt sicher, dass das Ortsbild nicht durch 
zu viel Vielfalt und untypische Gestaltung von Dachformen verunstaltet 
wird. 
 


c) Dachgauben und Zwerchgiebel 
 
Die Bebauung in der Nachbarschaft weist Satteldächer, z. T. ohne wei-
tere Dachelemente, z. T. mit Dachgauben, auf. Damit diese ruhige 
Dachlandschaft beibehalten wird, werden Dachgauben und Zwerchgie-
bel in Größe und Neigung eingeschränkt. 
 


d) Material und Farbe 
 
Auch nach einer guten Durchgrünung eines Wohngebietes bleiben die 
Dächer sichtbar und tragen somit wesentlich zu dem Erscheinungsbild 
eines Baugebietes bei. In Anlehnung an die traditionelle örtliche Farb-
gebung wird im gesamten Plangebiet eine Pfannendeckung in roten bis 
braunen und anthrazitfarbigen Farbtönen festgesetzt. Der festgesetzte 
Farbfächer lässt einen ausreichend großen Gestaltungsspielraum zu. In 
der Region untypische Materialien wie hochglänzende Dachsteine wer-
den ausgeschlossen. Dachflächen als Solaranlagen, begrünte Dächer, 
Wintergärten und Kleingewächshäuser sowie Windfänge werden von 
diesen Regelungen ausgenommen. 
 


e) Dachneigung 
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Ziel der Festsetzung ist, durch Begrenzung des Spielraumes in der 
Dachneigung eine relativ einheitliche Dachlandschaft zu sichern und 
dennoch unterschiedliche Dachausbauvarianten zu ermöglichen. Die 
Dächer sind bei einer Neigung von 25° bis 45° gut auszubauen und 
nutzbar. 
 


f) Belichtung/ Solar- und Photovoltaikanlagen innerhalb der Dachflächen 
 


Um das Erscheinungsbild der Dachflächen im Baugebiet aufeinander 
abzustimmen, wird die Zulässigkeit von Dachflächenfenstern und Solar-
/ Photovoltaikanlagen geregelt. Dadurch wird eine zeitgemäße, dem 
Stand der Technik angepasste Energieversorgung ermöglicht. 
 


5.7.3 Einfriedungen 
 


Die Gestaltung der Einfriedungen beeinflusst den Charakter des öffentli-
chen Raumes, der durch eine zu hohe Gestaltungsvielfalt gestört werden 
kann. Deshalb sollen Einfriedungen nur als freiwachsende oder geschnitte-
ne Hecken, in die auch Maschendraht- oder Stabgitterzäune eingebettet 
sein können, oder als Holzstaketenzaun zulässig sein. Zur öffentlichen 
Grünfläche C kann auf den Grundstücken nach Norden auch nur ein ge-
schlossener Maschendraht- oder Stabgitterzaun errichtet werden, da hier 
auf der öffentlichen Grünfläche eine 6,0 m breite Heckenpflanzung zur Ein-
grünung des Baugebietes angelegt wird. Entlang der öffentlichen Verkehrs-
fläche ist die Höhe mit 1,2 m festgesetzt, um ein Mindestmaß an sozialem 
Kontakt und sozialer Kontrolle innerhalb des Gebietes zu gewährleisten. 
 


5.7.4 Ordnungswidrigkeiten  
 


Auf den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit bei Zuwiderhandlungen wird 
ausdrücklich hingewiesen, um deutlich zu machen, dass besonderer Wert 
auf die Einhaltung dieser Örtlichen Bauvorschriften nicht nur bei Neubau-
ten, sondern auch bei späteren baulichen Veränderungen und Unterhal-
tungsmaßnahmen gelegt wird, damit die städtebaulich-gestalterische Ord-
nung auf Dauer gesichert werden kann. 
 


5.8 Soziale Infrastruktur 
 
a) Kinderspielflächen 
 


Innerhalb des Plangebietes wird ein Kinderspielplatz für Kinder bis 
12 Jahre ausgewiesen. 
 


b) Jugendplatz 
 
Innerhalb des Plangebietes wird ein Jugendplatz ausgewiesen, der den 
Bedarf aus dem Baugebiet, dem angrenzenden Baugebiet und dem 
gewachsenen nördlichen Ortsteil von Waggum erfüllt. 
 


c) Kita-Plätze 
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Im Rahmen der Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung werden bei 
Bedarfsberechnungen in Neubaugebieten 
 19 Kindergartenplätze und 
 14 Krippenplätze 
je 100 Wohneinheiten (WE) als Planungsgröße zugrunde gelegt. 
 
Daraus ergibt sich für das Baugebiet „Vor den Hörsten“ bei ca. 89 WE 
ein rechnerischer Bedarf von ca. 17 Kindergartenplätzen und ca. 
13 Krippenplätzen. 
Es wird eine Kita-Fläche von rd. 1.200 m² im Baugebiet festgesetzt. 
 


d) Schulplätze 
 
Nach einer Prognose zur Schülerzahlentwicklung für die bezirkliche 
Grundschule können die erwarteten Schülerinnen und Schüler in der 
Grundschule Waggum nur nach einer baulichen Erweiterung der 
Schulanlage beschult werden. Die weiterführenden Schulen haben ei-
nen stadtweiten Einzugsbereich, daher sind die Auswirkungen durch 
die beabsichtigte Bebauung hier zu vernachlässigen. 
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5.9 Weitere technische Infrastruktur 


 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Lösch-
wasser, Wärmeenergie, Elektrizität, Abfallentsorgung, Kommunikations-
technik) erfolgt durch die jeweiligen Träger auf der Grundlage der gelten-
den Rechtsvorschriften und Regelwerke. 
 
Zur Klärung des Umgangs mit dem anfallenden Niederschlagswasser wur-
den in einer Baugrunduntersuchung Aussagen gemacht (GGU, Bericht 
6218/08 vom 17.04.2008). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser im Baugebiet nicht 
möglich ist.  
Das Niederschlagswasser wird auf einer angrenzenden Vernässungsfläche 
zur Beberbachaue gesammelt und verzögert abgegeben. Für diese Fläche 
ist  eine separate Bodenuntersuchung erfolgt. Die Ausbildung der Regen-
wasserversickerung wird in das grünordnerische Gesamtkonzept eingebun-
den. 
 
Das Schmutzwasser wird nach Norden in die vorhandene Schmutzwasser-
leitung eingeleitet und in der Kläranlage Waggum aufgenommen.  
 
Für wiederverwertbare Reststoffe sollen auf der Stellplatzfläche des Freiba-
des Wertstoffcontainer errichtet werden. 
 


6 Gesamtabwägung 
 


Durch die Planung wird größtenteils eine bisher landwirtschaftlich genutzte, 
unbebaute Fläche versiegelt. Eine Spielplatzfläche wird zur Erschließung 
herangezogen, der Spielplatz wird verlagert.  
 
Das Baugebiet wird durch mehrere größere, zusammenhängende Grünflä-
chen gegliedert, die einerseits eine Sichtachse aufnehmen, andererseits ei-
ne bereits einseitig angelegte Grünachse des angrenzenden Wohngebietes 
fortsetzen. Hier ist die Anlage eines Spiel- und eines Jugendplatzes ge-
plant. Schalltechnische Schutzanlagen zur Minderung der Immissionen von 
Jugendplatz und Freibad sind vorgesehen. 
 
Das festgesetzte Maß an Versiegelung ermöglicht ein durchgrüntes Einfami-
lienhausgebiet mit größeren Gartenflächen, die zusammen mit den nach 
Norden vorgelagerten Ausgleichs- und Vernässungsflächen den Ortsrand 
von Waggum neu gestalten. Durch die Grünachsen im Baugebiet und auf 
der nördlich vorgelagerten Fläche kann der Ausgleich ortsnah erfolgen. 
 
Die Planung arrondiert die Ortslage Waggum, es werden neue Bauplätze 
zur Verfügung gestellt und die begonnene grünordnerische Gestaltung wird 
unter Einbeziehung von Fuß- und Radwegebeziehungen am nördlichen 
Ortsrand von Waggum fortgesetzt. 
 







- 45 - 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift WA 69 „Vor den Hörsten“  Begründung, Stand: 20.Januar 2015 
  Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
7.1 Geltungsbereich A 


 
Flächenart    ha     % 
 
0. Fläche des Plangebietes 11,63 100,00 
 


1. Wohnbauflächen   5,90   50,73 


2. Fläche für Gemeinbedarf 
 - Kita    0,12     1,03 


3. Straßenverkehrsflächen inkl. Verkehrsflächen 
 besonderer Zweckbestimmung   1,35   11,61 


4. öffentliche Grünflächen   1,68   14,50 


5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege 
 und zum Erhalt von Boden, Natur und Landschaft   2,03   17,45 


6. Wasserflächen   0,12     1,03 


7. Fläche für die Landwirtschaft   0,31     2,67 


8. Fläche für die Lärmschutzanlagen   0,05     0,43 


9. Fläche für Schutzobjekte   0,07     0,60 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 


 
Zur Realisierung der Planung sind Erschließungsmaßnahmen (Straßen- 
und Wegebau sowie Ver- und Entsorgung, Regenwasserversickerungsflä-
chen, Anlage der Grünflächen) durchzuführen.  
 


8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Das Baugebiet wird durch einen Investor entwickelt. Es ist beabsichtigt, mit 
dem Investor einen städtebaulichen Vertrag gemäß §§ 11 und 124 BauGB 
abzuschließen. In dem  verpflichtet er sich, sämtliche Maßnahmen, die im 
Kausalzusammenhang mit der Realisierung des von ihm erworbenen Bau-
gebietes stehen (Erschließung, Ausgleichs- und Folgemaßnahmen), auf 
seine Kosten durchzuführen und die fertig gestellten Anlagen der Stadt un-
entgeltlich zu übereignen. 
 
Da der Jugendplatz auch für das Wohngebiet des östlich angrenzenden 
Bebauungsplans WA 68 „Rabenrodestraße-Nord“ und ggf. auch noch für 
weiteren Fehlbedarf des Spielplatzbereichs 64 – 1 herangezogen wird, wird 
für diese Flächen eine anteilige Kostenübernahme erfolgen. 
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8.2.1 Entwässerung 
 
Das nicht verunreinigte Oberflächenwasser der versiegelten Flächen des 
Baugebietes wird gesammelt und verteilt über fünf Leitungen in den Gra-
benlauf nördlich des Baugebietes eingeleitet. Der Graben dient über seine 
Gesamtlänge als Vorstau, von hier wird das Wasser in die nördliche Ver-
nässungsfläche eingeleitet. 
 
In hintereinander liegenden, quer laufenden Mulden wird das Wasser auf-
gefangen, bis diese überlaufen und so die Flächen bis zum Beberbach 
gleichmäßig vernässen. Auf der gesamten, naturnah mit einer Wiesenein-
saat begrünten Vernässungsfläche wird das Oberflächenwasser durch Ver-
sickerung und Verdunstung dem Naturhaushalt wieder zugeführt. 
 
Die genannten geschätzten Kosten für die Entwässerungsbaumaßnahmen 
in Höhe von € 607.550,00 netto sind sogenannte „Besondere Maßnahmen“ 
gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH (SE|BS) und der Stadt. Die Kosten werden von der 
SE|BS übernommen und über die Abwassergebühren refinanziert. 
 
Das Schmutzwasser wird separat in die nördlich des Baugebietes verlau-
fende Schmutzwasserleitung, unter Ausnutzung des Geländegefälles und 
des neu zu errichtenden Schmutzwasserpumpwerkes in dem westlichen, 
7,0 m breiten Stichweg, in die Kläranlage eingeleitet. Der Steuerungskasten 
für das Pumpwerk wird auf der nördlich angrenzenden Baufläche festge-
setzt. 
 
 


9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  
 die Grundlage bilden soll 


 
Der Investor hat die Flächen des Baugebietes erworben und wird diese pri-
vat vermarkten. Im städtebaulichen Vertrag wird die Übergabe der öffentli-
chen Flächen geregelt. Die öffentlichen Flächen werden nach Abschluss 
der Erschließung kostenfrei an die Stadt übertragen. 
 
 


10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des  
 Rechtsscheines unwirksamer Pläne 


 
Mit Erlangen der Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplanes WA 69 
„Vor den Hörsten“ treten die Bebauungspläne WA 68 „Rabenrodestraße-
Nord“ und WA 63 „Nordendorfsweg“ in den entsprechenden Teilbereichen 
außer Kraft. 








 
 Anlage 6 
 Stand: 30. Januar 2015 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Vor den Hörsten WA 69 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie sonstiger Stellen 
 
Die Beteiligung gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wurde in der Zeit vom 
28. Juni bis zum 30. Juli 2012 durchgeführt. 
 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 


 
Stellungnahme Nr. 1 
Braunschweiger Verkehrs AG 
 
Schreiben vom 12.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Braunschweiger Verkehrs-AG ist im 
Rahmen der Beteiligung Träger öffentli-
cher Belange zur Stellungnahme zu o. g. 
B-Plan aufgefordert worden. 
Die Erschließung des geplanten Bauge-
biets durch den ÖPNV ist über beste-
henden Busverbindungen am Rande 
gegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Fußwege 
zu den nächstgelegenen Haltestellen 
teilweise sehr weit sind und sich die Er-
schließung mit dem ÖPNV in diesem 
Bereich auf Grund der vorhandenen 
Straßenquerschnitte nicht verbessern 
lässt. 
 
Unsererseits bestehen in diesem Bereich 
keine weiteren Planungsabsichten.  
Sonstige Bedenken oder Anregungen 
erheben wir nicht. 
 


Die Hinweise zur fußläufigen Erreichbar-
keit werden zur Kenntnis genommen. Die 
Planungen sehen vier Anbindungen an 
den südlich gelegenen Ortskern vor. 
Fußläufige Anbindungen existieren im 
Südwesten und im Osten im Bereich des 
Schwimmbades an den Nordendorfsweg. 
Zusätzlich können die Haupterschlie-
ßungsstraßen im Bereich des Norden-
dorfsweges und der Straße zum Kahlen-
berg als fußläufige Verbindung genutzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 2 
BS Energy 
 
Schreiben vom 11.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Seitens der Fernwärmeplanungsabtei-
lung VW - Wärme und Contracting gibt 
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es keine Planungsabsichten für das 
Stadtgebiet Gemarkung Waggum, Flu-
ren 3 und 4 zwischen Erlenbruch, der 
Straßen Zum Kahlenberg und Norden-
dorfsweg im Ortsteil Waggum. Von uns 
zu vertretende Belange werden durch 
Ihre Planungen nicht berührt. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 2 
BS Energy 
 
Schreiben vom 18.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] 
Bitte nehmen Sie für die städtische Stra-
ßenbeleuchtung Folgendes zur Kennt-
nis: 
 


 


- Die notwendige Anbindung an das 
vorhandene städtische Beleuchtungs-
netz ist im Bereich „Nordendorfsweg“ 
und „Alter Stadtweg“ möglich.  


- Für die Elt.-Versorgung ist ein Schalt-
schrank an zentraler Stelle im Bauge-
biet einzuplanen. 


- Die Versorgungsleitung ist möglichst 
in gemeinsamer Kabeltrasse mit ande-
ren Versorgern einzuplanen (Strom, 
Telekom, Kabeldeutschland) 


 


Der Schaltschrank wird über eine Fläche 
für Versorgungsanlagen gesichert. Die 
Leitungen liegen in der öffentlichen Stra-
ßenverkehrsfläche und müssen nicht 
gesondert gesichert werden. 
 
Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 


Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.  
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 3 
BS Netz 
 
Schreiben vom 26.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zu dem genannten Planverfahren neh-
men wir wie folgt Stellung: 
 


 


Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Vor den Hörsten“ befinden sich di-
verse Anlagen der Stromversorgung. Zur 
Sicherstellung der elektrischen Energie-


 
Es wird darauf hingewiesen, dass der zu 
erhaltende Baum durch keine Maßnah-
men zu gefährden ist. 
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versorgung ist die vorhandene Ortsnetz-
station „ON ST 2186 Nordendorfsweg“ im 
B-Plan als Standort einer Trafostation mit 
dem Zeichen der Stromversorgung ent-
sprechend kenntlich zu machen. Von der 
Anpflanzung von Bäumen direkt an der 
Netzstation Nordendorfsweg ist abzuse-
hen. Die Station muss jederzeit im erfor-
derlichen Umfang zugänglich sein, der 
Austausch des Stationsbaukörpers muss 
mittels Schwerlastkran auch weiterhin am 
Standort der Anlage möglich sein. 
 
Die geplanten und vorhandenen Strom-
versorgungsleitungen dürfen nicht über-
baut oder mit tiefwurzelnden Gehölzen 
bepflanzt werden. Zur Durchführung al-
ler notwendigen Arbeiten muss die Ver-
sorgungstrasse jederzeit im erforderli-
chen Umfang zugänglich sein. 
 


 


Als Anlage beigefügt einen Lageplan mit 
der Eintragung der Stromversorgungslei-
tungen, mit der Bitte, für die Leitungen 
die außerhalb der Straßenverkehrsflä-
chen liegen, jeweils in den Grünflächen 
und sonstigen Flächen ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht für die Stromversor-
gung einzutragen. 
 


Der Schaltschrank wird über eine Fläche 
für Versorgungsanlagen gesichert. Die 
Leitungen liegen in der öffentlichen Stra-
ßenverkehrsfläche und müssen nicht 
gesondert gesichert werden. 
 


Gasversorgung: 
Auf Basis des uns vorliegenden Bebau-
ungsplanes ist eine Erschließung des 
Baugebiets über das umliegende Mittel-
druck-Gasnetz erforderlich. Unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Nutzungs-
beispiels (Stand 26.06.2012) ergibt sich 
das in den beigefügten Plänen darge-
stellte Versorgungsschema. 
 


 
Die Planung der Leitungsführung wird in 
der weiteren Planung berücksichtigt. 
Die Leitungen liegen in der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche und müssen nicht 
gesondert gesichert werden. 
 


Wasserversorgung: 
Die Wasserversorgung im Stadtteil Wag-
gum obliegt dem Wasserverband Wed-
del-Lehre. Eine gemeinsame Erschlie-
ßung von Gas und Wasser ist jedoch 
aus Zeit- und Kostengründen für den 
Tiefbau in jedem Fall anzustreben. 
 


 
Der Wasserverband Weddel-Lehre ist am 
Planverfahren beteiligt worden und 
stimmt seine Leitungsführung auf die 
anderen Leitungsträger ab. 


Betriebstelefon: 
Für die Sparte Betriebstelefon bestehen 
in dem Geltungsbereich keine Planungs-
absichten. 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 4 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 
Schreiben vom 17.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) – als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte 
i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deut-
sche Telekom Netzproduktion GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rech-
te und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


Gegen den Flächennutzungsplan 
(93. Änderung) sowie Bebauungsplan 
WA 69 haben wir keine Einwände. Bitte 
beachten Sie den Verlauf unserer Trasse 
entlang des Nordendorfswegs beim Bau 
der neuen Einfahrt in das Neubaugebiet. 
Des Weiteren verläuft auf der Ostseite 
des Plangebietes eine Trasse, die nicht 
beschädigt werden darf. Wir gehen bei 
dem Schwimmbad, soweit noch nicht er-
folgt, von einem Rückbau aus. 
 


 


Die Kabelschutzanweisung der Telekom 
Deutschland GmbH ist zu beachten. 
 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 5 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 
GmbH 
 
Schreiben vom 16.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Mit Ihrem o. g. Schreiben haben Sie uns 
von der Bauleitplanung der Stadt Braun-
schweig „Vor den Hörsten“ benachrich-
tigt. Für die Beteiligung dürfen wir uns 
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bedanken. Hinsichtlich der Belange der 
Betreiberin des Verkehrsflughafens 
Braunschweig-Wolfsburg sind allerdings 
nur Fragen des Fluglärmschutzes zu 
diskutieren. 
 
Aspekte des Fluglärmschutzes wurden 
auch schon im Zusammenhang mit den 
Verfahren zur Verlängerung der Start-/ 
Landebahn am Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg geprüft; hierzu er-
stellte Lärmgutachten zur Untersuchung 
der Fluglärmimmissionen liegen Ihnen 
vor. Der Ortsteil Waggum unterliegt 
demnach keinen erheblichen Immissio-
nen durch Fluglärm. Das Ausbauvorha-
ben ist seit dem 15. Januar 2007 plan-
festgestellt; der Planfeststellungsbe-
schluss liegt Ihnen ebenfalls vor. 
 


 


Ihre Ausführungen thematisieren diesen 
Aspekt dankenswerterweise in dieser 
Planungsstufe des § 4 Abs. 2 BauGB. 
Der Bebauungsplanbereich liegt in einer 
Entfernung von ca. 1.200 m und die 
nördliche Grenze der 50 – 55 dB(A)-
Isophone gute 800 m von der östlichen 
bestehenden Schwelle 26 entfernt. Aus-
weislich der Ihnen vorliegenden Lärmkar-
ten ist eine Überschreitung der Grenz-
werte nach dem Fluglärmgesetz nicht 
gegeben. Auch aus unserer Sicht be-
steht kein Erfordernis einer Konfliktlö-
sung. 
 


In der vorliegenden Planung wird ein all-
gemeines Wohngebiet (WA) entwickelt. 
Die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
liegen für ein WA bei 55 dB(A) und wer-
den daher sicher eingehalten. 
 


Von gesetzlichen Grenzwerten sind je-
doch subjektiv empfundene Störwirkun-
gen des „Lärms“, der mit dem Betrieb 
des Verkehrsflughafens Braunschweig-
Wolfsburg verbunden ist, nicht zu erfas-
sen. Die damit verbundenen Konflikte 
sind rein planungsrechtlich nicht zu lö-
sen. Einer städtebaulichen Begründung 
kann neben Darstellung der Gründe für 
getroffene Festsetzungen aber auch die 
Funktion zugwiesen werden, über ande-
re Aspekte zu informieren und so an-
sonsten ggf. zu erwartenden „Überra-
schungen“ der Betroffenen vorzubeugen. 
Wir begrüßen es daher ausdrücklich, 
wenn in der Begründung und dem Um-
weltbericht auf die – gleichwohl erkann-


 







- 6 - 
 


ter Maßen nicht erheblichen – Immissio-
nen, die mit den Starts und Landungen 
auf dem Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg GmbH verbunden sind, hin-
gewiesen wird. 
 
Im Übrigen sind seitens der Flughafen 
Braunschweig-Wolfsburg GmbH keine 
weiteren Anregungen veranlasst. Wir 
bitten um Mitteilung der Behandlung un-
serer Anregung und um Beteiligung im 
weiteren Verfahren. 
 


Es erfolgt ein Hinweis in der Begrün-
dung. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 6 
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig 
 
Schreiben vom17.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Mit Schreiben vom 28.06.12 haben Sie 
uns um Stellungnahme zur o. g. Flä-
chennutzungsplanänderung bzw. Be-
bauungsplanaufstellung gebeten. Inhalt 
der Bauleitplanung ist die Ausweisung 
eines Wohngebietes für ca. 
100 Baugrundstücke im Norden der Ort-
schaft Waggum. Die Ortschaft Waggum 
ist gekennzeichnet durch ihre Nähe zum 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Be-
kanntermaßen kommt es immer wieder 
zu Beschwerden der in Flughafennähe 
wohnenden Bevölkerung über die vom 
Flugbetrieb ausgehende Lärmbelastung. 
 


 


Die Problematik wurde bereits im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens zum di-
rekt östlich anschließenden Wohngebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ diskutiert. Dabei 
stellte sich heraus, dass im Baugebiet 
„Rabenrodestraße-Nord“ je nach Start-
richtung Mittelungspegel von 43 bis 
45 dB(A) erreicht und demnach die Ori-
entierungswerte für reine Wohngebiete 
am Tag sicher eingehalten werden. Hin-
sichtlich des Fluglärms ist die Situation 
im Norden Waggums daher offenkundig 
als unkritisch zu betrachten. 
 


In der vorliegenden Planung wird ein all-
gemeines Wohngebiet (WA) entwickelt. 
Die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
liegen für ein WA bei 55 dB(A) und wer-
den daher sicher eingehalten. 
 


Wie der Planbegründung zu entnehmen  
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ist, kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass die uneingeschränkte Nutzung 
sowie die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Flughafens Braunschweig-Wolfsburg 
auch durch das neue Wohngebiet „Wag-
gum-Nord“ in keiner Weise beeinträchtigt 
werden. Vor diesem Hintergrund dieser 
Zusicherung erheben wir gegen die o. g. 
Bauleitplanung keine Bedenken. 
 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 9 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen, Bezirksstelle Braunschweig 
 
Schreiben vom 04.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Nach Durchsicht der mitgeschickten Un-
terlagen nimmt die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen, bezüglich der Auf-
stellung des Bebauungsplanes WA 69 
der Stadt Braunschweig folgende Stel-
lung ein: 
 


Die Hinweise werden in der Planung 
bzw. im Entwässerungskonzept des 
Fachbüros berücksichtigt. 
 


Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil 
Waggum nördlich des Baugebiets WA 63 
(Nordendorfweg) und westlich des 
WA 68 (Rabenrodestr – Nord). Es um-
fasst abweichend vom Flächennut-
zungsplan 
12,7 ha z. Zt. landwirtschaftlich genutzte 
Fläche und welche künftig als Wohnbau-
land erschlossen werden soll. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Planung angrenzende landwirtschaftli-
che Flächen betroffen sind. So wird die 
ackerbauliche Nutzung künftig z. B. 
durch veränderte Abstandsauflagen im 
Pflanzenschutz eingeschränkt. Die wirt-
schaftenden Landwirte sind diesbezüg-
lich zu informieren. 
Im Zuge dessen würden wir zur Vermei-
dung von Nachbarschaftskonflikten die 
Ausweisung mindestens der ersten 
„ackerflächennahen“ Grundstücksreihe 
als Mischgebiet begrüßen. 
 


Der vorgeschlagenen Ausweisung von 
gemischten Bauflächen (MI) zur Vermei-
dung von Nachbarschaftskonflikten mit 
den landwirtschaftlichen Flächen wird 
nicht gefolgt. 
Für die Festsetzung eines Mischgebietes 
ist eine Mischung von Wohnen und die 
das Wohnen nicht wesentlich störende-
Gewerbebetriebe nötig. 
Da für die Plangebietsflächen jedoch 
vorwiegend das Wohnen geplant ist, wä-
re dieses ein sog. "Etikettenschwin-
del",der keiner gerichtlichen Überprüfung 
standhalten würde. Insofern wird ent-
sprechend der beabsichtigten Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
Temporär auftretende Stäube und Gerü-
che sind auch bei Wohnbauflächen mit 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flä-
chen hinzunehmen und führen in keiner 
Weise zu einer Einschränkung der 
Wohnnutzung. Darüber hinaus bildet die 
mit 15,0 m Breite festgesetzte Abstands-
fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 







- 8 - 
 
Natur und Landschaft eine Pufferzone 
zwischen dem Wohngebiet und den 
Ackerflächen. 
 


Folgende Bedenken bitten wir außerdem 
zu berücksichtigen: 
 


 


- In die nördlich und westlich des Bau-
gebietes verlaufenden Gräben mün-
den die Felddrainagen. Eine Abfüh-
rung des Regenwassers in die Gräben 
könnte einen Rückstau des Wassers 
vom Graben auf die landwirtschaftli-
chen Nutzflächen bewirken. Dies gilt 
es zu verhindern. 


 


Der westliche Graben wird von der Pla-
nung nicht berührt. Die Entwässerung 
wird von einem Fachbüro geplant, dieser 
Aspekt wurde daher berücksichtigt. Das 
Entwässerungskonzept wird überarbeitet 
und fließt in die Begründung ein. 


- Der Bebauungsplan weist den Wirt-
schaftsweg nördlich des Wohngebiets 
als öffentliche Grünfläche mit Fahr-
nutzung aus. Dies ist von Seiten der 
Landwirtschaftskammer nicht zu ver-
treten. Der Wirtschaftsweg hat in sei-
ner vollen Funktion bestehen zu blei-
ben, um die Erschließung der nördli-
chen Ackerflächen auch mit größeren 
Maschinen zu gewährleisten und die 
zukünftige Wegeunterhaltung zu si-
chern. 


 


Der Wirtschaftsweg wird als Fläche für 
die Landwirtschaft geändert, da der 
Feldweg weiterhin der Erschließung der 
Felder dient und eine wichtige Verbin-
dung zu den Ackerflächen im Osten und 
Westen von Waggum darstellt. Die Zu-
wegung zu den Ackerflächen ist einver-
nehmlich mit der Feldmarksinteressent-
schaft geklärt und über textliche Festset-
zungen gesichert. 
 


- Die künftige Mitnutzung der Wirt-
schaftswege wird, wenn sie sich im 
Gemeindebesitz befinden, befürwortet, 
solange die Wege weiterhin dem 
landwirtschaftlichen Verkehr uneinge-
schränkt zu Verfügung stehen. 


 


 


- Die Nutzung der Ackerflächen für die 
Kompensation des Landschaftsein-
griffs halten wir im Sinne der Eingriffs-
regelung für vermeidbar. Von daher 
würden wir Kompensationsmaßnah-
men innerhalb des Baugebietes (süd-
lich des Wirtschaftsweges) bzw. in der 
Vernässungsfläche begrüßen. 


 Die Notwendigkeit einer Dorfrandbe-
grünung an dieser Stelle, erscheint 
uns derzeit nicht plausibel. Der flie-
ßende Übergang von Wohnbebauung 
zu Feldmark kann u. E. auch durch 
Anpflanzungsvorgaben auf den Bau-
grundstücken geschehen. 


 Durch diese geplante Kompensati-


Die Eingrünung des Baugebietes erfolgt 
durch Eingrünungsmaßnahmen Am Nor-
drand des Plangebietes. Hier werden 
südlich des Grabenlaufs in 10,0 m Breite 
auf einer öffentlichen Grünfläche An-
pflanzungsfestsetzungen getroffen. Da-
mit wird die Gestaltung des neu zu for-
mulierenden Ortsrandes von Waggum 
umgesetzt werden. Die Zuwegung zu 
den Ackerflächen ist über den unverän-
dert beibehalten Feldweg der Feldmarks-
intressentschaft nach wie vor möglich. 
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onsmaßnahme verlieren die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen zwischen 
Baugebiet und Beberbach ihre Zuwe-
gung. Sie sind dann nicht mehr er-
schlossen und können mit landwirt-
schaftlichen Maschinen und Geräten 
nicht erreicht werden. Das ist so nicht 
zulässig. Die vorgeschlagene Überfah-
rung gemäß V 1.5 der textlichen Fest-
setzung scheint sich auf nur auf den 
jetzigen Wirtschaftsweg zu beziehen, 
da eine Durchfahrt des Grünstreifens 
der textlichen Festsetzung nicht ent-
nommen werden konnte. Dies ist un-
zureichend, da die Flächen so nicht 
mehr ordnungsgemäß landwirtschaft-
lich bewirtschaftet werden können. 


 Wir bitten um die Vorlage eines alter-
nativen Kompensationsplans, bzw. um 
eine Begründung warum Ackerland zu 
einer öffentlichen Grünfläche werden 
soll, mit der entsprechenden Anpas-
sung des Bebauungsplanes im Sinne 
einer ordnungsgemäßen Feldbewirt-
schaftung. 


 
Aus Sicht der Landwirtschaftskammer 
bestehen momentan erhebliche Beden-
ken gegenüber dem Bebauungsplan 
WA 69. 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 10 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbe-
reich Wolfenbüttel 
 
Schreiben vom 30.01.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die in der Zuständigkeit des Geschäfts-
bereiches Wolfenbüttel befindlichen zivi-
len luftverkehrsrechtlichen Belange wer-
den durch den Bebauungsplan nicht be-
rührt. Es bestehen insoweit keine grund-
sätzlichen Bedenken. 


 


  
Ich weise jedoch darauf hin, dass gemäß 
§ 12 Abs. 2 LuftVG die für die Erteilung 
einer Baugenehmigung zuständige Be-
hörde die Errichtung von Bauwerken im 
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Umkreis von 1,5 km Halbmesser um den 
Flughafenbezugspunkt nur mit Zustim-
mung der Luftfahrtbehörde genehmigen 
darf.  
 
Ferner bitte ich wegen der Nähe zum 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 
auch noch um nachträgliche Beteiligung 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsi-
cherung (BAF). 
 


 


Zukünftig bitte ich im Übrigen um recht-
zeitige Beteiligung meinerseits im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens. 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Ver-
fügung. 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Die Unterlagen werden an die zu-
ständige Behörde weitergeleitet. 
 


Stellungnahme Nr. 17 
E.ON Avacon AG 
 
Schreiben vom 18.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Im Anfragebereich befinden sich keine 
Versorgungsanlagen der E.ON Avacon 
AG. 
Achtung: 
Im o. g. Auskunftsbereich können Ver-
sorgungsanlagen liegen, die nicht in der 
Rechtsträgerschaft der E.ON Avacon AG 
betrieben werden. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
keine Anlagen der E.ON Avacon betrof-
fen sind. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 18 
E.ON Netz GmbH, Betriebszentrum 
Lehrte 
 
Schreiben vom 04.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Ihre Planung berührt keine von uns 
wahrzunehmenden Belange. Es ist keine 
Planung von uns eingeleitet oder beab-
sichtigt. 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
die Belange der E.ON Netz GmbH nicht 
betroffen sind. 
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Zur Vermeidung von Verwaltungsauf-
wand bitten wir Sie, uns an diesem Ver-
fahren nicht weiter zu beteiligen. 
 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 


Stellungnahme Nr. 20 
Kabel Deutschland Vertrieb + Service 
GmbH 
 
Schreiben vom 17.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
16.07.2012. 
Eigene Maßnahmen der Kabel Deutsch-
land Vertrieb und Service GmbH zur Än-
derung bzw. Erweiterung des Telekom-
munikationsnetzes sind im genannten 
Planbereich nicht vorgesehen. Unsere 
Teilnahme am Koordinierungsgespräch 
ist daher nicht vorgesehen. 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
die Kabel Deutschland keine Anlagen im 
Plangebiet vorsieht. 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 20a 
KABELCOM Braunschweig 
 
Schreiben vom 23.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Sie hatten die Planungsunterlagen Herrn 
Skrotzki, von Kabel Deutschland, zuge-
sandt und um Auskunft gebeten, ob das 
Neubaugebiet mit Breitbandkabel ver-
sorgt werden kann. 
 
Da die KABELCOM Braunschweig für 
dieses Gebiet zuständig ist, hat uns Ka-
bel Deutschland ein entsprechendes An-
gebot unterbreitet. Es wäre hier ein Bau-
kostenzuschuss in Höhe von netto 
€ 57.125,00 zu zahlen. 
 


Ein Anschlusszwang ist nicht beabsich-
tigt. 
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Da dieses Gebiet aber fast ausschließlich 
Einfamilienhäuser umfasst, ist die Nut-
zung des BK-Anschluss äußerst fraglich, 
und wir müssen da von einer sehr gerin-
gen Akzeptanz ausgehen. 
 
Sollten Sie jedoch gesicherte Zusagen 
für eine BK-Nutzung vorliegen haben, 
wäre selbstverständlich ein Ausbau mög-
lich. 
 


 


Leider müssen wir, nach den bisher ge-
machten Erfahrungen, von einer gerin-
gen Akzeptanz ausgehen und aus die-
sem Grund ist der Ausbau des Bauge-
bietes abzulehnen. 
 


 


Wir bedauern, Ihnen hier keinen günsti-
geren Bescheid übermitteln zu können. 
 


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 21 
Heimatpfleger Herrn H. Reinhardt 
 
Schreiben vom 28.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zu den o. g. Flächennutzungs- und Be-
bauungsplan nehme ich, soweit es Be-
lange des Heimatpflegers betreffen, wie 
folgt Stellung: 
 


 


1. Beberbachaue 
Im Flächennutzungsplan wird unter 
Punkt 4.5.4 (Seite 10) darauf hingewie-
sen, dass das Gebiet eine hohe Schutz-
funktion für die Aue des Beberbaches 
hat. Es wäre wichtig zu wissen, wie sich 
die Versiegelung des Baugebietes auf 
die Renaturierung des Beberbaches 
auswirkt. Die Renaturierungsmaßnah-
men laufen seit 2004. Über die einzelnen 
Renaturierungsabschnitte liegen dem 
Fachbereich für Stadtplanung und Um-
weltschutz Berichte vor („Zurück zur Na-
tur am Beberbach“ von Heidrun u. Hans-
Jürgen Sauer, Helga und Heide Faasch 
und Jürgen Wagner). 
Ich habe Zweifel, ob ein Ausgleich der 
möglichen Eingriffe innerhalb des Gel-


Im Rahmen des Bebauungsplanes wird 
das allgemein anerkannte sog. Osnabrü-
cker Modell angewandt. Danach sind in 
Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde die Eingriffe in den Na-
turhaushalt kompensiert. 
 
Die festgesetzte Maßnahme der Vernäs-
sungsfläche ist auf Anraten der Unteren 
Wasser- und Unteren Naturschutzbehör-
de entwickelt worden. 
Es wird nur nicht verunreinigtes Oberflä-
chenwasser aus dem Baugebiet in die 
Vernässungsfläche eingeleitet. 
Bei der Vernässungsfläche werden sich 
die Filter- und Reinigungseigenschaften 
von Boden und Pflanzen positiv auswir-
ken. Insofern ist nicht davon auszuge-
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tungsbereiches erzielt werden kann (s. 
Abschnitt 4.6 auf Seite 13 Absatz 4) und 
befürchte eine Verschlechterung der 
Wasserqualität des Beberbaches und 
damit eine Beeinträchtigung der Renatu-
rierung. 
 


hen, dass die Wasserqualität des Beber-
bachs durch den Abfluss aus den Ver-
nässungsflächen verschlechtert wird. 


2. Überplanung des Freibades Waggum 
Es ist zu erwarten, dass im Rat der Stadt 
noch um den Bestandsschutz des Frei-
bades noch gerungen wird. Das Bad ist 
1927 durch Spenden und freiwilligen Ar-
beitseinsatz der Waggumer Bürger  ent-
standen. Wurde anfangs der 30er Jahre 
durch sogenannte Notstandsarbeiten 
erweitert und war bis 1968 ein Naturbad, 
dessen Wasser durch einen natürlichen 
Teich mit Quelle gespeist wurde, der sich 
auf dem Gelände der südlichen Liege-
wiese befand. Das Quellwasser durchlief 
das Bad und floss durch den Graben 
westlich der Straße „Zum Kahlenberg“ in 
den Beberbach ab. Erst 1968 wurde der 
Naturteich durch einen Senkbrunnen 
trockengelegt und die Wasserversorgung 
aus dem öffentlichen Netz gesichert. Ich 
vermute, dass den Planern einer Wohn-
baufläche diese Tatsache nicht bekannt 
war. M. E. ist es nicht unproblematisch, 
wenn hier Häuser gebaut werden. 
Abschließend erlaube ich mir die Bemer-
kung, dass es bei der Entscheidung, das 
Bad zu erhalten, auf keinen Fall der fi-
nanzielle Druck den Ausschlag geben 
darf, denn für die Stadtbad GmbH ist der 
Verkauf von sieben Bauplätzen nicht un-
erheblich und für den Investor für die 
Erschließung des Gebietes ebenso. 
 


Mit dem Ratsbeschluss vom 19.02.2013 
wird das Freibad erhalten; es wurde aus 
dem Plangeltungsbereich herausge-
nommen. Der Hinweis zur Entstehungs-
geschichte des Freibades wird zur 
Kenntnis genommen. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 22 
Tennet TSO GmbH 
 
Schreiben vom 06.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Planung berührt keine von uns wahr-
zunehmenden Belange. Es ist keine Pla-
nung von uns eingeleitet oder beabsich-
tigt. 
Zur Vermeidung von Verwaltungsauf-
wand bitten wir Sie, uns an diesem Ver-


Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
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fahren nicht weiter zu beteiligen. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 23a 
Wasserverband Weddel-Lehre 
 
Schreiben vom 26.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Trinkwasserversorgung des Bauge-
bietes WA 69 „Vor den Hörsten“ wird 
durch Anschluss an das bestehende 
Versorgungsnetz im Nordendorfsweg 
sowie der Rabenrodestraße sicherge-
stellt. Im anliegenden Nutzungsbeispiel 
sind unsere geplanten Leitungstrassen 
rot dargestellt. Im nördlichen Bereich soll 
eine Ringverbindung zwischen dem östli-
chen und westlichen Versorgungsbereich 
über die Grünfläche A hergestellt wer-
den. Hier benötigen wir eine Leitungs-
trasse von 3,0 m Breite. In diesem Be-
reich sind vorgesehene Baumpflanzun-
gen auf die Lage unserer Leitung abzu-
stimmen. 
 


Die Hinweise werden bei der Fortführung 
der Planung berücksichtigt. 


Zu Punkt 8.3 Kosten und Finanzierung 
 
Zwischen dem Investor und dem Was-
serverband Weddel-Lehre ist ein Vertrag 
über die Herstellung der Wasserversor-
gungsanlagen zu schließen. 
 


 
 
Die Stellungnahme wurde zwecks Koor-
dination der Leitungsprüfung an die da-
für zuständige Stelle weitergeleitet. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 23b 
Wasserverband Weddel-Lehre 
 
Schreiben vom 30.10.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Über die Hydranten des zukünftigen 
Trinkwasserversorgungsnetzes in dem 
oben genannten Baugebiet kann ein 
Grundschutz von 48 m³ bei 1,5 bar über 
zwei Stunden bei einem normalen Netz-
betrieb und einer Einzelnutzung der Hyd-
ranten gewährleistet werden. 
 
Sind höhere Löschwassermengen erfor-
derlich, sind diese durch den Objekt-


Es erfolgt ein Hinweis in der Begrün-
dung. 
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schutz sicherzustellen. 
 
Zu Fragen zum Objektschutz und wie 
geforderte Löschwassermengen erreicht 
werden können, beraten wir sie gerne. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 


Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 25 a 
DSF Deutsche Flugsicherung GmbH 
 
Schreiben vom 31.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Das Bauvorhaben befindet sich im Bau-
schutzbereich (§ 12 LuftVG) des Ver-
kehrsflughafens Braunschweig-
Wolfsburg. 
Die einzelnen Bauvorhaben bedürfen der 
luftrechtlichen Zustimmung der Luft-
fahrtbehörde des Landes: 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, - Geschäftsbe-
reich Wolfenbüttel -, Sophienstraße 5, 
38304 Wolfenbüttel. 
 


Die Niedersächsische Landesbehörde 
Hannover ist am Verfahren beteiligt wor-
den. Es sind keine Anregungen einge-
gangen. 
Es erfolgt eine Beteiligung der NLStBV 
Wolfenbüttel. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 25 b 
Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung 
 
Schreiben vom 24.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Durch die Planung wird der Aufgabenbe-
reich des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung als Träger öffentlicher 
Belange im Hinblick auf den Schutz zivi-
ler Flugsicherungseinrichtungen insoweit 
berührt, als der Planungsbereich im An-
lagenschutzbereich von Flugsicherungs-
anlagen am FH Braunschweig belegen 
ist. 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
keine Bedenken bestehen. 


Es bestehen derzeit keine Einwände ge-
gen die vorgelegte Planung. Meine Aus-
sage bezieht sich auf den Bereich der 
auf Blatt 2 angegebenen Koordinaten. 
 


 


Die Entscheidung gemäß § 18a Luftver-
kehrsgesetz (/LuftVG), ob Flugsiche-
rungseinrichtungen durch einzelne Bau-
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werke gestört werden können, bleibt von 
dieser Aussage jedoch unberührt.  
Sie wird von mir getroffen, sobald mir 
über die zuständige Luftfahrtbehörde des 
Landes die Konkrete Vorhabenplanung 
(z.B. Bauantrag) vorgelegt wird. 
 
Die für meine Aussage zugrunde geleg-
ten Koordinaten: 
 


 


Breite: [GG° MM' SS,SS"] 
ETRS89 (WGS84) 
52 19 51,4 
52 19 43,4 
52 19 44,9 
52 19 54,1 
52 19 51,4 
 
 
 
 
 


 


Länge: [GG° MM' SS,SS"] 
ETRS89 (WGS84) 
10 33 06,3 
10 33 10,9 
10 33 40,5 
10 33 39,4 
10 33 06,3 
 


 


Geländehöhe: [m] 
NHN (DHHN92) 
 


 


Höhe über Alles: 
[m] 
NHN (DHHN) 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


Stellungnahme Nr. 27 
Grundstücksgesellschaft Braun-
schweig mbH 
 
Schreiben vom 03.07.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Im Rahmen der Beteiligung von Behör- Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
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den und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 2 Abs. 2 BauGB haben Sie mich 
über die o. g. Planungen der Stadt 
Braunschweig mit Schreiben vom 
28. Juni 2012 informiert. 
 


keine Bedenken bestehen. 
 


Von der Grundstücksgesellschaft Braun-
schweig mbH wahrzunehmende Belange 
werden hierdurch nicht berührt, sodass 
zu den Planungen in der vorliegenden 
Form keine Bedenken bestehen oder 
Anregungen erfolgen. 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 


 








 
 Anlage 7 
 Stand: 30. Januar 2015 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Vor den Hörsten WA 69 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wurde in 
der Zeit vom 29. Oktober bis zum 28. November 2014 durchgeführt. 
 
Stellungnahme Nr. 1 
 
Schreiben vom 22.10.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Ohne die umweltbezogenen Informationen 
(Luftreinhalteplan, Stadtklimaanalyse, 
Landschaftsrahmenplan Beberbach und 
weitere) [BSer Zeitung vom 21.10.2014] zu 
kennen sowie den Satz über einen Antrag 
nach § 47 verstanden zu haben, bitte ich 
Sie Folgendes zu bedenken: 
 


 


Nach Kappung des (ur-)alten Stadtweges 
von Waggum in die Innenstadt (Startbahn-
verlängerung) mit großer Zerstörung eines 
Naturschutzgebietes, der Anlage des Neu-
baugebietes Rabenrodestr. erst vor einiger 
Zeit, der Einrichtung eines sehr großen 
Neubaugebietes in Bevenrode und einer 
anstehenden zweiten Bevenroder Erweite-
rung, soll nun schon wieder in Waggum – 
im Norden der Stadt Braunschweig – ein 
Riesenbaugebiet mit, wenn ich mich richtig 
erinnere, 89!! Häusern entstehen! 
 


 


Merkwürdigerweise wurden z. B. in Scha-
pen in den letzten 30 Jahren keinerlei der-
artige Eingriffe in die Natur und Lebens-
umstände der Bevölkerung vorgenommen! 
Das dortige Wiesengelände, ehemaliger 
Acker, befindet sich in städtischem Besitz. 
Wie ist das zu erklären? 
 


Die Diskussion über die Umsetzung an-
derer Baugebiete in anderen Ortsteilen 
bzw. anderweitiger Planungen (z. B. 
Flughafenerweiterung) kann im Rahmen 
dieses Bebauungsplans nicht erfolgen. 
Die Entscheidung, welche der Flächen 
umgesetzt wird, hat unter Abwägung öf-
fentlicher und privater Belange unter- 
und gegeneinander und durch Zustim-
mung der politischen Gremien zu erfol-
gen. Aus Sicht der Stadt sind die in Re-
de stehenden Flächen für ein Baugebiet 
geeignet und im Hinblick auf die örtliche 
Siedlungsstruktur sinnvoll. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 3 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 
GmbH, Braunschweig 
Schreiben vom 12.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Mit Ihrem o.g. Schreiben haben Sie uns 
von dem Bebauungsplan mit örtlicher Bau-
vorschrift „Vor den Hörsten“ der Stadt 
Braunschweig benachrichtigt. 
Gegen die uns dankenswerterweise vorge-
legte Bauleitplanung für die o.g. Planung 
haben wir keine Einwände. 
 


 


Insbesondere danken wir für die erläutern-
den Hinweise zum einen zum Flächennut-
zungsplan (Punkt 2.2, S. 3) für die zulässi-
gen Bauhöhen innerhalb des Bauschutzbe-
reiches für den Luftverkehr und zum ande-
ren zum Themenpunkt Lärm im Umweltbe-
richt (Punkt 4.5.6, S. 164). 
Die Aspekte des Fluglärmschutzes wurden 
auch schon im Zusammenhang mit den 
Verfahren zur Verlängerung der Start-/ 
Landebahn am Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg geprüft. Der Ortsteil Waggum 
unterliegt demnach keinen erheblichen 
Immissionen durch Fluglärm. Das Ausbau-
vorhaben ist seit dem 15. Januar 2007 
planfestgestellt. 
 


 


Ihre Ausführungen thematisieren diesen 
Aspekt dankenswerterweise in dieser Pla-
nungsstufe des § 3 Abs. 2 BauGB. Der 
Bebauungsplanplanbereich liegt in einer 
Entfernung von ca. 1.200 m und die nördli-
che Grenze der 50-55 dB(A)-lsophone gute 
800 m von der östlichen bestehenden 
Schwelle 26 entfernt. Wie vom Büro für 
Stadtplanung GbR, Dr. lng. Schwerdt be-
schrieben, werden die Orientierungswerte 
der DIN 18 005 von 55 dB(A) für geplante 
Wohngebiete durch Fluglärmbelastungen 
für den Bebauungsbereich „Vor den 
Hörsten“ deutlich unterschritten. 
 


 


Von gesetzlichen Grenzwerten sind jedoch 
subjektiv empfundene Störwirkungen des 
„Lärms“, der mit dem Betrieb des Ver-
kehrsflughafens Braunschweig-Wolfsburg 
verbunden ist, nicht zu erfassen. Die damit 
verbundenen Konflikte sind rein planungs-
rechtlich nicht zu lösen. Einer städtebauli-
chen Begründung kann neben Darstellung 
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der Gründe für getroffene Festsetzungen 
aber auch die Funktion zugewiesen wer-
den, über andere Aspekte zu informieren 
und so ansonsten gegebenenfalls zu er-
wartenden „Überraschungen“ der Betroffe-
nen vorzubeugen. Wir begrüßen es daher 
ausdrücklich, wenn in der Begründung und 
dem Umweltbericht auf die - gleichwohl er-
kanntermaßen nicht erheblichen - Immissi-
onen, die mit den Starts und Landungen 
auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfs-
burg GmbH verbunden sind, hingewiesen 
wird. 
 
Wir bitten um Mitteilung des Entschei-
dungsergebnisses sowie um weitere Betei-
ligung im Verfahren.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  


Gemäß § 3 (2) BauGB ist das Ergebnis 
der Prüfung nach dem Verfahren gem. 
§ 3 (2) BauGB mitzuteilen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


Stellungnahme Nr. 4 
Realverband der Feldmarkinteressent-
schaft Waggum, Körperschaft öffentl. 
Rechts, Meine 
Schreiben vom 12.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Zu dem Planentwurf sowie Begründung 
und Umweltbericht gibt der Realverband 
der FI Waggum folgende Stellungnahme 
ab: 


 


1. In der Begründung sind an verschiede-
nen Stellen die Himmelsrichtungen et-
was durcheinander geraten. So muss es 
bei Punkt 2.1 auf Seite 3 heißen: „lm 
Südosten wird der Radweg …“ Unter 
Punkt 4.2 auf Seite 5 muss im zweiten 
Satz das -LSG nicht „nördlich“, sondern 
„östlich“ angrenzen. Wir gehen davon 
aus, dass diese Fehler nicht exempla-
risch für eine insgesamt unzureichende 
Gründlichkeit des beauftragten Pla-
nungsbüros stehen. 


 


Die Begründung wird unter Punkt 2.1 
korrigiert. Die Lage des Landschafts-
schutzgebietes bezieht sich auf das be-
reits bestehende Baugebiet „Rabenro-
destraße - Nord“. 
 


2. Wir können versichern, dass im gesam-
ten Plangebiet der Feldhase vorkommt 
(Seite 10, 3. Absatz). Dieser ist jedoch 
nicht wie dargestellt eine geschützte 
Tierart, sondern unterliegt dem Jagd-
recht und wird im Plangebiet nachhaltig 
genutzt. 


Der angesprochene Absatz bezieht sich 
auf die zur Vernässung geplanten Flä-
chen und die angrenzenden Waldflä-
chen („…die im Norden an das Pla-
nungsgebiet angrenzenden Grünflächen 
und Waldbereiche…“). Bei der Bege-
hung wurden keine Hasen dort ange-
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 troffen, sehr wohl waren aber Flächen 
mit Stauwasser festzustellen. Diese 
dienen erfahrungsgemäß dem Hasen 
nicht als Lebensraum. Eine zeitlich be-
grenzte Nutzung als Nahrungshabitat 
steht dazu nicht im Widerspruch.  
 


3. Zu 5.4.2 auf Seite 29: Der Feldweg 
„Zum Kahlenberg“ befindet sich in unse-
rem Eigentum. Sofern der Bebauungs-
plan Rechtskraft erlangt, muss der be-
reits vorgesehene Kaufvertrag über das 
südliche Teilstück abgewickelt werden. 


 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 
 


4. Eine Nutzung weiterer Feldwege unse-
res Realverbandes während der Bau-
phase kommt nur im Rahmen von ent-
geltpflichtigen Gestattungsverträgen in 
Betracht. Der Bauzustand müsste über 
ein Beweissicherungsverfahren erfasst 
und gesichert werden. Diese Vereinba-
rungen müssten rechtzeitig vor Baube-
ginn geschlossen werden. Eine dau-
erhafte Erschließung des Baugebietes 
über unsere Wege ist ausgeschlossen. 


 


Es ist nicht beabsichtigt, den Baustel-
lenverkehr über die Feldwege des Real-
verbandes in das Plangebiet zu leiten. 
 


5. Wir weisen darauf hin, dass die Brücke 
über den Beberbach nicht für den 
Schwerlastverkehr mit Baufahrzeugen 
geeignet ist. Eine Anfuhr aus Richtung 
Norden über unsere Feldmarkwege 
scheidet daher aus. 


 


Es ist nicht beabsichtigt, den Baustel-
lenverkehr von Norden in das Plange-
biet zu leiten. 
 


6. Zu 5.5.1 und 5.5.2 auf den Seiten 31/32: 
Der Feldweg und der Graben im Norden 
des Baugebietes befinden sich in unse-
rem Eigentum. Eine dauerhafte Nutz-
barkeit für den land- und forstwirtschaft-
lichen Verkehr muss sichergestellt wer-
den. Der Graben muss dauerhaft der 
Entwässerung dienen und hierzu unter-
halten werden. Wir gehen davon aus, 
dass die Unterhaltung von Weg und 
Graben sowie die Freihaltung von Be-
wuchs aus der vorgesehenen Grünflä-
che im Baugebiet dauerhaft vom Bau-
träger finanziert werden. Hierüber sind 
grundbuchliche Sicherungen erforder-
lich. 


 


Es gibt eine Vereinbarung mit der Feld-
marksinteressentschaft hinsichtlich der 
Nutzung des Grabens. Der Graben wird 
zukünftig als Vorflut für die anfallenden 
Oberflächenwasser aus dem Baugebiet 
genutzt. Insofern wird der Graben künf-
tig von der SE|BS unterhalten. Die 
grundbuchliche Sicherung liegt vor. Die 
Nutzung des Weges als Feldweg bleibt 
davon unbenommen. 
 


7. Die unter Abschnitt 5.5.3 auf Seite 32/33 
beschriebenen Naturschutzflächen sol-
len auf Dauer von Bebauung frei gehal-


Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft, die auch der 
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ten werden. Wir gehen daher davon 
aus, dass diese Flächen im Mitglieds-
verbund des Realverbandes verbleiben 
und auch jagdlich weiterhin uneinge-
schränkt genutzt werden können. Sie 
bleiben Bestandteil des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes Waggum. 


 


Ansiedelung geschützter Arten dient, 
können nicht weiterhin durch Jagd ge-
nutzt werden. Bis zur Umsetzung der 
Maßnahmen wird eine Regelung zur 
Auslassung der Ausgleichsflächen aus 
dem Jagdbezirk mit dem Realverband 
getroffen. 
 


8. Der gemäß Abschnitt 8.2 vorgesehene 
Investor muss rechtzeitig auf seine fi-
nanziellen Verpflichtungen auch auf-
grund der vorstehenden Ausführungen 
hingewiesen werden. 


 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Der Investor hat bereits vor der öf-
fentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB einen umfangreichen städtebau-
lichen Vertrag mit der Stadt über Ver-
pflichtungen, die aus dem vorliegenden 
Bauleitplan entstehen, geschlossen. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


Stellungnahme Nr. 5 
 
Schreiben vom 15.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Als interessierte Privatperson gebe ich zu 
dem o. g. Planentwurf Folgendes zu be-
denken: 
 


 


Unter Punkt 4.2 sowie in der Zusammen-
fassung auf Seite 25 sind keinerlei Ausfüh-
rungen enthalten, welche eine Varianten-
prüfung für ein Baugebiet im westlich be-
nachbarten nördlichen Ortsrandbereich 
(Flurstücke 107 – 110, Flur 3, Gemarkung 
Waggum) beschreiben. Sollte dies tatsäch-
lich nicht geprüft worden sein, so läge ein 
schwerer Planungsfehler vor. Ich bitte, dies 
zu prüfen. 
 


Eine weiträumige Prüfung von Alterna-
tivflächen ist im Rahmen der Auswei-
sung der Wohnbauflächen auf Ebene 
des Flächennutzungsplans geführt wor-
den. Eine Diskussion potentieller 
Wohnbauflächen in Waggum erfolgt im 
Umweltbericht der Begründung zum 
Bebauungsplan in dem Kapitel 4.2 „Er-
gebnis der Prüfung anderweitiger Pla-
nungsmöglichkeiten“. Dabei muss nicht 
dezidiert jedes potentiell in Frage kom-
mende Grundstück geprüft werden. Ein 
Planungsfehler liegt darin nicht begrün-
det. 
 


Ich gebe zu bedenken, dass die gegenwär-
tig in der Öffentlichkeit kritisierte verkehrli-
che Anbindung für das neue Wohngebiet in 
diesem Gebiet durch eine entsprechende 
(ohnehin erforderliche) Befestigung des 
Bechtsbütteler Weges vergleichsweise ein-
fach und belastungsarm für die Waggumer 
Bevölkerung erreicht werden könnte. 


Im Rahmen der Planung wurden ver-
schiedene Möglichkeiten einer sinnvol-
len Erschließung des Baugebietes ge-
prüft. Die gewählte Erschließung wird 
als die zurzeit mögliche Erschließung 
angesehen, eine Anbindung des Bau-
gebietes an den Bechtsbütteler Weg ist 
demzufolge nicht geplant. Eine Er-
schließung von Norden und Osten hätte 
Auswirkungen auf das nordöstlich des 
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Baugebietes gelegene Landschafts-
schutzgebiet. Ein Anschluss nach Wes-
ten wird als langfristige Option in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Derzeit 
besteht jedoch kein Zugriff auf die un-
mittelbar für die Erschließung benötig-
ten Flächen, sodass zurzeit nur eine Er-
schließung über die beiden Zufahrten 
von Süden über den Nordendorfsweg 
und die Straße Zum Kahlenberg erfol-
gen kann. Auch wurde im wirksamen 
Bebauungsplan WA 63 „Nordendorfs-
weg“ vom 18. September 1991 der An-
schluss eines weiteren Baugebietes 
nach Norden über den zu überplanen-
den Kinderspielplatz bereits vorbereitet. 
Dieses wird mit der vorliegenden Pla-
nung umgesetzt, jedoch wird einem un-
kontrollierten Abfluss des Gesamtver-
kehrs aus dem neuen Baugebiet vorge-
beugt, indem das Baugebiet in zwei 
voneinander unabhängig erschlossene 
Bereiche geteilt wurde. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 6 
Verband Wohneigentum Niedersach-
senn e. V., Hannover 
Schreiben vom 24.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Wir vertreten in vorstehender Angelegen-
heit die in der beigefügten Liste aufgeführ-
ten Mitglieder unseres Verbandes. Na-
mens und in Vollmacht unserer Mitglieder 
erheben wir Bedenken und Anregungen zu 
dem bis 28.11.2014 ausgelegten Bebau-
ungsplan „Vor den Hörsten“ WA 69 Wag-
gum. 
 


 


1. Unsere Mitglieder rügen im Rahmen der 
Planfeststellung, dass die Ausweisung 
eines neuen Baugebietes nicht erforder-
lich ist. In unmittelbarer Nähe des Plan-
gebietes ist bereits ein Neubaugebiet 
entstanden. Es besteht daher kein wei-
teres Bedürfnis für die Ausweisung zum 
weiteren Baugebiet. Es wird der Ein-
druck erweckt, dass es sich bei der Pla-
nung um eine sog. Gefälligkeitsplanung 
zu Gunsten des Vorhabenträgers han-
delt. Für diese Annahme spricht der Ab-
schluss des städtebaulichen Vertrags 


In der Stadt Braunschweig besteht ein 
hoher Bedarf an Wohnbauland, dem 
u. a. mit der vorliegenden Planung ent-
sprochen wird. Bei der Planung von 
rd. 89 neuen Wohngebäuden kann nicht 
von einer „Gefälligkeitsplanung“ gespro-
chen werden, da die Entwicklung des 
Baugebietes im Gesamtinteresse der 
Stadt liegt. Der Stadt ist es unbenom-
men, Baugebiete in Zusammenarbeit 
mit Investoren zu entwickeln. Die Öf-
fentlichkeit ist nach den Vorgaben des 
§ 3 BauGB im Rahmen des Planverfah-
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„Vor den Hörsten“ WA 69 mit der Firma 
Wohnen am Beberbach GmbH in 
Braunschweig. Dieser städtebauliche 
Vertrag übergibt die gesamte Erschlie-
ßung dem Erschließungsträger, der im 
Hinblick auf das Eigentum der zu bepla-
nenden Fläche ausschließlich eigene In-
teressen vertritt ohne dass die Bürger-
schaft auf die Erschließung einwirken 
kann. 


 


rens in zwei separaten Schritten betei-
ligt worden. Dabei wurde ihr Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung ge-
geben. Die Entscheidung über Pla-
nungsinhalte bleibt nach wie vor bei der 
Stadt. 
 


2. Nach § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 Bauge-
setzbuch ist eine Gemeinde verpflichtet, 
die von der Planung berührten öffentli-
chen und privaten Belange vollständig 
zu ermitteln und als gerecht gegenei-
nander und untereinander abzuwägen. 
Die Stadt Braunschweig verletzt dieses 
Abwägungsgebot, weil die Belange der 
unmittelbar angrenzenden privaten 
Grundstückseigentümer in keiner Weise 
berücksichtigt werden. 


 
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch erwähnt aus-
drücklich, dass neben den öffentlichen 
auch die privaten Belange abzuwägen 
sind. Die privaten Eigentumsinteressen 
sind im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 Bau-
gesetzbuch gebotenen Abwägung als Ab-
wägungskosten zu berücksichtigen. 
 


Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne die öffentli-
chen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abzu-
wägen. In § 2 (3) BauGB heißt es, dass 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die Belange, die für die Abwägung von 
Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), 
zu ermitteln und zu bewerten sind. Auf 
die Interessen der angrenzenden Be-
bauung wurde frühzeitig im Zuge der 
Planung eingegangen. Es wird nicht ge-
leugnet, dass die Ausweisung neuer 
Baugebiete in einzelnen Fällen zu einer 
zusätzlichen Belastung der Anwohner-
schaft führen kann. Die vorliegende 
Planung reduziert diese Belastungen 
auf ein vertretbares Maß. 
So müssen z. B. die Hauptbaukörper 
9,0 m Abstand von der Grundstücks-
grenze einhalten bei einer gleichzeitig 
einzuhaltenden Firsthöhe von 8,0 m. 
Diese bleibt deutlich unter den im übri-
gen Baugebiet festgesetzten 10,0 m zu-
rück, zumal die Topographie des zu be-
bauenden Geländes nach Norden ab-
fällt. Durch die Aufteilung in zwei Er-
schließungsabschnitte (West und Ost) 
werden die verkehrlichen Belastungen 
für die Anlieger reduziert. 
 


Eine generelle Vorrangstellung der öffentli-
chen Belange gibt es nicht, zumal das 
neue Baugebiet unmittelbar an eine vor-
handene Bebauung anschließt. Im Rah-
men der Planung und bei Zugrundelegung 
des Abwägungsgebotes muss die Er-
schließung - Anbindung an das bestehen-
de Straßennetz - berücksichtigt werden. lm 
Ortsteil Waggum ist bereits eine unbefrie-
digende Verkehrssituation gegeben. Die 
möglichen Zufahrtsstraßen zum geplanten 
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Baugebiet (Nordendorfweg, Erlenbruch 
und lm Lehnkamp) sind für jeglichen 
Schwerlastverkehr von vornherein nicht 
ausgelegt. Wir überreichen eine Bilddoku-
mentation der verschiedenen Straßen aus 
der deutlich wird, dass ein Begegnungs-
verkehr in den vorhandenen Straßen kaum 
möglich ist. Nach unserer Auffassung ist 
daher die Erschließung, insbesondere die 
Zufahrt zu dem geplanten Baugebiet, neu 
abzuwägen. 
 
Auch im Hinblick auf den entstehenden 
Verkehrslärm ist die Planung nicht ausrei-
chend abgewogen. Denn die privaten 
Grundstückseigentümer im Ortsteil Wag-
gum werden in erheblichem Maße durch 
den Verkehrslärm beeinträchtigt. Es ist zu 
erwarten, dass sich der Verkehrslärm 
durch die Errichtung des neuen Wohnge-
bietes erheblich steigert und damit zu einer 
unzumutbaren Beeinträchtigung des dort 
vorhandenen Privateigentum führt. 
 


Planung erfordert in der Regel einen 
Ausgleich, d. h. einen Kompromiss zwi-
schen den verschiedenen öffentlichen 
und privaten Belangen. Im Rahmen des 
Planverfahrens erfolgt eine gerechte 
Abwägung der Belange gegen- und un-
tereinander. Innerhalb des Abwägungs-
gebotes ist das Vorziehen und Zurück-
setzen bestimmter Belange nicht als 
Abwägungsdefizit zu werten, sondern 
eine elementare planerische Entschei-
dung, die zum Ausdruck bringt, wie und 
in welche Richtung sich die Gemeinde 
städtebaulich geordnet fortentwickeln 
will. Insoweit steht der Gemeinde ein 
planerisches Ermessen zu. Die zur Er-
schließung des Baugebietes herange-
zogenen Straßen sind seinerzeit norm-
gerecht als Wohngebiets- bzw. Sam-
melstraßen ausgebaut worden. Auch 
stand bei der Planung der Erschlie-
ßungsstraße bereits fest, dass über den 
Nordendorfsweg weitere Verkehre aus 
dem zukünftig noch zu erweiternden 
Wohnbauflächen anschließen.  Die 
Straßen Nordendorfsweg und Erlen-
bruch wurden verkehrstechnisch unter-
sucht. Dabei wurden die vorhandenen 
Straßenbreiten in Bezug auf den vor-
handenen und dem aus dem Baugebiet 
zu erwartenden Verkehr gegenüberge-
stellt. Die verkehrstechnische Untersu-
chung kommt zu dem Ergebnis, dass 
die in der RASt 06 genannten typischen 
Verkehrsmengen für Wohn- bzw. Sam-
melstraßen auch mit den zusätzlich zu 
erwartenden Verkehren aus dem neuen 
Baugebiet weit unterschritten werden. 
Insofern sind die Straßenbreiten nach 
gutachterlicher Einschätzung auch unter 
Berücksichtigung des neuen Baugebie-
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tes  ausreichend dimensioniert. Die Er-
schließung des Baugebietes für den 
Baustellenverkehr ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung. Es wurde im Pla-
nungs- und Umweltausschuss be-
schlossen, die Baustellenzufahrt über 
die Straße Zum Kahlenberg zu führen. 


Das neue Wohngebiet wird mit etwa über 
100 Wohneinheiten ausgestattet. Rechnet 
man pro Wohneinheit lediglich mit einem 
Fahrzeug, wird deutlich, dass die vorhan-
denen Straßen den Fahrverkehr nicht mehr 
aufnehmen können. Im Zuge der Abwä-
gung hätte daher die Stadt von vornherein 
eine andere Erschließung wählen müssen 
als durch den Ortskern von Waggum. 
 


 


Die von uns vertretenen Mitglieder sind 
daher in erster Linie der Auffassung, dass 
die Ausweisung eines neuen Baugebietes 
an der jetzt vorgesehenen Stelle nicht er-
forderlich ist. 
 


 


Wenn dennoch die Erforderlichkeit bejaht 
werden sollte, leidet das Verfahren an Ab-
wägungsfehlern, weil einzig auf die Inte-
ressen des Investors abgestellt wird, wäh-
rend die Interessen der unmittelbar be-
nachbart gelegenen Gartengrundstücksei-
gentümern nicht, zu mindestens nicht aus-
reichend, berücksichtigt werden, da schon 
jetzt im Hinblick auf die Erschließung die 
Verkehrsbeeinträchtigung von dem neuen 
Baugebiet ausgehenden Lärm mit unzu-
mutbaren Beeinträchtigungen zu rechnen 
ist. Da insbesondere Abwägungsdefizite 
festzustellen sind, bestehen Bedenken ge-
gen den Erlass des Bebauungsplanes „Vor 
den Hörsten“ WA 69. 


Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Es kommt zu dem 
Ergebnis, dass, obwohl der Verkehr zu-
nehmen wird, die Orientierungswerte im 
Städtebau (DIN 18 005) für den Nor-
dendorfsweg eingehalten werden. Mit 
der Ausweisung des Baulandes kommt 
die Stadt dem öffentlichen Interesse an 
der Schaffung von Bauland nach. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
  


Stellungnahme Nr. 7 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Bezirksstelle Braunschweig 
Schreiben vom 24.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Wir werden erneut an der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Vor den Hörsten“ der 
Stadt Braunschweig, Stadtteil Waggum be-
teiligt. Nachdem wir die Planunterlagen 
geprüft, uns das Plangebiet vor Ort ange-
schaut und Rücksprache mit der örtlichen 
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Landwirtschaft gehalten haben, kommen 
wir zu folgendem Ergebnis: 
 
Mit Schreiben vom 04.07.2012 hatten wir 
zur vorherigen Aufstellung des Bebau-
ungsplanes eine Stellungnahme abgege-
ben, auf die wir verweisen. 
 


 


Den aktuellen Planunterlagen ist zu ent-
nehmen, dass der Eingriff in den Natur-
haushalt komplett im Plangebiet ausgegli-
chen werden soll, und zwar direkt im 
Wohnbaugebiet durch Gehölzpflanzun-
gen, im nördlichen Bereich des Plangebie-
tes durch die Anlage einer Vernässungs-
fläche und des Weiteren durch einen im 
Nordosten verlaufenden, L-förmig geplan-
ten Wildackerstreifen. Hier sollen Sträu-
cher gepflanzt, Steinlesehaufen angelegt 
und Totholzstämme angeordnet werden 
mit dem Ziel der Biotopvernetzung. Wir 
lehnen Lage und Form dieser Maßnahme 
ab, da durch den L-förmiger Zuschnitt die 
Agrarstruktur zerschnitten wird. Wir regen 
an lineare Vernetzungsstrukturen zu schaf-
fen, die entlang der Wege, Gräben oder 
Waldränder verlaufen. Die Ausgestaltung 
eines Wildackers entlang des Weges „Zum 
Kahlenberg“ und/oder entlang des nördlich 
benachbarten Waldes wäre hierfür ein Bei-
spiel. Hier wäre, dann auch ein L-förmiger 
Zuschnitt möglich. 
 


 


Kompensationsflächen sollten grundsätz-
lich auf Keilstücken, minderwertigen Böden 
oder schwer zu bewirtschaftenden Flächen 
umgesetzt werden. 
 


 


Um einen zusätzlichen Flächenverlust - 
verursacht durch Kompensationsmaßnah-
men – zukünftig so gering wie möglich zu 
halten, regen wir an, den Eingriff in den 
Naturhaushalt durch finanzielle Aus-
gleichszahlungen zu kompensieren und 
das Geld in bereits vorhandene Natur-
schutzprojekte fließen zu lassen. Eine wei-
tere geeignete Maßnahme ist die Entsiege-
lung von z. B. lndustriebrachen oder die 
ökologische Aufwertung von Forstflächen. 
 
Da insbesondere im Bereich der Stadt 
Braunschweig Fläche knapp bemessen ist, 
stellt jeder Flächenverlust eine weitere Be-


Der Umfang der Ausgleichsfläche wurde 
u. a. durch eine Kombination mit Maß-
nahmen zur Regenentwässerung (Ver-
nässungsflächen) optimiert. Dadurch 
wird eine zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme vermieden. Der Zuschnitt 
der Ausgleichsfläche ist mit dem Eigen-
tümer der Fläche und der Naturschutz-
behörde abgestimmt. Die Ausgleichsflä-
chen sollen nicht entlang der bestehen-
den Wege verlaufen, da mit den Flä-
chen ein neues Habitat für störempfind-
liche Arten geschaffen werden soll. 
Gleichzeitig soll der Eingriff in den Na-
turhaushalt nah an der Stelle des Ein-
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lastung für die Landwirtschaft dar. Durch 
den Ausbau des Verkehrsnetzes, des 
Flughafens und neuer Wohnbaugebiete 
geht permanent Fläche verloren. Zukünfti-
ge Flächenverluste sind unbedingt zu ver-
meiden. 
 
 


griffs ausgeglichen werden. Darüber 
hinaus bildet die Fläche mit den nördlich 
angrenzenden geschützten Bereichen 
des Beberbachs einen flächenmäßigen 
Verbund aus. § 1a (3) BauGB stellt klar, 
dass der Ausgleich durch geeignete 
Festsetzungen zu erfolgen hat. Er ver-
weist zudem auf die Möglichkeit einer 
Regelung außerhalb des Bebauungs-
plans über einen städtebaulichen Ver-
trag. Die Möglichkeit eines finanziellen 
Ausgleichs ist nicht benannt und lässt 
sich auch nicht daraus ableiten. 
 


Die oben genannte Vernässungsfläche 
dient zur Rückhaltung und Versickerung 
des im Baugebiet anfallenden Regenwas-
sers. Es muss in jeder Hinsicht voll belegt 
und sichergestellt sein, dass das landwirt-
schaftlich genutzte Umfeld keinerlei zu-
sätzlichen Vernässungen aus dem Plan-
gebiet heraus ausgesetzt wird. 
 


Im Zuge der Ausführung werden Vor-
kehrungen getroffen, dass die angren-
zenden Ackerflächen nicht vernässen. 
 


lm Plangebiet sind zwei Gewässer 
Ill. Ordnung vorhanden. Der Grabenlauf 
nördlich der Bauflächen wird für die Ent-
wässerung des nicht verschmutzten Ober-
flächenwassers aus dem Baugebiet heran-
gezogen. Er soll in Teilbereichen renatu-
riert werden, womit ein erschwerter Pfle-
geaufwand verbunden ist. Der Graben 
steht im Eigentum der Feldmarksintress-
entschaft Waggum und dient nach Plan-
umsetzung keinen landwirtschaftlichen 
Zwecken mehr. Deshalb setzen wir uns da-
für ein, dass die Grabenunterhaltung zu-
künftig auf den Vorhabenträger übertragen 
wird, so dass die Feldmarksintressent-
schaft von den Unterhaltungskosten und 
der Verantwortlichkeit befreit wird. 
 


Die Nutzung des Gewässers III. Ord-
nung ist mit dem Eigentümer, der Feld-
marksinteressentschaft, abgestimmt 
und vertraglich geregelt. Da hierüber die 
Zuleitung aus dem Baugebiet zur Ver-
nässungsfläche erfolgen soll, wird so-
wohl der Graben als auch die Vernäs-
sungsfläche von der SE|BS gepflegt. 
 


Der im Westen des Plangebietes verlau-
fende Quellbach steht ebenfalls im Eigen-
tum der Feldmarksintressentschaft und 
wird durch die Planung nicht angetastet. 
Der im Geltungsbereich liegende Abschnitt 
des Grabens nimmt die Dränagen der um-
liegenden landwirtschaftlichen Flächen auf 
und hat somit entwässernde Funktion. 
Nach Umsetzung des Planvorhabens ent-
fällt diese Aufgabe weitestgehend, so dass 
wir auch hier anregen, die Unterhaltungs-
pflicht auf den Vorhabenträger zu übertra-


Der Unterhalt des Quellbachs in Höhe 
der Wohnbebauung wird außerhalb des 
Planverfahrens geregelt. Es ist geplant, 
diesen Abschnitt des Quellbachs im 
Rahmen des wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens naturnah zu ge-
stalten (z. B. durch Einbringung von 
Störsteinen, Kies, Kolken etc.). 
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gen. Einvernehmliche Absprachen zwi-
schen der Feldmarksintressentschaft und 
Vorhabenträger sind im Hinblick auf die 
beiden genannten Gräben erforderlich. 
 
Der nördlich der geplanten Wohnbebauung 
verlaufende Wirtschaftsweg gehört ebenso 
der Feldmarksintressentschaft. Seine 
Durchlässigkeit für den landwirtschaftlichen 
Verkehr darf im Zuge der Baumaßnahmen 
durch Baufahrzeuge oder Baumaterialien 
nicht beeinträchtigt werden. Darüber hin-
aus ist unter Zuhilfenahme eines Beweis-
sicherungsverfahrens der Weg nach der 
Bauphase in seinen ursprünglichen Zu-
stand wieder herzustellen. Absprachen 
hinsichtlich der Nutzung sind mit der Feld-
marksintressentschaft zu führen. 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist nicht beabsichtigt, den 
Weg für den Baustellenerschließungs-
verkehr zu nutzen. 
 


Abschließend bitten wir um umfängliche 
Berücksichtigung unserer dargelegten Aus-
führungen. 


 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Festsetzungen werden 
beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 8 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Zu dem o. g. geplanten Baugebiet „Vor den 
Hörsten“ in Waggum habe ich folgende 
Einwendungen, Stellungnahmen und Fra-
gen: 
 


 


1. Ein Vertreter der Stadtverwaltung erklär-
te in der Sitzung des Planungs- und 
Umweltausschusses, dass der Bebau-
ungsplan keine verbindliche Anzahl von 
Häusereinheiten regelt.  
Es gäbe ein Nutzungsbeispiel, was sich 
an dem Maximum der Ausnutzbarkeit 
orientiere (siehe Protokoll vom 
17.9.2014). 


 


 


Richtig ist, in dem Nutzungsbeispiel sind 
89 Grundstücke mit 89 Häusern einge-
zeichnet. Der Bebauungsplan lässt aber 
explizit bei 55 dieser eingezeichneten 
Grundstücke eine Doppelhaus-
Bebauung zu. 
Wenn man also in einem Nutzungsbei-


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
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spiel das Maximum der Ausnutzbarkeit 
darstellen möchte, muss man die Anzahl 
der Häuser um 55 erhöhen. 
Konkret also 144 Häuser!!! 
 


der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohneinheiten bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal sich die Darstellung des 
Nutzungsbeispiels am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
 


Inwieweit das, dem Baubauungsplan 
zugrunde liegende Verkehrsgutachten 
und das Schallgutachten sich ebenfalls 
nur am Minimum der möglichen Bebau-
ung orientieren, muss zwingend geprüft 
werden, da insbesondere der ermittelte 
Lärmimmissionswert schon jetzt im 
höchstzulässigen Bereich liegt. 
 


Ein Gutachten hat weder von einer mi-
nimalen noch von einer maximalen Aus-
nutzung auszugehen, sondern von einer 
realistischen Abschätzung der voraus-
sichtlich entstehenden Wohngebäude. 
Da das Schallgutachten die Anzahl von 
rd. 100 Wohngebäuden berücksichtigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
damit eine ausreichende Berücksichti-
gung einer eventuellen Doppelhausbe-
bauung erfolgt ist. Auch Nachbesserun-
gen hinsichtlich des Schallschutzes sind 
selbst bei einer unterstellten deutlichen 
Erhöhung der Anzahl der Wohngebäu-
de nicht erforderlich. Nach Aussage des 
Schallgutachters sind 110 Wohngebäu-
de betrachtet worden. Selbst bei 150 
Wohngebäuden würde dies nicht zu ei-
ner Überschreitung der Richtwerte der 
16. BImSchV führen. 
 


2. Die tatsächliche Anzahl der Wohneinhei-
ten kann um 49 % höher ausfallen als 
z. B. im Verkehrsgutachten vom Dez. 
2012 von Herrn Prof. Dr. Wermuth WVI 
angenommen wurden (100 Bauplätze 
mit überwiegend Einfamilien-
Hausbebauung). 
Dadurch würde sich die Zunahme der 
täglichen Fahrzeugbewegungen von 
600 auf 900 erhöhen. Weiterhin ist nicht 
korrekt dass hier von zwei gleich großen 


Das Verkehrsgutachten berücksichtigt 
ebenfalls die rd. 100 Wohngebäude, so 
dass auch hier von einer ausreichenden 
Berücksichtigung der Erhöhung der 
Wohngebäude bei einer anteiligen Dop-
pelhausbebauung ausgegangen werden 
kann. Laut verkehrstechnischer Unter-
suchung des Büros WVI vom Dezember 
2012 wird mit 294 PKW-Fahrten und 
4 LKW-Fahrten, d. h. 298 Kfz-Fahrten, 
zweimal am Tag aus dem neuen Bau-







- 14 - 
 


Bereichen ausgegangen wird. 
Der westliche Teil mit Zufahrt über den 
Nordendorfsweg beinhaltet 51 Grund-
stücke.  
Der östliche Teil mit Zufahrt über den 
Kahlenberg beinhaltet 38 Grundstücke. 
Somit würden sich die Fahrten über den 
Nordendorfsweg um ein Vielfaches er-
höhen als im Verkehrsgutachten ange-
nommen wird. 
 


gebiet gerechnet. Eingerechnet ist hier 
schon 20 % Besucherverkehr. Damals 
wurde von einer gleichmäßigen Vertei-
lung der Kfz-Fahrten aus beiden Bau-
gebietszufahrten ausgegangen. Nach 
dem heutigen Stand der Planung bleibt 
die Annahme der Verkehrsmengen aus 
dem westlichen Teil des Baugebietes 
gleich. 
 


3. Die möglichen Zufahrtsstraßen zum ge-
planten Baugebiet über den Norden-
dorfsweg, Erlenbruch und Lehmkamp 
sind für den Baustellenverkehr nicht 
ausgelegt. 


 


 


Wir fordern Sie daher auf, die Zusagen 
aus dem Beschluss 16055/13 des Pla-
nungs- und Umweltausschusses vom 
18.06.2013 umzusetzen. 
„Die Verwaltung wird aufgefordert, die 
Baustellenzufahrt über die Straße Zum 
Kahlenberg zu führen und alternativ zu 
prüfen, ob im Nordwesten eine Baustra-
ße errichtet werden kann“.  
Es ist zwingend sicherzustellen, dass 
der heutige Spielplatz Nordendorfsweg 
erst nach der Erschließungs- und Be-
bauphase als Zugangsstraße geöffnet 
wird. 
 


 


Wir fordern Sie daher auf, die Zusagen 
aus dem Beschluss 16055/13 des Pla-
nungs- und Umweltausschusses vom 
18.06.2013 umzusetzen. 
„Die Verwaltung wird aufgefordert, die 
Baustellenzufahrt über die Straße Zum 
Kahlenberg zu führen und alternativ zu 
prüfen, ob im Nordwesten eine Baustra-
ße errichtet werden kann“.  
Es ist zwingend sicherzustellen, dass 
der heutige Spielplatz Nordendorfsweg 
erst nach der Erschließungs- und Be-
bauphase als Zugangsstraße geöffnet 
wird. 
 


 


Herr Stadtbaurat Leuer hat in der Sit-
zung des Verwaltungsausschusses am 
17.09.2014 Protokoll-Punkt 4 erklärt, 
dass die Festlegungen aus dem Be-
schluss 16055/13 hierzu fortgelte. 
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4. Weiterhin fordern wir Sie auf, das zuge-
sagte Beweissicherungsverfahren der 
Straße Nordendorfsweg vor und nach 
der Bauphase durchzuführen. 


 


 


Außerdem ist sicherzustellen, dass 
Schäden durch den Baustellenverkehr 
dokumentiert werden. 
 


 


Wir fordern eine klare Aussage, wer für 
evtl. doch entstandene Straßenschäden 
am Nordendorfsweg, herangezogen 
wird. 
Hierzu gibt es keine klare Aussage!!!! 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Die Einrichtung von Baustra-
ßen, deren Linienführung und die Do-
kumentation des Straßenzustandes vor 
und nach der Bauphase sind nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung und wer-
den im städtebaulichen Vertrag ent-
sprechend geregelt. 


Wie können wir sichergehen, später 
nicht doch zur Straßensanierung heran-
gezogen zu werden?? 
 


 


5. Warum sind die Grünflächen und die 
Landschaftsgestaltung im Baugebiet WA 
69 im Vergleich zum Baugebiet WA 68 
(Rabenrodestr.) so spärlich?? Es ent-
steht der Eindruck, dass hier eine ge-
winnmaximierte Bebauung vorgesehen 
ist. 


 


Der Bebauungsplan setzt sowohl Grün-
flächen, die unmittelbar an die Bauflä-
chen grenzen, als auch Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft nördlich der Bauflächen 
und des im Plangebiet erfassten Feld-
weges fest. Beide dienen dem Aus-
gleich der durch den Plan vorbereiteten 
Eingriffe in den Naturhaushalt. Der bi-
lanzierte Ausgleich nach dem regelmä-
ßig in der Stadt Braunschweig ange-
wendeten Osnabrücker Modell ergibt 
eine Kompensation der planerisch vor-
bereiteten Eingriffe in den Naturhaus-
halt von mehr als 100 %. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass bei der Gegen-
überstellung der für den Eingriff heran-
gezogenen Flächen (Baugebiet) und 
der Ausgleichsflächen nicht nur die 
Größe, sondern auch die Wertigkeit so-
wohl der überplanten Fläche als auch 
der Ausgleichsfläche berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus entsprechen 
die für die Naherholung vorgesehenen 
öffentlichen Grünflächen in Art und Um-
fang denen vergleichbarer Baugebiete. 
 


6. Punkt 4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
- Begründung und Umweltbericht  


Die Bewertung der Flächen erfolgt nach 
dem allgemein anerkannten Osnabrü-
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 Es wird behauptet, dass die Freiflächen 
außerhalb des Baugebietes eine geringe 
bis mittlere Bedeutung als Lebensraum 
für verschiedene Tierarten hat. Aufgrund 
des Grundwasserstandes ist das Vor-
kommen geschützter Tierarten unwahr-
scheinlich. 


 Das ist nicht richtig. Feldhasen, Fasane 
und Rebhühner und viele andere Tierar-
ten werden immer wieder gesichtet und 
können von uns durch Fotos belegt 
werden. 


cker Modell. Bei der Begehung wurden 
keine der genannten Arten dort ange-
troffen, sehr wohl waren aber Flächen 
mit Stauwasser und offene Feldflur mit 
geringem Anteil an Randgehölzen fest-
zustellen. Diese dienen erfahrungsge-
mäß Hasen, Rebhühnern und Fasanen 
nicht als Lebensraum. Eine zeitlich be-
grenzte Nutzung als Nahrungshabitat 
steht dazu nicht im Widerspruch. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 9 
 
Schreiben vom 26.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Gegen den Entwurf des Bebauungsplans 
Wohngebiet „Vor den Hörsten“ erhebe ich 
fristgerecht Einspruch. 
Nach der ersten Vorstellung des Baugebie-
tes „Vor den Hörsten“ Februar 2012 im 
Feuerwehrhaus in Waggum, hat sich mein 
Eindruck der nicht ausreichenden Zufahr-
ten nach nunmehr fast 3 Jahren mehr als 
bestätigt. Die angekündigten Vorschläge - 
Halteverbote, Geschwindigkeitsreduzie-
rung trägt in keinster Weise dazu bei in 
geordneten Verhältnissen in und durch 
Waggum mit seinen „Dorfstraßen“ den jetzt 
schon strapazierten und noch zu erwarten-
den Durchgangsverkehr aufzunehmen! Die 
ersatzlose Sperrung der Grasseler Str. 
trägt sehr zu den erschwerten Durch-
fahrtsbedingungen bei. 
Auch wenn die Ergebnisse des WVI 
Prof. Wermuth anders lauten, oder Stadt-
baurat Leuer bei seinen Berechnungen die 
Nachtstunden hinzu zählt. 
Was Gutachten bedeuten, zeigt deutlich 
das Missverhältnis (Lärmimmissionsmes-
sung / Schalltechnisches Gutachten) zur 
möglichen/wahrscheinlichen Bebauungs-
größe von statt max. 89 zu möglichen max. 
149 Wohneinheiten! 
 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per textliche 
Festsetzung auf die Hälfte der maximal 
möglichen Versiegelung reduziert wor-
den ist. Darüber hinaus ermöglicht der 
Zuschnitt der überbaubaren Flächen nur 
auf einer begrenzten Anzahl von 
Grundstücken die Möglichkeit zur Dop-
pelhausbebauung. Insofern ist nur von 
einer geringen Erhöhung der Wohnein-
heiten bei anteiliger Doppelhausbebau-
ung auszugehen, zumal sich die Dar-
stellung des Nutzungsbeispiels am Ma-
ximum der Ausnutzbarkeit orientiert. Sie 
spiegelt die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
Auch Nachbesserungen hinsichtlich des 
Schallschutzes sind selbst bei einer un-
terstellten deutlichen Erhöhung der An-
zahl der Wohngebäude nicht erforder-
lich. 
 


Bei der ersten Vorstellung des Baugebie-
tes ist man seitens der Stadt von 700 zu-
sätzlichen PKW Fahrten ausgegangen, 


Die mittlerweile realisierten oder in der 
Realisierungsphase befindlichen Bau-
gebiete wurden in der Verkehrsuntersu-
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Bebauungsgröße „Vor den Hörsten“ 
(90 Wohneinheiten). 
Mittlerweile ist aber zusätzlich eine Bebau-
ung „ Rabenrodestraße Nord“ und am 
„Flughafen“ in Waggum erfolgt mit ca. 
60 Wohneinheiten. 
Des Weiteren ist ein Baugebiet in Beven-
rode erschlossen worden wo auch 
50 Wohneinheiten entstehen werden.  


chung zum Bebauungsplan-Verfahren 
Wohnbaugebiet „Vor den Hörsten“ in 
Waggum berücksichtigt. In den „Ver-
kehrserhebungen 2012 im Bereich des 
Flughafens Braunschweig-Wolfsburg“ 
(WVI) wurde u. a. das Neubaugebiet in 
Bevenrode mit rd. 45 Wohngebäuden 
im Prognose-Nullfall bereits berücksich-
tigt. Ebenfalls wurden die aktuellen Ver-
kehrsbelastungen aus dem Jahr 2012 
berücksichtigt. Eine gesamtheitliche Be-
trachtung der Verkehrssituation ist damit 
erfolgt. 
 


Somit werden zeitnah nicht wie im Februar 
2012 von der Stadt berechnet 700 zusätz-
liche Fahrten durch Waggum entstehen, 
sondern ca. 250 Wohneinheiten = zusätz-
lich 1750 Fahrten!  
Bebauung „Vor den Hörsten“ können max. 
149 Einheiten entstehen. 
 


Das Verkehrsgutachten berücksichtigt 
ebenfalls rd. 100 Wohngebäude, so 
dass auch hier von einer ausreichenden 
Berücksichtigung der Erhöhung der 
Wohngebäude bei einer Anteiligen 
Doppelhausbebauung ausgegangen 
werden kann. 
 


Am 14. Dezember 2011 hat während der 
öffentlichen Feuerwehrausschusssitzung 
Herr Branddirektor Hanne gesagt, dass 
das Schutzziel im Nordosten der Stadt 
nicht erreicht werden kann!  
Daraufhin habe ich eine schriftliche Anfra-
ge an Herrn Hanne gerichtet: wie es um 
die Erreichung des Schutzzieles für Wag-
gum bestellt ist. In dem Antwortschreiben 
vom 15. August 2012 stellte Herr Hanne 
fest: laut Protokoll ist die Feuerwehr nach 
Kappung der Grasselerstr. schneller am 
Einsatzort Waggum Rabenroderstr.! 
Auch hier habe ich, wie auch bei den ande-
ren Gutachten und Protokollen, starke 
Zweifel.  
(Passend hierzu : aktueller Artikel in der 
BZ vom 17.11.2014) 
 


Der Fachbereich Feuerwehr hat sich zur 
Erreichbarkeit der Objekte geäußert. 
Für die erforderliche Wassermenge 
wurde auf das DVGW-Arbeitsblatt ver-
wiesen. Die Belange des Brandschutzes 
werden mit der Feuerwehr und dem 
Brandschutzbeauftragten abgestimmt. 
Der Wasserverband Weddel-Lehre, der 
für die Trinkwasserversorgung im Bau-
gebiet zuständig ist, wird die Leitung 
ausreichend dimensionieren, so dass 
gleichzeitig der Löschwasserbedarf 
gem. DVGW-Arbeitsblatt für das Bau-
gebiet daraus gedeckt wird. 
 


Was passiert, wenn nach einem Unfall auf 
der Bienroderstr. zwischen der Claudiusstr. 
und dem Verkehrsübungsplatz Waggum 
die Straße gesperrt ist? 
 


Unfallsituationen an der örtlichen Orts-
durchfahrtsstraße können nicht im 
Rahmen der Bauleitplanung geregelt 
werden. 
 


Weitere Fragen: 
Ist schon mit der Feldmarktinteressenge-
meinschaft gesprochen worden - während 
der Bauphase evtl. Feldwege zu nutzen? 
 


Die Einrichtung von Baustraßen ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und 
wird außerhalb des Bauleitplanverfah-
rens zu einem anderen Zeitpunkt gere-
gelt.  
 


Ist der Abstand (Bebauung in Bachnähe) Die Planung wurde mit den Abteilungen 
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von 20 Metern gewährleistet wie es die Na-
turschutzbehörde vorschreibt? 
 


Naturschutz und Gewässer- und Bo-
denschutz der Stadt abgestimmt. 
 


Mit der Bitte um Stellungnahme.  
  


Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 10 
 
Schreiben vom 23.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Gegen den Entwurf des Bebauungsplans 
Wohngebiet „Vor den Hörsten“ erhebe ich 
fristgerecht Einspruch. Das Wohngebiet ist 
geplant worden, ohne auf die Belange der 
Anwohner Rücksicht zu nehmen und ohne 
auf die extrem kritische Verkehrs- und 
Lärmsituation in Waggum einzugehen. Au-
ßerdem beruht die Zustimmung des Ver-
waltungsausschusses der Stadt Braun-
schweig zu dem geplanten Wohngebiet auf 
irreführenden Aussagen der Stadtverwal-
tung. 
 


 


Im Einzelnen:  
1. Die Stadtverwaltung geht von maximal 


89 Wohneinheiten aus und versucht mit 
dieser Zahl die Anwohner zu beruhigen. 
Dies entspricht nachweislich jedoch 
nicht der Realität. Entsprechend der 
Planung sind 89 Grundstücke vorgese-
hen, die jedoch zu einem erheblichen 
Teil mit Doppelhäusern bebaut werden 
können. Tatsächlich können 149 Wohn-
einheiten entstehen. Dies entspricht ei-
ner Erhöhung von 60 Wohneinheiten 
(also über 80 Prozent) gegenüber der 
Anzahl, die von der Stadtverwaltung 
verwendet wird. Die Zustimmung des 
Verwaltungsausschusses der Stadt 
Braunschweig erfolgte jedoch auf Basis 
der Aussage der Stadtverwaltung, dass 
89 Wohneinheiten dem Maximum der 
Ausnutzbarkeit entspricht (s. Protokoll 
der Sitzung vom 23.09.2014 Nr. 
17075/14).  


 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal die Darstellung der Nut-
zungsbeispiels sich am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
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2. Die Zufahrt zu dem Wohngebiet soll 
über den Ortskern erfolgen. Eine Zufahrt 
zu einem so großen Wohngebiet mit ca. 
150 Wohneinheiten über den Ortskern 
zu führen ist außerordentlich kritisch und 
führt zu einer erheblichen Mehrbelas-
tung der Anwohner und zu Unfällen, da 
die Straßen hierfür nicht ausgelegt sind. 
Die Realisierung dieses Wohngebiets 
erfordert eine alternative Zufahrtmög-
lichkeit, die nicht durch den Ortskern 
führt. 


 


Die Verkehrssituation wurde verkehrs-
gutachterlich wie schalltechnisch für die 
vorliegende Planung untersucht. Eine 
Lösung der gesamtverkehrlichen Situa-
tion kann im vorliegenden Bebauungs-
plan nicht geleistet werden. Hierzu sind 
auf anderen Planungsebenen Lösungen 
zu erarbeiten. Die Straßen Norden-
dorfsweg und Erlenbruch wurden ver-
kehrstechnisch untersucht. Dabei wur-
den die vorhandenen Straßenbreiten in 
Bezug auf den vorhandenen und dem 
aus dem Baugebiet zu erwartenden 
Verkehr gegenübergestellt.  Die ver-
kehrstechnische Untersuchung kommt 
zu dem Ergebnis, dass die in der RASt 
06 genannten typischen Verkehrsmen-
gen für Wohn- bzw. Sammelstraßen 
auch mit den zusätzlich zu erwartenden 
Verkehren aus dem neuen Baugebiet 
weit unterschritten werden. Insofern 
sind die Straßenbreiten nach gutachter-
licher Einschätzung auch unter Berück-
sichtigung des neuen Baugebietes  aus-
reichend dimensioniert. 
 


3. Das Verkehrsgutachten und damit auch 
das lärmtechnische Gutachten sind auf 
der falschen Annahme von nur 
100 Wohneinheiten erstellt worden. Die 
darin gemachten Aussagen sind damit 
nicht richtig. In dem Verkehrsgutachten 
wird außerdem von einer 50:50 Auftei-
lung zwischen dem östlichen und dem 
westlichen Teil des vorgesehenen Bau-
gebiets ausgegangen. Dies entspricht 
nicht der Wirklichkeit. Insgesamt führt 
Beides (höhere Anzahl von Wohneinhei-
ten und reale Aufteilung der Verkehrs-
ströme) zu einer weiteren wesentlich 
höheren Belastung insbesondere der 
Anwohner des Nordendorfsweges und 
des Erlenbruchs. Diese Belastung be-
trifft vor allem die Steigerung der Lärm-
immission, die schon jetzt in Waggum 
durch den Flughafen sehr hoch ist und 
durch das Wohngebiet noch verstärkt 
wird. 


 


Die Darstellung des Nutzungsbeispiels 
orientiert sich am Maximum der Aus-
nutzbarkeit und spiegelt die Planungen 
des Investors wider. Das Baugebiet 
weist insgesamt 89 Wohngebäude aus. 
Das Baugebiet teilt sich in zwei vonei-
nander unabhängig erschlossene Bau-
gebiete auf. Damit entfallen auf den 
westlichen Teil 51 Wohngebäude, die 
über den Nordendorfsweg erschlossen 
werden. Die östlichen 38 Wohngebäude 
werden über die Straße Zum Kahlen-
berg erschlossen. Die verkehrstechni-
sche Untersuchung der WVI vom De-
zember 2012 berücksichtigt 100 Wohn-
gebäude mit einer überwiegenden An-
zahl von Einzelhäusern. Damals wurde 
von einer gleichmäßigen Verteilung der 
Kfz-Fahrten aus beiden Baugebietszu-
fahrten ausgegangen. Nach dem heuti-
gen Stand der Planung bleibt die An-
nahme der Verkehrsmengen aus dem 
westlichen Teil des Baugebietes gleich. 
Die Verkehrsmengen des Anwohner-
verkehrs aus dem östlichen Teil redu-
zieren sich auf 78 % der ursprünglich 
angenommenen Verkehre.  
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Da das Schallgutachten die Anzahl von 
rd. 100 Wohngebäuden berücksichtigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
damit eine ausreichende Berücksichti-
gung einer eventuellen Doppelhausbe-
bauung erfolgt ist. Auch Nachbesserun-
gen hinsichtlich des Schallschutzes sind 
selbst bei einer unterstellten deutlichen 
Erhöhung der Anzahl der Wohngebäu-
de nicht erforderlich. Nach Aussage des 
Schallgutachters sind 110 Wohngebäu-
de betrachtet worden. Selbst bei 150 
Wohngebäuden würde dies nicht zu ei-
ner Überschreitung der Richtwerte der 
16. BImSchV führen. 
 
Da die Gutachten eine ausreichende 
Anzahl der Wohngebäude berücksichti-
gen und die Gutachten zu dem Ergeb-
nis kommen, dass es zu keiner Über-
schreitung von Richtwerten kommt, wird 
die Verkehrsführung wie geplant weiter-
verfolgt. 


4. Aufgrund der höheren möglichen 
Wohneinheiten steigt auch die Anzahl 
der zu erwartenden Kinder im geplanten 
Wohngebiet. Vor der Zustimmung zum 
Bauvorhaben ist seitens der Stadt si-
cherzustellen, dass die vorzuhaltenden 
Mittel für erforderliche Strukturbaumaß-
nahmen der Stadt (z. B. Grundschule) 
zur Verfügung gestellt werden. 


 


Das Kapitel 5.8 der Begründung gibt die 
Bedarfsrechnungen für die sozialen In-
frastruktureinrichtungen durch die neu 
hinzukommenden Kinder wieder. Im 
Bebauungsplan ist eine Fläche vorge-
sehen für die Errichtung einer Kinderta-
gestätte, eines Spielplatzes und eines 
Jugendplatzes, der den Bedarf für den 
nördlichen Bereich von Waggum über 
das geplante Baugebiet hinaus deckt.. 
Sollte nach der Realisierung eine ande-
re Anzahl Kinder als angenommen fest-
stehen, wird gemäß dem städtebauli-
chen Vertrag eine Anpassung der In-
trastrukturmittel vorgenommen. 
 


5. Sollte die Stadt Braunschweig das Bau-
vorhaben trotz der Einwände in der vor-
gelegten Form realisieren, ist sicherzu-
stellen, dass während der Erschlie-
ßungs-/Bauphase der Bauverkehr nicht 
über .die vorhandenen Wohnstraßen 
(insbes. Nordendorfsweg, Erlenbruch) 
erfolgt, da diese dafür nicht ausgelegt 
sind. Reparaturen eventueller Schädi-
gungen durch Baustellenverkehr dürfen 
nicht zu Lasten der Anwohner erfolgen.  


Die Dokumentation des Straßenzustan-
des vor und nach der Bauphase ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und 
wird außerhalb des Bauleitplanverfah-
rens zu einem anderen Zeitpunkt gere-
gelt. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 







- 21 - 
 


Stellungnahme Nr. 11 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Vor über 20 Jahren haben wir auf dem 
Nordendorfsweg ein Grundstück erworben 
und dies mit einem Einfamilienhaus be-
baut. Die bisher exponierte Lage, direkt am 
Feldrand, wird sich durch die geplante Be-
bauung deutlich verschlechtern. Der sich 
hierdurch ergebende Wertverlust unserer 
Immobilie ist erheblich und wird sich - nach 
Aussage von Fachleuten - im fünfstelligen 
Bereich bewegen. 
 


Der rechtskräftige Bebauungsplan 
WA 63 „Nordendorfsweg“ trifft keinerlei 
Aussagen, die ein Recht auf einen un-
verbaubaren Ausblick ableiten. Ganz im 
Gegenteil wurde mit der damaligen Pla-
nung festgelegt, dass der Kinderspiel-
platz am Nordendorfsweg als Vorhalte-
fläche für eine Erweiterung der Bauflä-
chen nach Norden dient. Auf die Inte-
ressen der angrenzenden Bebauung 
wurde frühzeitig im Zuge der Planung 
eingegangen. So müssen z. B. die 
Hauptbaukörper 9,0 m Abstand von der 
Grundstücksgrenze einhalten bei einer 
gleichzeitig einzuhaltenden Firsthöhe 
von 8,0 m, die deutlich unter den im üb-
rigen Baugebiet festgesetzten 10,0 m 
zurückbleibt. Des Weiteren wurde das 
Baugebiet durch eine Grünfläche geteilt, 
so dass der zu- und abfahrende Verkehr 
sich auf die Anliegerstraßen Am 
Kahlenberg und Nordendorfsweg auf-
teilt. 
 


Natürlich wussten wir, dass der neben un-
serem Grundstück gelegene Spielplatz der 
Stadt als Option für eine spätere Straßen-
führung dient. Insofern sind wir über die 
Planungen als solche nicht überrascht. Der 
Umfang des Vorhabens -deutlich über 
100 Wohneinheiten sind möglich- trifft uns 
hingegen sehr. 
 


Die Darstellung des Nutzungsbeispiels 
orientiert sich am Maximum der Aus-
nutzbarkeit und spiegelt die Planungen 
des Investors wider (89 Wohngebäude). 
 


Auch der Bezirksrat, der sich seinerzeit für 
die Bebauung eingesetzt hat, war immer 
von rd. 40 Grundstücken ausgegangen 
(Aussage Bezirksbürgermeister Stülten auf 
der Veranstaltung „Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 3 Baugesetzbuch“ am 
16.2.2012). 
 


Die Festlegung einer Beschränkung auf 
40 Grundstücke in diesem Abschnitt ist 
nicht belegt und auch nicht bekannt. 
 


Das Neubaugebiet soll lediglich über die 
Straßen „Zum Kahlenberg“ und „Norden-
dorfsweg“ verkehrstechnisch erschlossen 
werden. Seitens des Planungsamtes hat 
man mehrfach versucht zusätzlich auch im 
Westen des Areals eine Straße zu errich-
ten. Diese Bemühungen waren nicht er-
folgreich - nun soll es ohne diese westliche 
Anbindung gehen. Wir erwarten, dass Sie 
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durch geeignete Maßnahmen die sich für 
uns ergebene Verschlechterung der 
Wohnqualität in erträglichem Rahmen hal-
ten. 
 
lnsbesondere halten wir einen adäquaten 
Schall- und Sichtschutz für dringend gebo-
ten. 
 


Es besteht kein Anspruch auf Sicht-
schutz. Der erforderliche Schallschutz 
wird über ein Gutachten nachgewiesen. 
 


Begründung: 
 


 


A) Unser Grundstück ist das von dem Vor-
haben am stärksten betroffene vorhan-
dene Wohngrundstück. Es liegt direkt an 
der neuen Zufahrt Nordendorfsweg. Hier 
entsteht eine Fahrbahnkreuzung mit 
entsprechendem Stop- and go Verkehr. 
Die leichte Steigung in diesem Bereich 
führt bei Kfz zusätzlich zu erhöhten 
Drehzahlen. Aufgrund der vorherr-
schenden Windsituation (rd. 80 % aus 
West) wird unser östlich an die neue 
Straße angrenzendes Grundstück be-
sonders von Immissionen in Mitleiden-
schaft gezogen.  


 


 


B) lm schalltechnischen Gutachten vom 
4.2.2013 ist unser Grundstück als eines 
der am stärksten betroffenen ausgewie-
sen und mit Bemessungspunkt 1 ge-
kennzeichnet. Die ermittelten Progno-
sewerte bleiben unter den maßgebli-
chen lmmissionsgrenzwerten. Die Stei-
gerung gegenüber dem Ist-Zustand fällt 
für unser Grundstück aber mit Abstand 
am kräftigsten aus, im Vergleich aller 
10 Berechnungspunkte (s. Tabelle, Gut-
achten Seite 18): Lärmpegelerhöhung 
hiernach Nacht +49 %(!), Tag +19 %. 


 


Laut Verkehrsuntersuchung werden an 
besagtem Anschluss an den Norden-
dorfsweg täglich ca. 300 Autofahrten 
erwartet. Es ist nicht erkennbar, dass es 
daraus zu unzumutbaren Immissionen 
an den angrenzenden Grundstücken 
kommt. Es ist richtig, dass es zu einer 
Erhöhung der Lärmimmissionen kommt. 
Es werden trotz der Erhöhung durch 
das neue Wohngebiet die Orientie-
rungswerte der DIN 18 005 für ein all-
gemeines Wohngebiet eingehalten.  
Die Zunahme der Lärmemissionen ist 
somit vertretbar. 
 


C) lm schalltechnischen Gutachten (Sei-
te 24) konstatieren Sie, dass sich auf 
Grund der geringen Vorbelastung ge-
genüber der Prognosesituation für unser 
Grundstück (Aufpunkt 1) eine „wesentli-
che Änderung im Sinne der Bundes-
Immissionsschutzverordnung ergibt. Die 
Schlussfolgerung, dass Anspruch auf 
Lärmschutzmaßnahmen im Hinblick auf 
die nicht überschrittenen Pegelgrenzen 
nicht ausgelöst werden, teilen wir nicht. 
Zum einen halten wir die unter Ziff. 1. 
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aufgeführten Fakten für nicht bzw. nicht 
hinreichend berücksichtigt und zum an-
deren basiert das Gutachten auf Daten 
eines Verkehrsgutachtens, welches 
nicht korrekte Grundannahmen beinhal-
tet. 


 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärm-
immissionen erfolgt auf Grundlage einer 
Verkehrsuntersuchung des Büro WVI 
(Aussage S. 7 schalltechnisches Gutach-
ten).  
In dem bezeichneten Verkehrsgutachten 
(WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsfor-
schung und lnfrastrukturforschung GmbH) 
von Dez. 2012 wird ausgegangen von: 
 
 100 Bauplätzen mit überwiegend Ein-


familienhausbebauung; hierzu wird das 
Nutzungsbeispiel der Stadtplanung 
herangezogen. 
 


 Zwei gleich großen Bereichen, die über 
die Straßen „Zum Kahlenberg“ bzw. 
„Nordendorfsweg“ angebunden werden 
sollen. Demzufolge werden die unter-
stellten 600 Kfz-Bewegungen/Tag hälf-
tig auf die beiden geplanten Zufahrt-
straßen verteilt. 


 
Beide Grundannahmen sind falsch. Viel-
mehr ergibt sich aus den Anlagen zum Be-
bauungsplan (Nutzungsbeispiel und 
„Zeichnerische Festsetzungen“) folgender 
Tatbestand: 
 


 Bereich 
Ost, 
Norden-
dorfsweg 


Bereich 
West, 
Kahlen-
berg 


Gesamt 
 
 
 


Grundstücke  
gesamt 


51 (57%) 38 (43%) 89 
(100%) 


Davon: EFH Bebau-
ung zwingend 


16 13 29 


Davon Doppelhaus-
bebauung möglich 


35 25 60 


max. mögliche DHH 70 50 120 


max. Wohneinheiten 
gesamt 


86 (58%) 63 (42%) 149 


 
 


Im Baugebiet sind insgesamt rd. 89 
Wohngebäude vorgesehen. Außerdem 
teilt es sich in zwei voneinander unab-
hängig erschlossene Baugebiete auf. 
Damit entfallen auf den westlichen Teil 
51 Wohngebäude, die über den Nor-
dendorfsweg erschlossen werden, und 
38 Wohngebäude, die über die Straße 
Zum Kahlenberg erschlossen werden. 
Laut verkehrstechnischer Untersuchung 
der WVI vom Dezember 2012, die 
rd. 100 Wohngebäude berücksichtigt, 
wird mit 294 PKW-Fahrten und 4 LKW-
Fahrten, d. h. 298 Kfz-Fahrten, zweimal 
am Tag aus dem neuen Baugebiet ge-
rechnet. Eingerechnet ist hier schon 
20 % Besucherverkehr. Damals wurde 
von einer gleichmäßigen Verteilung der 
Kfz-Fahrten aus beiden Baugebietszu-
fahrten ausgegangen. Nach dem heuti-
gen Stand der Planung bleibt die An-
nahme der Verkehrsmengen aus dem 
westlichen Teil des Baugebietes gleich. 
Die Verkehrsmengen des Anwohner-
verkehrs aus dem östlichen Teil redu-
zieren sich auf 78 % der ursprünglich 
angenommenen Verkehre. Damit entfal-
len rd. 300 Kfz-Bewegungen auf den 
Nordendorfsweg und rd. 228 Kfz-
Bewegungen auf die Straße Zum 
Kahlenberg. Insgesamt sind dieses rd. 
528 Kfz-Fahrten. Während die Straße 
zum Kahlenberg 100 % der zu- und ab-
fahrenden Verkehre bis zur innerörtli-
chen Haupterschließung Rabenro-
destraße führt, verteilen sich die Zu- 
und Abfahrten auf dem Nordendorfsweg 
sofort in 40 % nach Westen und 60 % 
nach Osten. Damit verteilt sich die 
Menge der täglich neu hinzukommen-
den Fahrten mit 120 Kfz-Bewegungen 
nach Westen und 180 Kfz-Bewegungen 
nach Osten. Die Straßen Nordendorfs-
weg und Erlenbruch wurden verkehrs-
technisch untersucht. Dabei wurden die 
vorhandenen Straßenbreiten in Bezug 
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auf den vorhandenen und dem aus dem 
Baugebiet zu erwartenden Verkehr ge-
genübergestellt. Die verkehrstechnische 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die in der RASt 06 genannten typi-
schen Verkehrsmengen für Wohn- bzw. 
Sammelstraßen auch mit den zusätzlich 
zu erwartenden Verkehren aus dem 
neuen Baugebiet weit unterschritten 
werden. Insofern sind die Straßenbrei-
ten nach gutachterlicher Einschätzung 
auch unter Berücksichtigung des neuen 
Baugebietes ausreichend dimensioniert. 
 


Die tatsächliche Anzahl der Wohneinheiten 
kann somit um 49 % höher ausfallen, als 
im Verkehrsgutachten angenommen. Da-
mit würde sich die Zunahme der täglichen 
Fahrzeugbewegungen von 600 auf rd. 900 
erhöhen. 
Da der Nordendorfsweg hiervon 58 % auf-
zunehmen hätte, kämen statt der prognos-
tizierten 300 Fahrten täglich 520 Fahrten 
zustande. Dies sind 73 % mehr, als im 
Gutachten ausgewiesen! 
 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal sich die Darstellung des 
Nutzungsbeispiels am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
 


Die Aussagekraft der beiden Gutachten ist 
-zumindest was die angesprochenen The-
men betrifft- nicht ausreichend. Es wurde 
ausschließlich ein „Best-Case-Szenario“ 
hinsichtlich der Wohneinheiten unterstellt. 
Auf die konkrete Frage eines Bezirksrats-
mitgliedes am 11.9.2014 an den zuständi-
gen Stadtplaner, ob man ausschließen 
könne, dass u. U. auch 120 Häuser oder 
mehr entstehen würden, verneinte dieser. 
 


Ein Gutachten hat weder von einer mi-
nimalen noch von einer maximalen Aus-
nutzung auszugehen, sondern von einer 
realistischen Abschätzung der voraus-
sichtlich entstehenden Wohngebäude. 
Da das Schallgutachten die Anzahl von 
rd. 100 Wohngebäuden berücksichtigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
damit eine ausreichende Berücksichti-
gung einer eventuellen Doppelhausbe-
bauung erfolgt ist. Auch Nachbesserun-
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Wir fordern Sie daher auf, Ihre Schlussfol-
gerungen aus den Gutachten richtig zu 
stellen und den Bebauungsplan entspre-
chend zu ändern. 
Anderenfalls ist zumindest sicherzustellen, 
dass die Anzahl der Wohneinheiten auf un-
ter 100 begrenzt bleibt (z. B durch entspre-
chende Klausel im städtebaulichen Ver-
trag). 
 


gen hinsichtlich des Schallschutzes sind 
selbst bei einer unterstellten deutlichen 
Erhöhung der Anzahl der Wohngebäu-
de nicht erforderlich. Nach Aussage des 
Schallgutachters sind 110 Wohngebäu-
de betrachtet worden. Selbst bei 150 
Wohngebäuden würde dies nicht zu ei-
ner Überschreitung der Richtwerte der 
16. BImSchV führen. 
Da es sich bei der vorliegenden Pla-
nung um einen Angebotsplan handelt, 
wird die Anzahl der Wohngebäude über 
die Art und das Maß sowie den Zu-
schnitt der überbaubaren Flächen gere-
gelt. Darüber hinausgehenden Rege-
lungen werden nicht getroffen, zumal 
sich die Darstellung des Nutzungsbei-
spiels am Maximum der Ausnutzbarkeit 
orientiert. Sie spiegelt die Planung des 
Investors wider (89 Wohngebäude). 
 


Darüber hinaus erbitten wir einen Vor-
schlag für eine Schall- und Sichtschutz-
Maßnahme für unser Grundstück. Wir hal-
ten diese für erforderlich, um nach dem 
Wertverlust unserer Immobilie zumindest 
die Beeinträchtigungen der Wohnqualität in 
Grenzen zu halten.  
 
Wir würden uns über eine einvernehmliche 
Lösung freuen und hoffen baldmöglichst 
von Ihnen zu hören. 
 


Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. Schalltechnische Maßnahmen 
werden an der Baugebietszufahrt vom 
Nordendorfsweg nicht erforderlich. Da 
bereits mit der Planung für die jetzt be-
stehende Bebauung des Nordendorfs-
weg festgelegt wurde, dass eine Erwei-
terung des Baugebietes über die Flä-
chen des Kinderspielplatzes beabsich-
tigt war, ist nicht erkennbar, dass Wert-
verluste eintreten, zumal beidseitig der 
Erschließungsstraße die Restflächen 
des Spielplatzes als Grünflächen erhal-
ten werden. Den beiden unmittelbar an 
der neuen Kreuzung Bauge-
biet/ Nordendorfsweg angrenzenden 
Eigentümern wurde der Erwerb eines 
mehrere Meter breiten Streifens zur Ab-
schirmung der vorhandenen Grundstü-
cke angeboten. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 12 
 
Schreiben vom 30.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Wenn auch zeitlich etwas knapp, möchte 
ich mich, auch im Namen meiner Töchter, 
als Besitzer einer Doppelhaushälfte in 
Waggum, Nordendorfweg XX, den Argu-
menten der Anwohner Waggums anschlie-
ßen, wie sie Ihnen vom Verband Wohnei-
gentum Niedersachsen e.V., Hannover, 
bereits vorgebracht wurden (24.11.2014). 
 


 


Am 22.3.2012 hatte ich einem Vertreter der 
Stadtverwaltung geschrieben und meine 
Fragen und Zweifel zum Bebauungsplan 
„Vor den Hörsten“ dargestellt. Inzwischen 
sind mehr als 2 Jahre vergangen, ohne 
dass sich grundlegend etwas geändert hat, 
wie ich erfuhr. Es sind zwar Gutachten er-
stellt worden, doch lässt sich nicht erken-
nen, dass dadurch Kernprobleme, z. B. die 
Verkehrssituation, irgendwelche Änderun-
gen oder Lösungen erfahren hätten. 
 


Die Planung wurde fortgeführt. Mittler-
weile ist das Freibad aus der Planung 
herausgenommen worden. Eine Fläche 
für Gemeinbedarf für die KiTa wurde in 
die Planung aufgenommen und die 
nördliche Ortsrandeingrünung südlich 
des Feldweges verlegt. Alle diese Punk-
te führen zu einer Reduzierung des 
festgesetzten allgemeinen Wohngebie-
tes, d. h. der darauf zu errichtenden 
Wohngebäude. Eine Lösung der in-
nerörtlichen gesamtverkehrlichen Situa-
tion kann im vorliegenden Bauleitplan 
nicht geleistet werden. Hierzu sind auf 
anderen Planungsebenen Lösungen zu 
erarbeiten. 
 


Sollten nun die entsprechenden Genehmi-
gungen erteilt werden, obwohl der Prob-
lemstand unverändert geblieben ist, ergibt 
sich noch zusätzlich die Frage nach der 
Verantwortung für eventuell wahrscheinlich 
entstehende Straßenschäden. Wer wird 
dafür aufkommen? Etwa die entsprechen-
den Anlieger? 
 


Die Einrichtung von Baustraßen, deren 
Linienführung und die Dokumentation 
des Straßenzustandes vor und nach der 
Bauphase sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und im städtebaulichen 
Vertrag geregelt. 
 


Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie die-
ses Schreiben, zusammen mit dem vom 
22.3.2012 (siehe Anlage) den Unterlagen 
zur Beschwerde „Bebauungsplan -Vor den 
Hörsten-“ hinzufügen könnten. 
 


 


Schreiben vom 22.03.2012  
  
Meine Töchter und ich sind Besitzer einer 
Doppelhaushälfte in Waggum, Norden-
dorfweg XX, die vermietet ist. lch wohne in 
Spanien, war kürzlich in Braunschweig und 
erfuhr von der öffentlichen Vorstellung des 
Bebauungsplanes und erhielt einige Unter-
lagen, sowie eine Karte des geplanten Ge-


Die Anzahl der geplanten Wohngebäu-
de hat sich im Laufe des Planverfahrens 
von 100 auf 89 reduziert. Außerdem 
wurden die Bauflächen in der Mitte 
durch eine durchlaufende Grünfläche 
getrennt, so dass sichergestellt ist, dass 
die Verkehre von beiden Baugebieten 
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bietes.  
 
Leider ist es mir nicht gelungen, verschie-
dene Fragen und Zweifel anhand der ge-
nannten Unterlagen zu klären, sodass ich 
mich damit an Sie wenden möchte.  
 
Ich kenne die Gegend seit einigen Jahren, 
habe den Beginn, Aufbau und Fertigstel-
lung des benachbarten Neubaugebietes 
Rabenrodestr. verfolgt und wusste auch, 
dass im Prinzip eine Fortsetzung geplant 
war. 
 
Allerdings hat mich die geplante Größen-
ordnung überrascht, denn es war von etwa 
50 Grundstücken die Rede. Nun soll es 
das Doppelte sein.  
 
Dazu kommt dann, dass sich die mögliche 
Zufahrt nach Waggum aber nicht verdop-
pelt, sondern halbiert hat, weil die Grasse-
ler Str. nicht mehr als solche existiert. Wie 
passt das zusammen?  
 
Die einzige mögliche Zufahrt nach Wag-
gum ist nun von Westen her und würde 
dadurch konzentriert durch den Ortskern 
mit einigen wenigen Straßen laufen, darun-
ter wohl auch den Nordendorfweg. 
 
Werden diese schmalen Straßen, die als 
Wohnstraßen für geringfügigen Nachbar-
verkehr angelegt sind, einem Verkehrsauf-
kommen gewachsen sein, das eine Bau-
phase mit entsprechendem Baustellenver-
kehr beinhaltet und später die Benutzung 
durch die neuen Bewohner? 
 
Ist ein Verkehrsgutachten erstellt? Und 
wenn das der Fall ist, wäre es doch inte-
ressant, das Ergebnis zu erfahren, was ja 
dann auch Rückschluss auf den möglichen 
„erweiterten“ Lärmpegel zuließe. 
 
Ist die Möglichkeit einer neuen Zufahrt-
straße von Westen her, z. B. durch die 
Feldmark, untersucht worden, um die Nut-
zung des Ortskernes zu vermeiden oder 
wenigstens zu mildern? 
 
 
Werden Genehmigungen für ein Baugebiet 


über getrennte Zufahrten erfolgen.  
 
Die durch das Baugebiet neu hinzu-
kommenden Verkehre wurden durch ein 
Verkehrsgutachten untersucht. Darin ist 
u. a. auch die heutige innerörtliche Ver-
kehrssituation genauso wie das neue 
Baugebiet in Bevenrode berücksichtigt 
worden. 
 
Auf der Grundlage des Verkehrsgutach-
tens wurde eine schalltechnische Unter-
suchung zu den Auswirkungen der Pla-
nung durchgeführt. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. Die Emissionen des Erschlie-
ßungsverkehrs in der Bauzeit bleiben 
dabei als temporäre Belastung unbe-
rücksichtigt. Die Verkehrsführung des 
Baustellenverkehrs für das Baugebiet ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Gleichwohl wurden Gespräche mit dem 
Investor geführt, dass der Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird. 
Die Variante einer dauerhaften Er-
schließung des Wohngebietes über 
westlich angrenzende Flächen wurde 
geprüft. Zurzeit besteht kein Zugriff auf 
die westlich des Baugebietes angren-
zenden Flächen. Als langfristige Option 
wurde im Plangebiet eine Stichstraße 
als Vorhaltefläche eingeplant, sollten 
später einmal diese Flächen zur Verfü-
gung stehen. 
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erteilt, ohne dass diese Grundfragen ge-
klärt sind? 
 
Eine Abschlussfrage:  
neben dem Haus Nordendorfweg 35 soll 
ein Radweg/Wanderweg verlaufen.  
Dazu hätte ich gern nähere Angaben, da 
auf der Karte keine Details zu den braun-
getönten Stellen zu finden sind.  
Ich möchte mich im Voraus für lhr Ver-
ständnis bedanken. 


 
 
 
Es handelt sich bei besagter Wegever-
bindung um einen regionalen Spazier-
weg entlang des Quellbaches für die 
Naherholung der Anwohner. 
  


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 13 
 
Schreiben vom 28.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Vom Rat unserer Stadt wurde vorgegeben, 
dass kein Baustellenverkehr über den Nor-
dendorfsweg geführt wird. Dies kann sei-
tens der Verwaltung leicht dadurch sicher-
gestellt werden, dass der Spielplatz Nor-
dendorfsweg bis zum Ende der Bauphase 
erhalten bleibt. Zudem hätten die Kinder 
dann auch bis zur Entstehung des geplan-
ten neuen Spielplatzes eine entsprechende 
Einrichtung. Wir bitten um wohlwollende 
Prüfung. 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Der Erhalt des bestehenden 
Spielplatzes bis zur Errichtung des ge-
planten Spielplatzes kann nicht im Be-
bauungsplanverfahren geregelt werden. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 14 
 
Schreiben vom 28.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Ich bitte darum folgende Punkte mit in ihrer 
Bewertung zu berücksichtigen: 
 


 


1. Berücksichtigung der größtmöglichen 
Anzahl von Wohneinheiten bei der Ver-
kehrsplanung und beim Umweltschutz.  


 Die bisher genannte Einheit von 
89 Wohneinheiten ignoriert die mögliche 
Bebauung u. a. mit Doppelhäusern, wo-
bei tatsächlich bis zu 144 WE entstehen 
können. 


 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
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setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen. Zumal die Darstellung des Nut-
zungsbeispiels sich am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 


2. Schwerlastverkehr während der Bau-
phase. 


 Die Nebenstraßen Erlenbruch, Lehm-
kamp und Nordendorfsweg sind nicht 
geeignet den nötigen Schwerlastverkehr 
zu tragen. Daher ist es dringend nötig 
ausschließlich eine Zuwegung über die 
Straße Am Kahlenberg zu schaffen. Die 
geplante Trennung des Baugebietes 
könnte nach Fertigstellung erfol-
gen(ebenso wie die Öffnung der Zuwe-
gung über den Spielplatz Nordendorfs-
weg. 


 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es wurden Gespräche mit 
dem Investor geführt, den Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abzuwickeln. 
 


3. Genannte Straßen Erlenbruch, Lehm-
kamp und Nordendorfsweg sollten vor 
Eröffnung“ und nach Fertigstellung be-
gutachtet werden um den „Ist-Zustand“ 
festzuhalten.  


 Demensprechend sollte eine Wieder-
herstellung von Straßenschäden durch 
den Bauträger, nicht aber durch die An-
wohner erfolgen. 


 


Die Einrichtung von Baustraßen, deren 
Linienführung und die Dokumentation 
des Straßenzustandes vorhandener 
Straßen vor und nach der Bauphase 
sind nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung und werden außerhalb des Bau-
leitplanverfahrens geregelt.  
 


4. Die Verkehrssituation sollte erneut 
überdacht werden.  


 Schon jetzt ist der Begegnungsverkehr 
auf dem Erlenbruch schwierig.  


 Das dürfte sich mit einer Zunahme der 
Einwohner nicht verbessern. 


 Deshalb bitte ich nochmals darum eine 
Umgehungsstraße um die neue Start-
bahn in Erwägung zu ziehen. 


 Dass dies nicht möglich sein soll, kann 
ich als Waggumer so nicht verstehen. 


 Wenn man die rechtlichen Winkelzüge 
bei der Planung und Ausführung der 
neuen Startbahn rekapituliert, so sollte 
dies möglich sein. 


 


Die Verkehrssituation wurde verkehrs-
gutachterlich wie schalltechnisch für die 
vorliegende Planung untersucht. Eine 
Lösung der gesamtverkehrlichen Situa-
tion in der Ortslage kann im vorliegen-
den Bauleitplan nicht geleistet werden. 
Hierzu sind auf anderen Planungsebe-
nen Lösungen zu erarbeiten Die Stra-
ßen Nordendorfsweg und Erlenbruch 
wurden verkehrstechnisch untersucht. 
Dabei wurden die vorhandenen Stra-
ßenbreiten in Bezug auf den vorhande-
nen und dem aus dem Baugebiet zu 
erwartenden Verkehr gegenübergestellt. 
Die verkehrstechnische Untersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass die in der 
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RASt 06 genannten typischen Ver-
kehrsmengen für Wohn- bzw. Sammel-
straßen auch mit den zusätzlich zu er-
wartenden Verkehren aus dem neuen 
Baugebiet weit unterschritten werden. 
Insofern sind die Straßenbreiten nach 
gutachterlicher Einschätzung auch unter 
Berücksichtigung des neuen Baugebie-
tes als ausreichend dimensioniert. 


Die meisten Waggumer stehen neuen 
Wohngebieten positiv gegenüber.  
Aber bitte, liebe Stadtplaner, erhalten sie 
dabei die Wohnqualität der bereits hier 
wohnenden Bürger. 


Neue Bürger stützen die Infrastruktur-
einrichtungen. Das Neubaugebiet wird 
bei der Zusammenführung aller Sachar-
gumente mindestens zum Erhalt der Inf-
rastruktur beitragen. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 15 
 
Schreiben vom 28.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Als Anwohnerin des neu geplanten Bauge-
bietes Auf den Hörsten möchte ich einige 
Punkte besonders ansprechen. Ich möchte 
nicht, dass der gesamte Baulastverkehr 
über den Nordendorfsweg abgeleitet wird, 
auch im Hinblick auf die lange zu erwar-
tende Bauzeit, sonders der Spielplatz Nor-
dendorfsweg soll bestehen bleiben. Da die 
Plätze in Kindergarten und Grundschule 
schon jetzt sehr rar sind, halte ich eine 
Ausdehnung der Wohneinheiten mit Be-
bauung von z. B. Doppelhälften für sehr 
bedenklich. Während und nach der Bau-
phase muss ein Gutachten von Seiten der 
Stadt erstellte werden, um mögliche 
Bauschäden aufzunehmen und zu berück-
sichtigen nicht zu Lasten der Anwohner. 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Die Dokumentation des Stra-
ßenzustandes vor und nach der Bau-
phase ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung. Gleichwohl wurden Gespräche 
mit dem Investor geführt, dass der Bau-
stellenverkehr so verträglich wie mög-
lich für die Anwohner abgewickelt wird. 
Das Kapitel 5.8 der Begründung gibt die 
Bedarfsrechnungen für die sozialen Inf-
rastruktureinrichtungen durch die neu 
hinzukommenden Kinder wieder. Dem-
nach entsteht durch den Bebauungs-
plan ein Bedarf von 19 Kindergarten- 
und 14 Krippenplätzen. Im Bebauungs-
plan ist eine Fläche für die Errichtung 
einer Kindertagestätte, eines Spielplat-
zes und eines Jugendplatzes, der den 
Bedarf für den nördlichen Bereich von 
Waggum über das geplante Baugebiet 
hinaus deckt, vorgesehen. Sollte nach 
der Realisierung eine andere Anzahl 
Kinder als angenommen feststehen, 
wird gemäß dem städtebaulichen Ver-
trag eine Anpassung der Intrastruktur-
mittel vorgenommen. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 16 
 
Schreiben vom 28.02.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Die Diskussion um das geplante Neubau-
gebiet „Vor den Hörsten“ zeigt dramatisch, 
dass vor und während der Flughafenerwei-
terung kein verkehrstechnisches Gesamt-
konzept für die Gemeinden Waggum, Bien-
rode, Bevenrode und Bechtsbüttel geplant 
war.  
ln schöner Regelmäßigkeit wird deutlich, 
dass die Bedürfnisse der Anwohner hin-
sichtlich sicherer und erholungsorientierter 
Verkehrslösungen nichtausreichend be-
rücksichtigt werden. 
 


Die Verkehrssituation wurde verkehrs-
gutachterlich wie schalltechnisch für die 
vorliegende Planung untersucht. Eine 
Lösung der gesamtverkehrlichen Situa-
tion der Ortslage kann im vorliegenden 
Bauleitplan nicht geleistet werden. Hier-
zu sind auf anderen Planungsebenen 
Lösungen zu erarbeiten.  
 


Die Auswirkungen einer Startbahnverlän-
gerung ohne Umgehungsstraße, die Er-
schließung eines neuen Baugebietes inmit-
ten eines gewachsenen Ortskerns 
oder der, und das ist nicht verwunderlich, 
natürlich zunehmende Verkehr nach der 
Eröffnung des Edeka-Marktes; alle Ent-
wicklungen sind mit schöner Regelmäßig-
keit getrennt voneinander betrachtet und in 
entsprechenden Vorlagen der ortsfernen 
Verwaltung, durch die beschlussfassenden 
Gremien der Politik entschieden worden. 
 


Der EDEKA-Markt mit seinen Zielver-
kehren wurde bereits in den „Verkehrs-
erhebungen 2012 im Bereich des Flug-
hafens Braunschweig-Wolfsburg“ (WVI) 
berücksichtigt. U. a. wurde das Neubau-
gebiet in Bevenrode mit rd. 45 Wohn-
gebäuden im Prognose-Nullfall bereits 
berücksichtigt. Ebenfalls wurden die ak-
tuellen Verkehrsbelastungen aus dem 
Jahr 2012 berücksichtigt. Eine gesamt-
heitliche Betrachtung der Verkehrssitua-
tion ist damit erfolgt. 
 


In der jüngsten Diskussion um die Geneh-
migung des o. g. Neubaugebietes treiben 
diese „Sünden der Vergangenheit“ jetzt 
seltsame Blüten. So hat eine Gruppe be-
troffener Anwohner (siehe Betreff) tatsäch-
lich vorgeschlagen, dass zur Erschließung 
des neuen Gebietes ein vorhandener 
Feldweg im Norden der Gemeinde mit An-
schluss an die Grasseler Straße ausgebaut 
werden soll. 
 


 


Wenn dieser Vorschlag von uns richtig 
verstanden wird, bedeutet dies einen Aus-
bau des landwirtschaftlichen Weges nahe 
„Zum Kahlenberg“ hin zu einer verkehrssi-
cheren und vielbefahrenen Straße. Eine 
Straße, die neu in die Landschaft gebaut 
würde, um sicherlich nicht optimale, aber 
bereits vorhandene Straßen nicht nutzen 
zu müssen. 
 


 


Wir sprechen uns deutlich gegen eine wei-
tere Planung dieser Lösung aus, weil damit 
Probleme nicht gelöst, sondern in eine 
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neue Richtung verschoben würden. In der 
Konsequenz bedeutet dieser Vorschlag, 
dass große Teile der Feldmark und Wald-
grenze baulichen Maßnahmen zum Opfer 
fallen würden. In einem Gebiet, das regel-
mäßig von vielen Bürgern Waggums zur 
Erholung genutzt wird. 
Die Eingriffe in naturbelassene Gebiete 
wären gravierend und nicht akzeptabel. 
 
Weiter ist die Annahme, dass Bewohner 
des Neubaugebietes und auch im östlichen 
Bereich Waggums wohnende Anlieger die-
sen Weg zur Fahrt nach Braunschweig 
einschlagen würden, irreführend. Die Be-
wohner würden, wie wir und auch die An-
wohner aus Bevenrode, weiterhin durch 
den Ortskern von Waggum fahren. Die ge-
nannte „schnellste Verbindung nach 
Braunschweig“ wäre für uns bisher schon 
über die Rabenrodestraße zu erreichen 
und ist in keiner Weise akzeptabel. 
 


 


Man kann einen Teil einer Gemeinde nicht 
nur in einer Richtung erschließen und dann 
erwarten, dass die Betroffenen zum Ein-
kauf in der Ortsmitte Umwege von bis zu 
zwei Kilometern akzeptieren würden. Au-
ßerdem befinden sich in dem Gebiet Wag-
gum-Nord und Vor den Hörsten demnächst 
zwei Spielplätze, so dass der Kfz-Verkehr 
so gering wie möglich gehalten werden 
sollte. 
Eine Prüfung der Angriffswege der freiwilli-
gen Feuerwehr ist ebenso kritisch zu se-
hen. 


Eine anderweitige Erschließung des 
Baugebietes, als in der öffentlichen Aus-
legung gem. § 3 (2) BauGB vorgestellt 
wurde, ist nicht geplant. Ein Ausbau der 
Straße Zum Kahlenberg über den An-
schluss der nördlich des Bades gelege-
nen Erschließungsstraße hinaus ist 
nicht vorgesehen. Dieser Bereich bleibt 
der Naherholung sowie der Landwirt-
schaft vorbehalten. Die Belange des 
Brandschutzes werden mit der Feuer-
wehr und dem Brandschutzprüfer gere-
gelt. 


Die Unterzeichner sowie zahlreiche Be-
wohner der Siedlung „In den Grashöfen“ 
fordern die Gremien der Verwaltung und 
Politik dazu auf, sich in einem konstrukti-
ven Dialog mit den Bürgern der Gemein-
den um nachhaltige Verkehrslösungen zu 
bemühen. 


 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Festsetzungen werden 
beibehalten.  
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Stellungnahme Nr. 17 
 
Schreiben vom 26.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Trotz der ohnehin schon schlechten Ver-
kehrssituation in Waggum planen Sie zu-
sätzlich zu den schon im Bau befindlichen 
neuen Häusern ein riesiges Neubaugebiet. 
Eine an die neuen Bedingungen angepass-
te Verkehrsanbindung fand bisher nicht 
statt. Ferner wurde uns als Anwohner nur 
die Absichtserklärung des Stadtrates be-
kannt, dass der mit dem Baugebiet anfal-
lende Schwerlastverkehr über den Kahlen-
berg geleitet werden soll, nicht über den 
Nordendorfsweg. Ein Plan, wie die Zu- und 
Abfahrt des Baustellenverkehrs erfolgen 
soll, wurde uns bisher nicht vorgelegt. 
Ebenso fehlt die verbindliche Zahl der tat-
sächlichen Wohneinheiten. 
 


 


Nicht hinnehmen können wir die Zu- bzw. 
Abfahrt des baulichen Schwerverkehrs 
über den Nordendorfsweg, da die Fahr-
bahnbreite für den anfallenden Bauverkehr 
nicht geeignet ist, besonders im Gegen-
verkehr. Die Schäden auf und unterhalb 
der Fahrbahndecke bzw. der Fußgänger-
wege sind nicht vorauszusehen. Die Be-
fürchtung, dass evtl. Schäden kostenfrei 
behoben werden, wurde uns als Anlieger 
nicht genommen. 
 


Die Verkehrssituation wurde verkehrs-
gutachterlich wie schalltechnisch für die 
vorliegende Planung untersucht. Eine 
Lösung der gesamtverkehrlichen Situa-
tion kann im vorliegenden Bauleitplan 
nicht geleistet werden. Hierzu sind auf 
anderen Planungsebenen Lösungen zu 
erarbeiten. 
Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es wurden Gespräche mit 
dem Investor geführt, den Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abzuwickeln. Da es sich 
bei der vorliegenden Planung um einen 
Angebotsplan mit der Festsetzung von 
Einzel- und Doppelhäusern handelt, 
wird von einer abschließenden Rege-
lung der Wohngebäude abgesehen. 


Wir bitten diese Bedenken endgültig zu be-
rücksichtigen und zu einer zufriedenen Lö-
sung beizutragen. Wir lehnen das Bauge-
biet nicht ab, sind aber in großer Sorge um 
die Durchführungsmodalitäten. 


 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 18 
 
Schreiben vom 24.11.2014  


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Als aktiver Landwirt in Waggum erhebe ich 
gegen Ihr Baulandvorhaben WA 69, in den 
Hörsten Ein- und Widerspruch. 
 


 


Begründung: 
Aufgrund Ihrer Planung werden die Feld-
wege Kahlenberg und unter dem Bauge-
biet zur ehem. Kläranlage durch Ihre 
Baumbepflanzung nicht mehr mit großen 
landwirtschaftlichen Maschinen (Mähdre-
scher, Rübenroder, Schlepper mit Arbeits-
geräten) befahrbar sein. 
Selbst heute ist es schwierig z. B. am Frei-
bad mit den Maschinen durchzukommen. 
Ich weise Sie noch darauf hin, dass die 
Feldwege im Eigentum der Landwirte in 
Waggum sind. 
Bitte um Bestätigung meines Ein- und Wi-
derspruchs. 


 
Der landwirtschaftliche Weg im Norden 
des Baugebietes ist zwar in der Planung 
erfasst, wird aber in seinem Zustand 
nicht geändert. Beim Ausbau des Weg-
es Zum Kahlenberg werden die Belange 
der Landwirtschaft berücksichtigt.  
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 19 
 
Schreiben vom 27.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Wir vertreten die rechtlichen Interessen 
von Frau XX, Rabenrodestraße XX, 38110 
Braunschweig. Unsere ordnungsgemäße 
Bevollmächtigung entnehmen Sie bitte der 
beigefügten Originalvollmacht. 
 


 


ln dieser Sache überreichen wir anliegend 
die von unserer Mandantin gegen den vor-
bezeichneten Bebauungsplan vorgebrach-
ten Einwendungen. Diese Einwendungen 
sind von Ihnen bei den weiteren Abwä-
gungsprozessen zu berücksichtigen. lm 
Planentwurf noch nicht vorhandene, hier-
mit aber angeregte Änderungen sollen zu-
dem dringend in den Bebauungsplan auf-
genommen werden. Wir unterstützen die 
Einwendungen unserer Mandantin ohne 
Wenn und Aber und halten sie auch für 
rechtlich begründet und geboten. 
 


 


Insbesondere ist von entscheidender Be-
deutung, dass von Beginn der Bauphase 
an das Baugebiet über die beiden im Be-
bauungsplan vorgesehenen Zufahrten 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es ist der Stadt bewusst, 
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„Nordendorfsweg“ und „Zum Kahlenberg“ 
erschlossen wird, damit sich die durch den 
Baustellenverkehr zu erwartende erhebli-
che Lärm- und Abgasbelästigung in ver-
hältnismäßiger Art und Weise auf beide 
Zufahrten verteilt. 
 
Den entsprechenden Änderungen des 
Planentwurfs gemäß den Wünschen unse-
rer Mandantin sehen wir entgegen. 
 
 


dass die Baustellenerschließung mit ei-
ner Belastung für die angrenzende Be-
bauung einhergeht. Diese tritt jedoch 
nur temporär während der Bauphase 
auf und ist nicht im Bauleitplan regelbar. 
Danach werden die Verkehre aus bei-
den Baugebieten getrennt abgeführt. 
Insofern sind die Straßenbreiten nach 
gutachterlicher Einschätzung auch unter 
Berücksichtigung des neuen Baugebie-
tes ausreichend dimensioniert. Es wur-
den Gespräche mit dem Investor ge-
führt, dass der Baustellenverkehr so 
verträglich wie möglich für die Anwoh-
ner abgewickelt wird. 
 


Schreiben vom 26.11.2014 
 


 


Zu dem oben genannten Bebauungsplan 
nehme ich als Eigentümerin des Grundstü-
ckes 38110 Braunschweig, Rabenrode-
straße X, wie folgt Stellung: 
 


 


1. Erhöhte Lärm- und Luftbelastungen 
während der Bauphase 


 


 


Gemäß Punkt 4.1 wird das Wohngebiet mit 
Anschluss an die Straße „Nordendorfsweg“ 
sowie den Weg „Zum Kahlenberg“ er-
schlossen. Mit den getrennten Zufahrten 
soll gemäß Punkt 5 die Lärm- und Luftbe-
lästigung auf zwei Bereiche verteilt wer-
den, so dass die Folgen für die an die Er-
schließung angrenzende Wohnbebauung 
gemindert wird. Es ist sicherzustellen, dass 
die vorgenannte getrennte Erschließung 
einschließlich entsprechender Ausschilde-
rung mit Beginn der ersten Erschlie-
ßungsmaßnahmen erfolgt, um bereits wäh-
rend der Tief- und anschließenden Hoch-
bauphase eine Verteilung der zusätzlichen 
Lärm- und Luftbelastungen auf die beiden 
Erschließungstrassen zu gewährleisten. 
Eine einseitige Erschließung während der 
Bauphase über den Weg „Zum Kahlen-
berg“ bedeutet für uns eine inakzeptable 
Mehrbelastung gegenüber den Anwohnern 
der Straße „Nordendorfsweg“ und damit 
einen Verstoß gegen die gebotene Ver-
hältnismäßigkeit. 
 


Die Erschließung des Baugebietes für 
den Baustellenverkehr ist nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung. Gleichwohl 
wurden Gespräche mit dem Investor ge-
führt, dass der Baustellenverkehr so 
verträglich wie möglich für die Anwoh-
ner abgewickelt wird. 
 


2. Erhöhte Lärm- und Luftbelastungen 
nach Abschluss der Bauphase 
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Unter anderem in den nachfolgenden 
Punkten wird auf die negativen Folgen des 
erhöhten Verkehrsaufkommens auf die 
Luftqualität hingewiesen: 
 


 


„4.5.5. Bei einer aufgrund der geplanten 
Nutzung zu erwartenden Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens innerhalb des Plan-
gebietes sind zusätzliche Luftschadstof-
femissionen zu erwarten. 
4.5.6. Bei den hinzukommenden Lärmquel-
len handelt es sich um den Zusatzverkehr 
zur Erschließung des Plangebietes über 
die Straßen „Zum Kahlenberg“ im Osten  
4.8. Durch die Zunahme des Kfz-Verkehrs 
im Planungsgebiet und auf den Zufahrten 
wird sich die Schadstoffbelastung der Luft 
erhöhen.“ 
 


Anmerkung: Hierbei handelt es sich um 
Zitate aus dem Umweltbericht. Der Um-
weltbericht, der die einzelnen Schutzgü-
ter beschreibt und bewertet, kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Eingriffe für das 
Schutzgut Luft nicht erheblich sind und 
durch geeignete Maßnahmen (Eingrü-
nung) minimiert werden können.  
Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. 
 


3. Erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 
geplante Kindertagesstätte 


 


 


Dabei resultiert die Zunahme des Kfz-
Verkehrs nicht nur durch die neuen Wohn-
grundstücke, sondern auch durch die An- 
und Abfahrten zu der geplanten Kinderta-
gesstätte („Punkt 5.1.2. …rd. 1.200 qm 
...als Fläche für Gemeinbedarf für eine 
Kindertagesstätte festgesetzt. Diese dient 
der Betreuung der Kinder aus dem Bauge-
biet und bei Bedarf darüber hinaus.“). Es 
ist davon auszugehen, dass Kinder außer-
halb des Bebauungsgebietes die Kinderta-
gesstätte mit insgesamt 33 Plätzen bereits 
mit Eröffnung besuchen werden. Aus-
gleichsmaßnahmen zur Minderung der 
Luftschadstoffauswirkungen sind jedoch in 
dem an meinem Grundstück liegenden Teil 
des Weges „Zum Kahlenberg“ nicht vorge-
sehen, obwohl gerade hier aufgrund der 
besonderen Verkehrssituation an der 
Kreuzung „Rabenrodestraße/Zum Kahlen-
berg/Alter Stadtweg“ - Anfahren „am Berg“ 
aus dem neuen Baugebiet kommend, 
schwer einsehbarer Verkehr auf der „Ra-
benrodestraße“ mit vorhersehbaren länge-
ren Wartezeiten für die Fahrzeuge - von 
einer erheblichen zusätzlichen Belastung 
mit Luftschadstoffen auszugehen ist. Inso-
fern sind die vorgenannten Ausgleichs-
maßnahmen an dieser Stelle zu ergänzen. 


Aufgrund der zur öffentlichen Auslegung 
reduzierten Fläche des allgemeinen 
Wohngebiets hat sich die mögliche An-
zahl der Wohngebäude bei einer Ein-
zelhausbebauung von 50 auf 38 redu-
ziert. Eingerechnet sind hier schon 20 % 
Besuchsverkehr. Da die KiTa vorrangig 
für den Bedarf für Kinder aus dem neu 
entstehenden Baugebiet errichtet wird, 
ist davon auszugehen, dass viele Kin-
der zu Fuß oder mit dem Fahrrad ge-
bracht werden. Autofahrten werden in 
der Regel durch die Eltern auf dem Weg 
zur Arbeit erfolgen, so dass hierdurch 
keine zusätzlichen Fahrten anfallen. Es 
ist davon auszugehen, dass der Anteil 
der Kinder, die nicht im Baugebiet woh-
nen und mit dem Auto gebracht werden, 
daher gering ausfällt und sich infolge-
dessen in der Gesamtbelastung nicht 
maßgeblich auswirkt. 
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4. Erforderlichkeit von Lärmschutzmaß-


nahmen 
 


 


In Punkt 4.5.6. werden Ausführungen zu 
den zu erwartenden zusätzlichen Lärmbe-
lastungen getroffen, die in der finalen Aus-
sage münden (Punkt 5.6 „Verkehrslärm“), 
dass für die am stärksten betroffenen 
Wohngrundstücke - zu dem mein Grund-
stück zweifelsfrei gehört - dem Grunde 
nach kein Anspruch auf Lärmschutz aus-
gelöst wird. Bei dieser Betrachtung ist die 
bereits zuvor - und auch folgend - skizzier-
te besondere Verkehrssituation an meinem 
Grundstück nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt, sodass ich zusätzliche 
Lärmschutzmaßnahmen in diesem Bereich 
als erforderlich ansehe. 
 


Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. Zusätzliche Lärmschutzmaß-
nahmen wegen der Verkehrszunahme 
sind daher nicht erforderlich. 
 


5. Standort für Wertstoffcontainer  
  
Unter Punkt 5.9. wird darauf hingewiesen, 
dass für wiederverwertbare Reststoffe auf 
der Stellplatzfläche des Freibades Wert-
stoffcontainer errichtet werden sollen. 
Nach der mittlerweile erfolgten Einführung 
der „Gelben Tonne“ in Braunschweig dürfte 
es sich insofern im Wesentlichen um Wert-
stoffcontainer für Glas handeln. Es ist hin-
länglich bekannt, dass es Planungen gibt, 
im Zusammenhang mit der gerade durch-
geführten Sanierung des Freibades Wag-
gum den Eingang des Bades vom „Nor-
dendorfsweg“ an den Weg „Zum Kahlen-
berg“ zu verlegen und in diesem Zusam-
menhang die bisherige Grünfläche östlich 
des Weges „Zum Kahlenberg“ südlich des 
bereits bestehenden Kinderspielplatzes als 
künftigen Parkplatz für das Freibad herzu-
richten. Neben der weiteren Verkehrs- und 
Luft-/ Schadstoffbelastung durch die dort 
parkenden Freibadbesucher ist von einer 
zusätzlichen Belastung durch Anwohner 
auszugehen, die ihren Glasabfall entsor-
gen wollen, sowie durch die Glasentsor-
gung an sich. Insgesamt ist damit insbe-
sondere der südliche Teil des Weges „Zum 
Kahlenberg“ durch das zu erwartende zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen unverhält-
nismäßig hoch im Vergleich zu anderen 
Bereichen des Planungsgebietes belastet. 
Als Stellfläche für die Wertstoffcontainer 


Es sind verschiedene Standorte unter-
sucht worden. Die Parkplatzfläche für 
das Freibad wie auch die Aufstellfläche 
für Wertstoffcontainer liegen außerhalb 
des Plangeltungsbereichs und können 
daher nicht im Verfahren dieses Bebau-
ungsplans geregelt werden. Insofern 
betrifft die Standortwahl nicht den vor-
liegenden Bebauungsplan. Selbstver-
ständlich müssen bei der Errichtung der 
Anlagen der Schutzanspruch der an-
grenzenden Bebauung sowie alle ande-
ren rechtlichen Bestimmungen berück-
sichtigt werden. Für die Nutzung der 
Wertstoffcontainer gelten Zeiten, in de-
nen die Wertstoffe eingeworfen werden 
dürfen. Diese liegen außerhalb der Ru-
hezeiten. Unsachgemäßes Verhalten 
kann jedoch nicht über einen Bebau-
ungsplan geregelt werden.  
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sind insofern andere Standorte innerhalb 
des Planungsgebietes auszuweisen, bei-
spielsweise in der Nähe des geplanten Ju-
gendplatzes, von dem gemäß Punkt 5.6 
ohnehin zusätzliche Lärmbelastungen für 
das Bebauungsgebiet erwartet werden. 
 
6. Keine Erschließungsbeiträge für An-


wohner 
 


 


Gemäß Punkt 8.2 wird das Baugebiet 
durch einen Investor entwickelt, der sich 
verpflichtet, sämtliche Erschließungs-, 
Ausgleichs- und Folgemaßnahmen auf 
seine Kosten durchzuführen und die fertig-
gestellten Anlagen der Stadt Braunschweig 
unentgeltlich übereignet. Insofern gehe ich 
davon aus, dass für mich keine Anlie-
gerbeiträge für die Erschließungsmaß-
nahme anfallen werden. 
 


Die Anliegerbeiträge sind nicht Bestand-
teil des vorliegenden Bebauungsplans. 
Regelungen hierzu werden außerhalb 
des Bebauungsplans getroffen werden. 
Die Straße Zum Kahlenberg wird durch 
den Investor ausgebaut und finanziert. 


7. Fazit 
 


 


Zusammenfassend ist zu sagen, dass zu-
nächst sichergestellt werden muss, dass 
von Beginn der Bauphase an die Erschlie-
ßung des Baugebiets über beide geplanten 
Zufahrten erfolgt und nicht etwa erst nur al-
lein über den Weg „Zum Kahlenberg“. 
Denn dies würde eine inakzeptable Mehr-
belastung mit Lärm und Abgasen, die 
durch den Bauverkehr verursacht werden, 
insbesondere für uns bedeuten. 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es ist der Stadt bewusst, 
dass dies mit einer Belastung der an-
grenzenden Bebauung einhergeht. Je-
doch tritt der Baustellenverkehr tempo-
rär in der Erschließungsphase auf und 
ist nicht im Bebauungsplan regelbar.  
Es wurden Gespräche mit dem Investor 
geführt, dass der Baustellenverkehr so 
verträglich wie möglich für die Anwoh-
ner abgewickelt wird. Nach der Realisie-
rung wird das Baugebiet getrennt, so 
dass hier nur noch der für diesen Be-
reich anteilige Ziel- und Quellverkehr 
auftreten wird. 
 


Zudem werden Einwendungen gegen die 
geplante Stellfläche für die Wertstoffcon-
tainer erhoben. Durch ein Aufstellen der 
Container an dem bisher vorgesehenen 
Ort würde der südliche Teil des Weges 
„Zum Kahlenberg“ zusätzlichen Lärm- und 
Schmutzbelastungen ausgesetzt sein.  
Für Rückfragen steh ich Ihnen gern zur 
Verfügung. Ihrer Antwort entgegensehend, 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. 


Bei der Errichtung der Anlagen wird der 
Schutzanspruch der angrenzenden Be-
bauung gewährleistet werden. Unsach-
gemäßes Verhalten kann nicht im Rah-
men der Bauleitplanung geregelt wer-
den. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 20 
 
Schreiben vom 26.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Als Eigentümerin des Hauses Norden-
dorfsweg X, 38110 Braunschweig, lege ich 
Einspruch ein. 
 


 


Begründung: 
 


 


1. Die genaue Zahl der Wohneinheiten ist 
noch nicht festgelegt. Bei Bebauung mit 
Doppelhäusern können über 50% mehr 
Wohnungen entstehen als bei Bebau-
ung mit Einfamilienhäusern. Dement-
sprechend müssen zunächst die Ver-
kehrsplanung, der Lärmschutz, die er-
forderliche Zahl der Schulplätze für die 
Grundschule Waggum und was sonst 
davon abhängt, an die größtmögliche 
Zahl angepasst und deren Finanzierung 
durch den Bauträger gesichert sein. 


 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal sich die Darstellung des 
Nutzungsbeispiels am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
Die Infrastrukturabgabe wird nach der 
Realisierung, wenn die konkrete Anzahl 
der Wohngebäude feststeht, festgestellt 
und ggf. angepasst. 
 


2. Aufgrund der beengten Straßensituation 
darf der geplante zusätzliche Schwer-
lastverkehr während der Bauzeit nicht 
durch den Nordendorfsweg und angren-
zende Straßen geführt werden. Vor und 
nach der Bauzeit ist durch Gutachten 
der Zustand dieser Straßen festzustellen 
und festzulegen, dass der Bauträger 
eventuelle Schäden auf seine Kosten 
beseitigt. lch sehe mich finanziell nicht in 
der Lage, mich an solchen Kosten über 
nachträgliche Anliegerbeiträge zu betei-
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ligen. 
 
3. Ich fordere als eine für alle Anwohner 


verträglichere Lösung, dass der Bau-
lastverkehr über einen Feldweg an die 
Landstraße zwischen Bevenrode und 
Waggum geführt wird. 


 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es wurden Gespräche mit 
dem Investor geführt, dass der Baustel-
lenverkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 21 
 
Schreiben vom 27.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Gegen den ausliegenden Bauleitplan 
WA69 „Vor den Hörsten“ bringe ich folgen-
de Einsprüche vor: 
 


 


Einspruch 1: 
Ermangelung der planerischen Berücksich-
tigung der Anliegerinteressen dahinge-
hend, dass Schäden im Anwohnerbereich, 
die im Zuge der Erschließungs- oder Bau-
maßnahmen entstehen können, nicht wirk-
sam verhindert oder aber festgestellt und 
ausgeglichen werden. Insbesondere sind 
keine Maßnahmen erkennbar, wie 
a) Bau- oder Erschließungsschäden ver-


hindert werden sollen. 
b) Bau- oder Erschließungsschäden fest-


gestellt werden sollen. 
c) der Ausgleich von Bau- oder Erschlie-


ßungsschäden sichergestellt werden 
soll. 


Die Einrichtung von Baustraßen, deren 
Linienführung und die Dokumentation 
des Straßenzustandes vor und nach der 
Bauphase sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und im städtebaulichen 
Vertrag geregelt. 
 


Einspruch 2: 
Ermangelung der planerischen Berücksich-
tigung der größtmöglichen Anzahl von 
Wohneinheiten bei der Schallschutzpla-
nung. 
 


Ein Gutachten hat weder von einer mi-
nimalen noch von einer maximalen Aus-
nutzung auszugehen, sondern von einer 
realistischen Abschätzung der voraus-
sichtlich entstehenden Wohngebäude. 
Da das Schallgutachten die Anzahl von 
rd. 100 Wohngebäuden berücksichtigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
eine ausreichende Berücksichtigung ei-
ner eventuellen Doppelhausbebauung 
erfolgt ist. Auch Nachbesserungen hin-
sichtlich des Schallschutzes sind selbst 
bei einer unterstellten deutlichen Erhö-
hung der Anzahl der Wohngebäude 
nicht erforderlich. Nach Aussage des 
Schallgutachters sind 110 Wohngebäu-
de betrachtet worden. Selbst bei 150 
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Wohngebäuden würde dies nicht zu ei-
ner Überschreitung der Richtwerte der 
16. BImSchV führen. 


Einspruch 3: 
Ermangelung der planerischen Berücksich-
tigung der größtmöglichen Anzahl von 
Wohneinheiten bei der Verkehrswegepla-
nung. 
 


Auch das Verkehrsgutachten berück-
sichtigt rd. 100 Wohngebäude, so dass 
auch hier von einer ausreichenden Be-
rücksichtigung der höheren Anzahl der 
Wohngebäude ausgegangen werden 
kann. 


Einspruch 4: 
Ermangelung der planerischen Berücksich-
tigung der größtmöglichen Anzahl von 
Wohneinheiten bei der Verfügbarkeitsprü-
fung von Kindergarten- und Grundschul-
plätzen. 
 


Das Kapitel 5.8 gibt der Begründung die 
Bedarfsrechnungen für die sozialen Inf-
rastruktureinrichtungen durch die neu 
hinzukommenden Kinder wieder. Die 
tatsächlich zu leistende Infrastrukturab-
gabe wird nach der Realisierung des 
Baugebietes festgestellt und ggf. ange-
passt.  


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 22 
Realverband der Feldmarkinteressent-
schaft Waggum, Körperschaft öffentl. 
Rechts, Meine 
Schreiben vom 24.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 


Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 
12.11.2014 gebe ich noch folgende Stel-
lungnahme zu dem Planentwurf sowie Be-
gründung und Umweltbericht ab. 
 


 


Der am westlichen Rand des geplanten 
Baugebietes verlaufende Graben, der u.a. 
Quellwasser aus der Ortslage Waggum ab-
führt, muss auf ganzer Länge vom Nor-
dendorfsweg bis zur Einmündung in den 
Beberbach dauerhaft vom Bauträger un-
terhalten werden.  
Ich bitte um eine Eingangsbestätigung für 
diese zusätzliche Stellungnahme. 


Eine Regelung des Grabenunterhalts 
erfolgt außerhalb des Bebauungsplan-
verfahrens. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


Stellungnahme Nr. 23 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Zum Bebauungsplan möchten wir wie folgt 
Stellung nehmen: 
 


 


Anzahl der Wohneinheiten nicht richtig 
ausgewiesen/berücksichtigt 
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- Das geplante Baugebiet wurde von 


ehemals 40 Wohneinheiten auf nunmehr 
rd. 90 Wohneinheiten erweitert. Bisher 
wurde beim Schallschutz und bei der 
Verkehrsplanung nicht berücksichtigt, 
dass aufgrund der möglichen Bebauung 
der ausgewiesenen Grundstücke mit 
Doppelhäusern, die Zahl der Wohnein-
heiten auf bis zu 144 Wohneinheiten 
steigen kann. 


 


Eine Planung mit 40 Wohngebäuden ist 
nicht bekannt und nicht begründet. Der 
Investor plant mit 89 Wohngebäuden.  
Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal sich die Darstellung des 
Nutzungsbeispiels am Maximum der 
Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). 
 


- Die Anzahl der Wohneinheiten hat auch 
einen Einfluss auf die zu gewährenden 
Zuschüsse für die Grundschule Wag-
gum. 


 


Die tatsächlich zu leistende Infrastruk-
turabgabe wird nach der Realisierung 
des Baugebietes festgestellt und ggf. 
angepasst. 
 


Verkehrstechnische Anbindung wurde 
nicht ausreichend berücksichtigt 
 


 


- Bei der verkehrstechnischen Anbindung 
des Baugebietes wurde nicht ausrei-
chend berücksichtigt, dass die Ostanbin-
dung (Anschluss an OT Querum bzw. 
BAB) nicht zur Verfügung steht. Das be-
deutet, dass der größte Teil des Schwer-
lastverkehrs, während der Erschlie-
ßungs- und Bauphase, entweder durch 
den Ortskern von Waggum oder durch 
die Wohn-/ Anliegerstraßen laufen wird. 


 


 


- Die möglichen Straßen, über die die 
Schwerlastfahrzeuge während der 


Das Verkehrsgutachten basiert auf der 
vorhandenen Situation. Schwerlastver-
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mehrjährigen Erschließungs- und Bau-
phase (Erlenbruch, lm Lehmkamp und 
Nordendorfsweg) fahren könnten, sind 
aufgrund der befahrbaren Breite voll-
kommen ungeeignet. Bei LKW- und 
Schulbus-Gegenverkehr weichen heute 
schon Kraftfahrzeuge beim Erlenbruch 
auf Rad- und Fußweg aus. Die Straßen-
breiten von Randstein zu Randstein be-
tragen im Erlenbruch 6,50 m, im Lehm-
kamp 6,30 m und im Nordendorfsweg 
4,50 m. Bei Erlenbruch und im Lehm-
kamp reduziert sich die nutzbare Breite 
für den fließenden Verkehr durch par-
kende Fahrzeuge um je rd. 2,20 m. 
Dadurch entstehen erhebliche Behinde-
rungen und Gefährdungen für Fußgän-
ger, Radfahrer sowie Kinder auf dem 
Weg zum Kindergarten oder Schulbus. 


 


kehre, die in der Bauphase entstehen, 
sind temporär und daher nicht im Gut-
achten zu berücksichtigen. Es wurde im 
Planungs- und Umweltausschuss be-
schlossen, die Baustellenzufahrt über 
die Straße Zum Kahlenberg zu führen. 
Für die Erschließung des Baugebietes 
für den Baustellenverkehr wurden Ge-
spräche mit dem Investor geführt, dass 
der Baustellenverkehr so verträglich wie 
möglich für die Anwohner abgewickelt 
wird. Auf die Verkehrssicherheit wird im 
Rahmen der Regelungen des Baustell-
verkehrs zu achten sein. 
 


Zusätzliche Zufahrt über den westlichen 
landwirtschaftlichen Weg nicht verfügbar 
 


 


- Mögliche, behinderungs- und gefähr-
dungsfreie Zufahrten, von Westen über 
den Bechtsbütteler Weg und Osten über 
die Grasseler Straße, stehen bisher 
nicht zur Verfügung. 


 


 


- Hinter dem Siedlungsbereich um den 
Eichenring befinden sich Reserveflä-
chen, die Möglichkeiten für weiteren 
Siedlungsbau zulassen. Spätestens 
wenn diese Fläche im Zuge der Arron-
dierung des Waggumer Nordens bebaut 
wird - womit in wenigen Jahren zu rech-
nen ist (laut Investor soll das Gebiet 
„Vor den Hörsten“ sehr schnell gefüllt 
sein) - ist der Ausbau des vorgenannten 
landwirtschaftlichen Weges ohnehin 
zwingend erforderlich. 


 


 


- Bei einem Ausbau des o. g. landwirt-
schaftlichen Weges hätten so auch die 
im westlichen Bereich des Baugebietes 
wohnenden Anlieger die Möglichkeit, 
diesen Weg als schnellste Verbindung 
nach Braunschweig zu nutzen. Dies hät-
te weiterhin eine erfreuliche Entlastung 
der Ortsdurchfahrt von Waggum zur 
Folge. 
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- Der Stadt ist es bisher nicht gelungen 
diese zusätzliche, westliche Zufahrt be-
reitzustellen und das Kirchengrundstück 
an das Baugebiet anzuschließen, dieses 
würde wesentlich zur Entlastung fast al-
ler Waggumer Bürger beitragen. 


 


Die Erschließung des Baugebietes sieht 
eine Vorhaltefläche für einen langfristi-
gen Anschluss nach Westen vor. Zurzeit 
besteht jedoch kein Zugriff auf die west-
lich anschließenden Flächen. Die Dis-
kussion über langfristige örtliche Ver-
kehrsführungen ist nicht Gegenstand 
der vorliegenden Bauleitplanung. Im 
Bebauungsplan wird vielmehr die Mög-
lichkeit eröffnet, bei sich ändernden 
Rahmenbedingungen hinsichtlich west-
lich gelegener potentieller Bauflächen 
eine alternative Zuwegung über den 
nordwestlichen Teil vorzusehen. 
 


Umbau des Spielplatzes Nordendorfsweg 
erst nach der Erschließungs-/Bauphase 
 


 


- Um Gefährdungen und Schäden an den 
betreffenden Straßen auszuschließen, 
bitten wir, die Öffnung bzw. den Umbau 
des Spielplatzes im Nordendorfsweg als 
Zufahrt für das Baugebiet erst nach der 
Erschließungs-/ durchzuführen. 


 


Der Erhalt des bestehenden Spielplat-
zes bis zur Errichtung des geplanten 
Spielplatzes kann nicht im Bebauungs-
planverfahren geregelt werden. 
 


Ermittlung und Beseitigung von entstande-
nen Schäden 
 


 


- Darüber hinaus sollten für die betreffen-
den Straßen Gutachten, insbesondere 
für den Nordendorfsweg als Anlieger-
straße, sowohl vor als auch nach der 
Erschließungs- /Bauphase durchgeführt 
werden. Ermittelte Schäden sind durch 
den Bauträger oder die Stadt, nicht aber 
auf Kosten der Anwohner zu beseitigen. 


 


 
 


Wir legen hiermit Widerspruch gegen den 
Bebauungsplan ein und fordern, die end-
gültige Genehmigung des Bebauungsplans 
für das Baugebiet „Vor den Hörsten“ erst 
zu erteilen, wenn o. g. Punkte berücksich-
tigt wurden. Andernfalls entstünden durch 
den Schwerlastverkehr über mehrere Jah-
re für eine große Zahl der Anwohner und 
Kinder in den betroffenen Straßen erhebli-
che Behinderungen und Gefahrenpoten-
tiale. 


Die Einrichtung von Baustraßen, deren 
Linienführung und die Dokumentation 
des Straßenzustandes vor und nach der 
Bauphase sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und im städtebaulichen 
Vertrag geregelt. Es wurden Gespräche 
mit dem Investor geführt, dass der Bau-
stellenverkehr so verträglich wie mög-
lich für die Anwohner abgewickelt wird. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 24 
 
Schreiben vom 26.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Wir begrüßen es sehr, neue Nachbarn zu 
bekommen! Damit vergrößern wir unsere 
Chancen auf eine bessere Verkehrsanbin-
dung (ÖPV) und eine gute Nutzung unse-
res Freibads. 
 


 


Nicht STIMMIG mit einer ZUKUNFTSPLA-
NUNG ist die für ein Baugebiet in dieser 
Größe vorgesehene Verkehrsplanung. 
Schon jetzt haben wir täglich damit zu 
kämpfen, gut aneinander in vielen Straßen 
unseres Stadtteils vorbeizukommen. Auch 
die eingerichteten Tempo 30 Zonen wer-
den nicht eingehalten von den Benutzern!! 
 


 


Sie haben über die Zukunft zu entscheiden 
(bitte denken Sie daran). Deshalb kann 
man Wege gehen, die zunächst aufwendig 
erscheinen, bei Betrachtung über zukünfti-
ge Vorhaben jedoch einen respektablen 
Weitblick beinhalten. Sie sehen in der 
beigef. Fotokopie das Baugebiet, sowie 
„X1“, ein ebenso gewidmetes Gebiet, 
ebenso „X2 u. X3“. Die MÖGLICHKEIT, die 
zu erwartenden Baugebiete mit zu erfas-
sen indem Sie/sie die Verkehrsplanung in 
dieser Richtung entwickeln (VORHER), 
würde von einem großen Weitblick der 
auch von uns gewählten Vertreter im 
Stadtparlament führen. 
 


 


Unser persönliches Anliegen ist es, den 
Ist-Zustand unserer Straße (NORDEN-
DORFSWEG) festzustellen. Selbst wenn 
Sie, wie angedacht, andere Wege für die 
Baufahrzeuge finden würden, gehen wir 
davon aus, dass auch wir betroffen sein 
werden. 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Die Dokumentation des Stra-
ßenzustandes vor und nach der Bau-
phase ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung. Es wurden Gespräche mit dem 
Investor geführt, dass der Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird. 
 


Zur Lärmbelastung nur eine Anmerkung: 
Seit die Piste der Landebahn nach Osten 
verlängert wurde, sind die „Flieger“ im Ort 
ca. 200 m hoch, das heißt gegenüber vor-
her ohne Fluglärm, haben wir jetzt” die Oh-
ren voll”! - Noch mehr Lärm kommt also 
künftig auf uns zu! 
 


Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden.  
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ENTSCHEIDEN SIE KLUG!! 
Mit freundlichen Grüßen u. a. von einem 
Ureinwohner unserer Stadt. 
  


Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 25 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Bezugnehmend auf das Baugebiet „Vor 
den Hörsten“ in Waggum möchte ich mei-
ne Bedenken zum Ausdruck bringen. Der 
zu erwartende Baustellenverkehr, der sich 
über 5 Jahre hinziehen wird ist für die 
Ortsdurchfahrt und die Straßen, Erlen-
bruch, Lehmkamp und Nordendorfsweg 
unzumutbar. Allein die jetzige Baustelle 
des Freibades lähmt durch parkende Autos 
schon jetzt die Einfahrt von der Rabenro-
destraße in den Nordendorfsweg. Nach 
Fertigstellung des Freibades 2015 wird 
sich die Verkehrssituation noch verschär-
fen, da beidseitig im Nordendorfsweg an 
Badetagen geparkt wird, so, dass selbst 
wir Anlieger Schwierigkeiten haben zu un-
seren Grundstücken zu gelangen. Anlieger 
vom Hörstenblick müssen aus ihrer Sack-
straße, da keine Wendemöglichkeit durch 
parkende Autos gegeben ist, rückwärts in 
den Nordendorfsweg einbiegen. Das setzt 
eine prekäre Lage voraus. 
 


Im Rahmen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans „Rabenrodestraße“ wurde ein 
neuer Parkplatz für die Badbesucher 
festgesetzt. Dieser wird langfristig zu ei-
ner Entlastung der Parksituation führen. 
 


Ich fordere daher: 
 


 


1. Den Baustellenverkehr aus Richtung 
Bevenrode über den Kahlenberg zu füh-
ren. Die Voraussetzung ist mit der Inte-
ressengemeinschaft (meist Landwirte) 
über die Benutzung der zu befahrenden 
Ackerwege zu verhandeln, was in Be-
venrode beim ersten Baugebiet wunder-
bar geklappt hat. Der Verkehr wurde so 
aus dem Ort herausgehalten. 


 


Eine Baustellenzufahrt über landwirt-
schaftliche Wege ist hier nicht umsetz-
bar und würde zu Beeinträchtigungen 
im Landschaftsschutzgebiet führen. Es 
wurde im Planungs- und Umweltaus-
schuss beschlossen, die Baustellenzu-
fahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Jedoch tritt der Baustellen-
verkehr temporär in der Erschließungs-
phase auf und ist nicht im Bebauungs-
plan regelbar. Es wurden Gespräche mit 
dem Investor geführt, dass der Baustel-
lenverkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird.  
 


2. Der Kinderspielplatz mit Sträuchern und 
Buschwerk im Nordendorfsweg, der 
sehr viel von Kindern angenommen 


Der Kinderspielplatz ist schon im 
rechtskräftigen Bebauungsplan WA 63 
„Nordendorfsweg“ als Zufahrt für ein 
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wird, erst nach Fertigstellung des Bau-
gebietes als Zufahrt zu öffnen. 


 


anschließendes Baugebiet geplant wor-
den. Der Erhalt des bestehenden Spiel-
platzes bis zur Errichtung des geplanten 
Spielplatzes kann nicht im Bebauungs-
planverfahren geregelt werden. 
 


3. Die Nichtbenutzung der Anliegerstraßen 
für den Baustellenverkehr, da Schäden 
der Abwasserrohre bei einer 5 jährigen 
Baufahrzeugbelastung nicht einsehbar 
sind. Diese Straße ist nur für PKW, wö-
chentliche Müllabfuhr und Heizölversor-
gung ausgebaut. 


 


Der Baustellenverkehr und eventuelle 
Straßenschäden durch diese sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung.  
 


Ich bitte Sie, meine Bedenken mit einflie-
ßen zu lassen. 


 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 
 


Stellungnahme Nr. 26 
 
Schreiben vom 27.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Zu dem oben genannten Bebauungsplan 
nehme ich wie folgt Stellung: 
seit der Kappung der Grasseler Straße hat 
sich die Verkehrssituation in Waggum 
katastrophal entwickelt und macht die Ver-
kehrsteilnehmer aggressiv. 
Sollte nun der Verkehr mit Baufahrzeugen 
für die Erschließung des Baugebiets 
durch den Ort (Rabenrodestraße, Norden-
dorfsweg, Erlenbruch oder Lehmkamp) ge-
führt werden, entsteht eine unzumutbare 
Verkehrssituation die für alle 
Beteiligten. 
 


 


Des Weiteren ist durch die Baufahrzeuge 
mit schweren Straßenschäden zu rechnen. 
Wer trägt die Kosten für die Beseitigung 
der Schäden?  
Der Spielplatz am Nordendorfsweg wird 
viel genutzt. Aus diesem Grund sollte der 
vorhandene Spielplatz erst nach Fertigstel-
lung der neuen Plätze für die Kinder besei-
tigt werden. 
Für die Erschließung des Baugebiets sollte 
es doch möglich sein, andere Wege zu fin-
den, ohne die Bürger in Waggum zusätz-
lich zu belasten. 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Die Linienführung von Bau-
straßen und die Dokumentation des 
Straßenzustandes vor und nach der 
Bauphase sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und werden außerhalb 
des Bauleitplanverfahrens geregelt. Der 
Kinderspielplatz ist schon im rechtskräf-
tigen Bebauungsplan WA 63 „Norden-
dorfsweg“ als Zufahrt für ein anschlie-
ßendes Baugebiet geplant worden. Es 
wurden Gespräche mit dem Investor ge-
führt, den Baustellenverkehr so verträg-
lich wie möglich für die Anwohner ab-
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zuwickeln. Die Straßen Nordendorfsweg 
und Erlenbruch wurden verkehrstech-
nisch untersucht. Dabei wurden die vor-
handenen Straßenbreiten in Bezug auf 
den vorhandenen und dem aus dem 
Baugebiet zu erwartenden Verkehr ge-
genübergestellt. Die verkehrstechnische 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die in der RASt 06 genannten typi-
schen Verkehrsmengen für Wohn- bzw. 
Sammelstraßen auch mit den zusätzlich 
zu erwartenden Verkehren aus dem 
neuen Baugebiet weit unterschritten 
werden. Insofern sind die Straßenbrei-
ten nach gutachterlicher Einschätzung 
auch unter Berücksichtigung des neuen 
Baugebietes als ausreichend dimensio-
niert. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 
 


Stellungnahme Nr. 27 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


- Durch das neue Baugebiet wird es 
zwangsläufig zu einer weiteren Erhö-
hung des Lkw-und Pkw-Verkehrs in der 
Ortschaft Waggum und somit auch zu 
höheren Schall-/Lärmimmissionen 
kommen, die bereits jetzt sehr hoch 
sind; die Einhaltung der für die umlie-
genden Gebiete max. zulässigen lmmis-
sionsrichtwerte muss gewährleistet sein.  


 


Die Auswirkungen der Planung sind 
durch ein schalltechnisches Gutachten 
untersucht worden. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. 
 


- Falls die Anwohner der Rabenrode-
straße für lnstandsetzungsarbeiten der 
Straße an den Kosten beteiligt werden 
könnten, sind die Anwohner für Schäden 
an der Straße infolge der Erschließungs- 
und Bauarbeiten für das neue Baugebiet 
nicht bereit, diese zu übernehmen. 


Instandhaltungskosten sind nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 28 
 
Schreiben vom 25.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


- Kein Schwerlastverkehr während der 
Erschließungs- und Bauphase über die 
Straße Erlenbruch, Lehmkamp und Nor-
dendorfsweg. 


 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. 
 


- Öffnung und Umbau des Spielplatzes 
Nordendorfsweg als Zufahrt zum neuen 
Baugebiet erst nach der Erschließungs- 
bzw. Bauphase. 


 


Der Erhalt des bestehenden Spielplat-
zes bis zur Errichtung des geplanten 
Spielplatzes kann nicht im Bebauungs-
planverfahren geregelt werden. 
 


- Erstellung eines Gutachtens für den 
Nordendorfsweg vor und nach der Er-
schließungs- bzw. Bauphase mit Besei-
tigung evtl. Schäden durch den Bauträ-
ger bzw. die Stadt und nicht auf Kosten 
der Anwohner. 


 


Die Linienführung von Baustraßen und 
die Dokumentation des Straßenzustan-
des vor und nach der Bauphase sind 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung 
und werden außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens geregelt. Es wurden Ge-
spräche mit dem Investor geführt, den 
Baustellenverkehr so verträglich wie 
möglich für die Anwohner abzuwickeln. 
Der Kinderspielplatz ist schon im 
rechtskräftigen Bebauungsplan WA 63 
„Nordendorfsweg“ als Zufahrt für ein 
anschließendes Baugebiet geplant wor-
den. 
 
 


- Berücksichtigung der größtmöglichen 
Anzahl von Wohneinheiten bei Schall-
schutz- und Verkehrsplanung sowie bei 
den Plätzen für Kinder an der Grund-
schule Waggum; es wird immer von 89 
Wohneinheiten gesprochen, tatsächlich 
können durch Bebauung auch mit Dop-
pelhäusern 144 Wohneinheiten entste-
hen. 


 


Eine Doppelhausbebauung erfolgt im 
Vergleich zu einer Einzelhausbebauung 
auf geteilten Grundstücken. Um über 
die festgesetzte Grundflächenzahl den 
Wohnraum in der erforderlichen Grö-
ßenordnung zu erhalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl 
der zu bebauenden Grundstücke bei ei-
ner Doppelhausbebauung annähernd 
gleich bleibt, zumal die Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche mit Gara-
gen, Nebenanlagen etc. per Festset-
zung auf die Hälfte der maximal mögli-
chen Versiegelung per textliche Fest-
setzung reduziert worden ist. Darüber 
hinaus ermöglicht der Zuschnitt der 
überbaubaren Flächen nur auf einer 
begrenzten Anzahl von Grundstücken 
die Möglichkeit zur Doppelhausbebau-
ung. Insofern ist nur von einer geringen 
Erhöhung der Wohngebäude bei antei-
liger Doppelhausbebauung auszuge-
hen, zumal sich die Darstellung der 
Nutzungsbeispiels am Maximum der 
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Ausnutzbarkeit orientiert. Sie spiegelt 
die Planung des Investors wider 
(89 Wohngebäude). Die tatsächlich zu 
leistende Infrastrukturabgabe wird nach 
der Realisierung des Baugebietes fest-
gestellt und ggf. angepasst. 
Ein Gutachten hat weder von einer mi-
nimalen noch von einer maximalen Aus-
nutzung auszugehen, sondern von einer 
realistischen Abschätzung der voraus-
sichtlich entstehenden Wohngebäude. 
Da das Schallgutachten die Anzahl von 
rd. 100 Wohngebäuden berücksichtigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
damit eine ausreichende Berücksichti-
gung einer eventuellen Doppelhausbe-
bauung erfolgt ist. Auch Nachbesserun-
gen hinsichtlich des Schallschutzes sind 
selbst bei einer unterstellten deutlichen 
Erhöhung der Anzahl der Wohngebäu-
de nicht erforderlich. Nach Aussage des 
Schallgutachters sind 110 Wohngebäu-
de betrachtet worden. Selbst bei 150 
Wohngebäuden würde dies nicht zu ei-
ner Überschreitung der Richtwerte der 
16. BImSchV führen. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 


Stellungnahme Nr. 29 
 
Schreiben vom 24.11.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


1. Der Bebauungsplans ist solange zu-
rückzustellen, bis der Ersatz für die 
Grasseler Str. gebaut wurde. Da die zu-
letzt favorisierte Ostumfahrung aufgrund 
des Gerichtsbeschlusses von Lüneburg 
nicht gebaut werden darf, ist zunächst 
die erste und beste Lösung für die Ver-
kehrssituation des Ortskerns von Wag-
gum, den Tunnel unter dem Flughafen 
zu realisieren. Es ist unklar, warum trotz 
eines Bezirksratsbeschluss vom 
11.9.2014 der Bebauungsplan im Rat 
der Stadt bei gleichen Mehrheitsverhält-
nissen wie im Stadtbezirk 112 weiterver-
folgt wird. 


 


Eine Lösung der gesamtverkehrlichen 
Situation der Ortslage im vorliegenden 
Bauleitplan kann nicht geleistet werden. 
Hierzu sind auf anderen Planungsebe-
nen Lösungen zu erarbeiten.  


 


2. Der Bolzplatz wurde so geplant, dass 
der Lärm sich maximal auf die Be-
standsbebauung im Baugebiet Raben-
rodestr. auswirkt. Durch die Lärm-
schutzmaßnahmen wird dies sogar noch 


Die Lärmschutzwand des Bolzplatzes ist 
im Rahmen des Schallgutachtens mit 
den Auswirkungen auf alle angrenzen-
den schützenswerten Bebauungen un-
tersucht worden. Der Flugplatz muss bei 
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verstärkt. Eine Lärmschutzwand im 
Westen des Bolzplatzes führt zu einer 
Schallreflexion zu unserem Grundstück 
In den Grashöfen 24. Im Entwurf des 
Bebauungsplans wird lediglich die Aus-
sage getroffen dass der Grenzwert „in 
allen Bereichen des Planungsgebiets 
deutlich unterschritten wird“. Es gibt kei-
ne Aussage, wie sich der Lärm auf die 
Bestandsbebauung auswirkt. 
Bei den Betrachtungen des Lärms wird 
darauf hingewiesen, dass der Lärm ei-
nes Spielplatzes hinzunehmen ist. Dies 
ist verständlich, darf jedoch nicht dazu 
führen, dass dieser Lärm als nicht exis-
tent in die Betrachtung der Lärmemissi-
on des Bolzplatzes mit einfließt. Der 
Fluglärm wird auch nur separat betrach-
tet und stellt für das neue Baugebiet 
keine Belastung dar. Jedoch wird immer 
wieder in der Zeitung angekündigt, dass 
der Flugbetrieb nach und nach ausge-
weitet werden soll. Da ein Lärmschutz 
seitens des Flughafens nicht möglich ist, 
kann nur bei neuen Lärmquellen Ein-
schränkungen vorgenommen werden. 
Da der Bestandsschutz bisher nur sehr 
unzureichend in der Planung berück-
sichtigt wurde, ist der Bebauungsplan 
grundlegend zu überarbeiten. Die 
Grundstücke des neuen Baugebietes 
sind nach dem Nutzungsbeispiel zum 
Bebauungsplan im gleichen Abstand 
zum Bolzplatz geplant, wie die Be-
standsbebauung im Baugebiet Raben-
rodestr. mit dem Unterschied, dass in 
diese Richtung keine Lärmschutzwand 
erforderlich zu sein scheint. 
Wenn man den Bolzplatz in das neue 
Baugebiet integrieren möchte, um die 
Jugendlichen unter Kontrolle zu haben 
(die Motivation laut Telefonat mit einem 
Vertreter der Stadtverwaltung), so sollte 
man das im Bereich zwischen den bei-
den Ringen planen. Dann kann jeder 
selbst entscheiden, wie weit er bis zum 
Bolzplatz laufen möchte und wieviel er 
bereit ist, sich um die Kontrolle zu küm-
mern. 


 


zukünftigen Entwicklungen mit seinen 
Emissionen Rücksicht auf die beste-
hende Bebauung nehmen. 
 


Sehr bedenklich fınde ich den Hinweis 
im Bebauungsplan „Grundsätzlich ist je-
doch die Einhaltung der maßgeblichen 


Der Nachweis der o. g. organisatorisch 
umzusetzenden - aber nicht im Bebau-
ungsplan festgesetzten - Lärmminde-
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Orientierungs- und Immissionsrichtwerte 
nur bei bestimmungsgemäßer Nutzung 
des Jugendplatzes möglich. D. h. Der 
Betrieb elektroakustischer Anlagen so-
wie das Befahren mit motorisierten 
Fahrzeugen ist durch geeignete organi-
satorische Maßnahmen auf dem Ju-
gendplatz auszuschließen.“ 
Unter 4.5.6 wird die Behauptung aufge-
stellt „Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung werden geeignete Fest-
setzungen getroffen, um mögliche Nut-
zungskonflikte durch Emission des Ju-
gendplatzes zu verhindern“. Dies sehen 
wir nicht als gegeben an. 
 
Im Baugebiet Rabenrodestr. kommt es 
regelmäßig zu nicht bestimmungsge-
mäßer Nutzung des Kinderspielplatzes 
oder des Regenrückhaltebeckens ohne, 
dass die Stadt wirkungsvolle Maßnah-
men ergreift. Die Lösung eines unlösba-
ren Problems zu vertagen und auf der 
anderen Seite Fakten zu schaffen ist 
nicht hinnehmbar. 
Diese Stellungnahme wurde bereits im 
Rahmen der Änderung des Flächennut-
zungsplans eingebracht. Die Stellung-
nahme der Verwaltung „Der Flächennut-
zungsplan stellt keine Standorte für 
Spiel-, Bolz- oder Jugendplätze dar. Die 
Standortbestimmung erfolgt auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
Alle Hinweise und Bedenken werden für 
den Bebauungsplan zur Kenntnis ge-
nommen, ...“. Dies hat jedoch zu keiner-
lei Änderung geführt. 
 


rungsmaßnahmen (Nutzungszeit, be-
stimmungsgemäße Nutzung, St. d. 
Technik) zur Einhaltung der maßgebli-
chen Orientierungs- und Richtwerte ist 
im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens zu erbringen. Kinderlärm stellt 
gemäß dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) keine schädliche 
Umwelteinwirkung dar. 
Zu Kinderlärm führt § 22 Abs. 1a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) Folgendes aus: „Geräusch-
einwirkungen, die von Kindertagesein-
richtungen, Kinderspielplätzen und ähn-
lichen Einrichtungen wie beispielsweise 
Ballspielplätzen durch Kinder hervorge-
rufen werden, sind im Regelfall keine 
schädliche Umwelteinwirkung. Bei der 
Beurteilung der Geräuscheinwirkungen 
dürfen Immissionsgrenz- und –richt-
werte nicht herangezogen werden.“ 
Hierzu wurde z. B. mit Datum vom 
03. Februar 2010 im Landes-
Immissionsschutzgesetz Berlin (LIm-
SchG Bln) folgender Passus aufge-
nommen: § 6 Einschränkungen, (1) 
„Störende Geräusche, die von Kindern 
ausgehen, sind als Ausdruck selbstver-
ständlicher kindlicher Entfaltung und zur 
Erhaltung kindgerechter Entwicklungs-
möglichkeiten grundsätzlich sozialadä-
quat und damit zumutbar.“ 


3. In der Bezirksratssitzung vom 11.9.2014 
wurde berichtet, dass es wiederholt zu 
Problemen am Jugendplatz Fröbelweg 
mit Jugendlichen gekommen ist. Von 
Minderjährigen wurde Alkohol getrun-
ken, es kam zu Lärmbelästigungen, Un-
rat wurde in die Gegend geworfen und 
eine Scheibe wurde zerstört. Es ist da-
von auszugehen, dass hier bereits nach 
dem Stand der Technik für eine Verhin-
derung gesorgt wurde. Nur scheinen 
diese Maßnahmen nicht ausreichend 
und es ist zu erklären, warum dies am 
neuen Jugendplatz wirksamer sein soll, 
so dass man bei der Lärmbetrachtung 


Wie bereits oben ausgeführt, sind Ge-
räusche, die von Kindern z. B. auf Kin-
derspielplätzen verursacht werden, nicht 
wie technischer Lärm zu behandeln. Im 
Schallgutachten wurden daher der Ver-
kehrslärm, der Freizeitlärm vom Ju-
gendplatz und vom Freibad betrachtet. 
Das schalltechnische Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass mit den ge-
troffenen Maßnahmen gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten 
werden. Der Jugendplatz deckt nicht nur 
den Bedarf für die Jugendlichen aus 
dem neuen Baugebiet, sondern auch 
aus dem  angrenzenden Baugebiet 
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von einer bestimmungsgemäßen Nut-
zung des Jugendplatzes ausgehen 
kann. 
 


„Rabenrodestraße“ und anderen Berei-
chen der Ortslage von Waggum. Un-
sachgemäße Nutzungen können nicht 
im Rahmen des Schallgutachtens ge-
klärt werden. 
 


4. Das von dem Investor in Auftrag gege-
bene schalltechnische Gutachten ist be-
züglich der Lärmbetrachtung des Ju-
gendplatzes sehr widersprüchlich und 
aus meiner Sicht unglaubwürdig. In Ka-
pitel 4.2 Emissionskennwerte Jugend-
platz wird „nach den Ergebnissen über-
schlägig durchgeführten schalltechni-
schen Berechnungen eine Überschrei-
tung der maßgeblichen IMMISSIONS-
RICHTWERTE im Bereich der am 
stärksten betroffenen, vorhandenen 
Bauflächen des östlich benachbarten 
WA-Gebietes zu erwarten ist...“. 
In Kapitel 6.2.3 geht es dann überra-
schend weiter ...“ Da eine Überschrei-
tung festgestellt wurde, erfolgten die Be-
rechnungen unter Berücksichtigung ak-
tiver Schallschutzmaßnahmen an der 
Westgrenze des Bolzplatzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei wird auf Anlage 2 Blatt 1 verwie-
sen. Die Anlage ist für mich völlig un-
glaubwürdig. Der Text gibt keinerlei Auf-
schluss, warum die Schallgrenze 
<55 dB sich in westliche Richtung 53 m 
und in östliche Richtung lediglich 44 m 
ausbreitet. Da in der Regel Westwind 
vorliegt würde ich eher mit einem umge-
kehrten Schallkegel rechnen. 
Indem in der Zeichnung die Bebauungs-
grenzen den angrenzenden Baugebie-
tes nicht darstellt werden, wird zusätz-
lich die Verletzung der Lärmschutzbe-
stimmungen verschleiert. 
Auf dem Plan von 2003 ist die aktuelle 
Bestandsbebauung nur sehr rudimentär 


Unter Kapitel 5.6 der Begründung wird 
unter dem Thema Freizeitlärm – Ju-
gendplatz auch auf die Bestandsbebau-
ung im Osten des Plangebietes einge-
gangen. Auf dem angesprochenen 
Grundstück kommt es zu einer rechne-
rischen Pegelerhöhung um maximal 
1 dB(A) auf den Freiflächen. Damit be-
findet sich die Änderung in einem Be-
reich, der nicht messbar ist. Eine Ände-
rung der Geräuschimmissionen wird 
erst ab einer Änderung des Mittelungs-
wertes um mehr als 3 dB(A) von der 
Mehrzahl wahrgenommen. Des Weite-
ren befindet sich eine 3,0 m breite An-
pflanzungsfestsetzung an der Grund-
stücksgrenze, so dass ein Großteil der 
betroffenen Flächen noch nicht einmal 
für die Freiflächennutzung zur Verfü-
gung steht, zumal auch in einem Misch- 
oder Dorfgebiet, in dem die Orientie-
rungswerte tags wie nachts um 5 dB(A) 
höher liegen, gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gewahrt werden. Bei 
Abwägung dieser Aspekte handelt es 
sich um keine nennenswerte Änderung 
des Ist-Zustandes. Das Schallgutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
werden.  
 
Anlage 2 Blatt 1 gibt die “Freie Schall-
ausbreitung“ des Bolzplatzes sonntags 
in der Zeit von 10.00 bis 22.00 Uhr wie-
der. Dabei wurde eine gleichmäßige 
Verteilung vom Mittelpunkt des Bolz-
platzes als Emissionsquelle dargestellt. 
Westlich wie östlich liegt die Pegelgren-
ze von > 55 dB(A) bei 58,0 m. 
 
Die farbige Kennzeichnung der Pegel-
werte im Gutachten wurde über den 
städtebaulichen Entwurf zu dem Be-
bauungsplan übergeblendet. Dies ist ei-
ne gängige Vorgehensweise. Wegen 
der Farbe für die Pegelwerte ≤ 55 dB(A) 
in Dunkelgrün ist der darunter liegende 
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zu erkennen, so dass man hier auch von 
arglistiger Täuschung sprechen kann. 
In der Anlage 2, Blatt 2 wird die Auswir-
kurıg der aktiven Schallschutzmaßnah-
me in westlicher Richtung betrachtet. 
Diese hat jedoch keinerlei Auswirkung 
auf die Darstellung der Schallausbrei-
tung in östlicher Richtung, obwohl eine 
3  Meter hohe Wand auch mit Bewuchs 
nicht den kompletten Schall schluckt, 
sondern in östliche Richtung reflektiert. 
In der Zeichnung sind sogar an den En-
den Abschrägungen vorgenommen, die 
aus der Mauer einen Parabolspiegel mit 
entsprechend verstärkender Wirkung 
macht. 
Bei Korrektur des Fehlers aus Anlage 2, 
Blatt 1 in der Betrachtung der Summe 
aus Freibad und Jugendplatz wird ge-
gen die Lärmschutzverordnung bereits 
bei der Bestandsbebauung verstoßen. 
 


Entwurf schwer erkennbar. An der Aus-
sage des Gutachtens, dass hier die Ori-
entierungswerte der DIN 18 005 einge-
halten werden, ändert sich jedoch 
nichts. Die relevanten Bereiche, die von 
einer Regelerhöhung betroffen sind, 
sind farblich heller markiert; daher ist 
hier die Ent-wurfsplanung leichter les-
bar.  
 
Anlage 2 Blatt 2 zeigt die Auswirkungen 
für das Erdgeschoss sonntags in der 
Zeit von 10.00 – 22.00 Uhr mit der 
Lärmschutzwand in 3,0 m Höhe. Zu ei-
ner vergleichenden Betrachtung muss 
Anlage 2 Blatt 3 herangezogen werden, 
da es sich hier um das 1. Obergeschoss 
handelt. Es ist richtig, dass sich auf den 
Flächen im bestehenden Baugebiet kei-
ne Veränderung ergibt. Jedoch ist eine 
Überschreitung um 1 dB(A) nur rechne-
risch erfassbar und nicht akustisch. Erst 
eine Pegelerhöhung ≥ 3 dB(A) wird von 
den meisten Menschen wahrgenom-
men. Daher unterliegen Pegelüber-
schreitungen bis 3 dB(A) der Abwä-
gung. Die Abkröpfung von Schall-
schutzwänden ist Stand der Technik 
und dient der sicheren Eindämmung der 
Emissionen. Von einer parabolspiegel-
artigen Wirkung der Lärmschutzwand 
kann nicht ausgegangen werden, da 
diese aus stark schallresorbierenden 
Materialien hergestellt wird. Daher liegt 
hier kein Fehler des Schallschutzgut-
achtens vor. Der Wind hat bei < 100,0 
m Abstand vom Emissionsort marginale 
Einflüsse auf die Schallausbreitung. Da 
vom Gutachter ein konservativer Ansatz 
gewählt wurde, wurde für die Prognose 
eine worst-case-Ausbreitung gerechnet. 
Darin sind die sog. „Mitwinde“ berück-
sichtigt. 
 


5. In dem schalltechnischen Gutachten 
wurden bei der Beurteilung des Straßen-
lärms Prognosen für 2020 herangezo-
gen. Bei der Betrachtung des 
Schwimmbades wird sich jedoch auf 
den Stand von 2006 abgestützt. Dabei 
wird die Tatsache ignoriert, dass ein 
Neubaugebiet jedes Jahr neue 
Schwimmbadnutzer hervorbringt und 


Straßen verfügen aufgrund des fließen-
den Verkehrs über größere Kapazitäten. 
Diese werden durch ein Verkehrsgut-
achten prognostiziert.  
Für die schalltechnische Untersuchung 
des Schwimmbades wurden Sommer-
tage eines umsatzstarken Jahres mit 
extrem hoher Besucherzahl -als das 
Schwimmbad ausgelastet war- gewählt 
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damit fraglich ist, ob die Anzahl der um-
satzstarken Tage, die bisher als „seltene 
Ereignisse“ nicht weiter betrachtet wur-
den, durch entsprechenden Zuwachs 
berücksichtigt werden müssten. 


 


und zugrunde gelegt, so dass hier eine 
Betrachtung unter der Vollausnutzung 
des Badebetriebes an zehn Tagen so-
wie an 20 Tagen mit durchschnittlicher 
Besucherzahl stattgefunden hat. Nor-
male Badetage liegen mit den Besu-
cherzahlen unter den zugrunde geleg-
ten Zahlen. Aus beiden Werten wurde 
eine mittlere Besucherzahl ermittelt, 
diese stellt keine Belastung für die 
Wohnbebauung dar. Trotz der Einstu-
fung der zehn besucherstarken Tage als 
sog. „seltenen Ereignis“ und der Unter-
schreitung der maßgeblichen Immis-
sonsrichtwerte gem. TA-Lärm an diesen 
Tagen, hat die Stadt im Bebauungsplan 
aktive Schallschutzmaßnahmen festge-
setzt.  
 


6. Da bei dem vorliegenden schalltechni-
schen Gutachten die nötige Objektivität 
nicht gegeben ist, ist zunächst von der 
Stadt ein neutrales schalltechnischen 
Gutachten zu beauftragen, in dem alle 
Aspekte Berücksichtigung finden. 


 


Das Schallgutachten wurde von einem 
öffentlich bestellten und vereidigten In-
genieurbüro für Geräusche, Erschütte-
rungen und Bauakustik erstellt. Daher 
ist gewährt, dass es sich um ein neutra-
les Gutachten handelt. 
 


7. Es ist zu klären, inwieweit bei amtlich 
anerkannter Schwerbehinderung und 
einer daraus resultierenden erhöhten 
Ruhebedürftigkeit, ein erhöhter Schutz 
bzgl. Lärm zu berücksichtigen ist. 


 


Schalltechnisch beurteilt wird die vor-
handene Ausprägung des Baugebietes 
und dessen Einstufung in ein Baugebiet 
gemäß BauNVO. Dies schließt nicht 
aus, dass Personen mit einer amtlich 
anerkannten Schwerbehinderung in ei-
nem allgemeinen Wohngebiet leben. 
Dieses entspricht der Integration gemäß 
Gender Mainstreaming. 
 


8. Als Ersatz für den Spielplatz am Nor-
dendorfsweg wird der Spielplatz in direk-
ter Nachbarschaft zu dem bestehenden 
Spielplatz des Baugebiets Rabenro-
destr. geplant. Damit entsteht ein großer 
Spielplatz, der durch eine Straße ge-
trennt ist. Auf dieser Straße fahren ne-
ben landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen 
auch Autos zur Baumschule. Darüber 
hinaus erfolgt über diese Straße die Zu-
fahrt zum östlichen Ring. Das Unfallrisi-
ko sehe ich daher als sehr hoch an.  


 
9. Der Spielplatz des Baugebietes Raben-


rodestr befindet sich in direkter Nach-
barschaft zu unserem Grundstück. Der 
Lärm ist hinzunehmen. Wobei die Frage 


Der neue Kinderspielplatz wird in räum-
lichem Zusammenhang mit der KiTa 
geplant. Außerdem liegen in der öffent-
lichen Grünfläche im Osten der Kinder-
spiel- und Jugendplatz gebündelt. Bei 
Aufstellung des Bebauungsplans wurde 
der Spielplatz bewusst an den östlichen 
Randbereich gelegt, damit er in einem 
räumlichen Zusammenhang mit dem 
Spielplatz des östlich angrenzenden 
Baugebietes "Rabenroder Straße" liegt. 
Die Zufahrt zum Baugebiet wird nur bis 
zur gebietszufahrt südlich des Spielplat-
zes ausgebaut, so dass zwischen den 
beiden Spielplätzen der landwirtschaftli-
che Weg verläuft. Dieser wird im Rah-
men der Ausführung über geeignete 
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ist, ob darüber hinaus der Lärm eines 
weiteren Spielplatzes hinzunehmen ist. 
Es wäre zu klären, wieviel Lärm hinzu-
nehmen ist. Dies geht aktuell nicht aus 
der Beschlussvorlage hervor. 
Der Osten des neuen Baugebietes an-
grenzende Spielplatz wurde in der 
Lärmbetrachtung (4.5.6) komplett unter-
schlagen und damit von vorn herein 
nicht betrachtet. 


 


Maßnahmen für die Durchfahrt für nor-
malen Kfz-Verkehr gesperrt werden. 
Ebenso werden im Süden des Spiel-
platzes zur Erschließungsstraße zum 
Baugebiet Sicherungsmaßnahmen er-
folgen. Diese Maßnahmen tragen zur 
Minimierung des Unfallrisikos bei. 
Zu Kinderlärm führt § 22 Abs. 1a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) Folgendes aus: „Geräusch-
einwirkungen, die von Kindertagesein-
richtungen, Kinderspielplätzen und ähn-
lichen Einrichtungen wie beispielsweise 
Ballspielplätzen durch Kinder hervorge-
rufen werden, sind im Regelfall keine 
schädliche Umwelteinwirkung. Bei der 
Beurteilung der Geräuscheinwirkungen 
dürfen Immissionsgrenz- und –richt-
werte nicht herangezogen werden.“  
Hierzu wurde z. B. mit Datum vom 
03. Februar 2010 im Landes-
Immissionsschutzgesetz Berlin (LIm-
SchG Bln) folgender Passus aufge-
nommen: § 6 Einschränkungen, (1) 
„Störende Geräusche, die von Kindern 
ausgehen, sind als Ausdruck selbstver-
ständlicher kindlicher Entfaltung und zur 
Erhaltung kindgerechter Entwicklungs-
möglichkeiten grundsätzlich sozialadä-
quat und damit zumutbar.“ 
 


10. Der Spielplatz im Nordendorfsweg wird 
aktuell von den Kindern des Kindergar-
tens genutzt. 
Durch die Verlegung an die Ostgrenze 
des Baugebietes verlängert sich der 
Weg erheblich. 
Es ist daher ein Standort in der Nähe 
des bisherigen Standorts zu suchen. 


 


Der Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie der Stadt ist am Planverfahren 
beteiligt worden und hat der Planung 
und damit auch der Verlegung des 
Spielplatzes zugestimmt. Darüber hin-
aus grenzt der neue Spielplatz direkt an 
die geplante Kindertagesstätte an. 
 


11. In der ursprünglichen Planung des 
Baugebietes Nordendorfsweg war be-
reits die Zufahrt über den Spielplatz 
vorgesehen. Es wird jetzt abweichend 
von der ursprünglichen Planung eine 
Lastverteilung vom Nordendorfsweg 
auf „Nordendorfsweg“ und „Am 
Kahlenberg“ vorgenommen. Dabei er-
folgt jedoch eine überproportionale 
Verschiebung in Richtung „Am 
Kahlenberg“. Da die KiTa eine Reihe 
zusätzlicher Fahrten hervorruft, da 
nicht davon auszugehen ist, dass nur 


Ursprünglich waren für den östlichen 
Bereich rd. 50 Wohngebäude vorgese-
hen, diese wurde im Laufe der Planung 
deutlich auf 38 reduziert. Da die KiTa 
vorrangig für den Bedarf für Kinder aus 
dem neu entstehenden Baugebiet er-
richtet wird, ist davon auszugehen, dass 
viele Kinder zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad gebracht werden. Autofahrten wer-
den in der Regel durch die Eltern auf 
dem Weg zur Arbeit erfolgen, so dass 
hier keine zusätzlichen Fahrten anfallen. 
Es ist davon auszugehen, dass der An-
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Kinder aus dem Baugebiet diese KiTa 
besuchen werden, ist von größerem 
Verkehrsaufkommen in der Zufahrt 
„Am Kahlenberg“ auszugehen, was in 
keiner Weise gerechtfertigt ist. Die 
KiTa-Freifläche sollte daher im westli-
chen Ring geplant werden.  


teil der Kinder, die nicht im Baugebiet 
wohnen und mit dem Auto gebracht 
werden, daher gering ausfällt und sich 
infolgedessen in der Gesamtbelastung 
nicht maßgeblich auswirkt. 


12. Nach Protesten der Anwohner im Nor-
dendorfsweg scheint eine Planung für 
die Bauphase zu existieren, bei der die 
gesamte Erschließung über die Zufahrt 
am Kahlenberg vorgenommen wird. 
Eine Aufteilung des Verkehrs erscheint 
insgesamt sinnvoll. Eine Aufteilung 
über 50 % zu Lasten der neuen Zufahrt 
„Am Kahlenberg“ ist insbesondere für 
die Bauphase nicht hinnehmbar. 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Es wurden Gespräche mit 
dem Investor geführt, den Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird. 


Fazit: Der Bebauungsplan sieht eine Lärm-
konzentration im östlichen Bereich des 
Baugebietes „Vor den Hörsten“ vor: 
 
 Jugendplatz  
  Kinderspielplatz 
  Wertstoff-Recycling 
  KiTa  
  >50 % Kfz-Verkehrs 
 
Diese Lärmquellen ergänzen die beste-
henden Lärmquellen 
  Flughafen 
  Freibad 
  Straßenverkehr Rabenrodestr 
  Kinderspielplatz Baugebiet Raben- 


 rodestr. 
 


Unter diesen Gesichtspunkten ist dem 
Punkt 4.6.2 „Vermeidung von umweltbezo-
genen Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c 
BauGB) für die im Osten angrenzende Be-
standsbebauung in keiner Weise gegeben. 
Die Aussage „Zur Vermeidung nachteiliger 
gesundheitlicher Auswirkungen auf den 
Menschen durch Lärm werden Schall-
schutzmaßnahmen getroffen“ ist falsch. 
Die Schallschutzmaßnahmen wirken sich 
für diesen Bereich negativ aus. 


Zur Beurteilung des Einflusses unter-
schiedlicher Geräuschquellen ist im 
Beiblatt zur DIN 18 005 Folgendes aus-
geführt: 
Die Beurteilung der Geräusche ver-
schiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Frei-
zeitlärm) sollen wegen der unterschied-
lichen Einstellungen der Betroffenen zu 
verschiedenen Arten von Geräuschquel-
len jeweils für sich allein mit den Orien-
tierungswerten verglichen und nicht ad-
diert werden. 
Das bestehende Wohngebiet an der 
Rabenrodestraße ist als allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Durch die 
Neuplanung rückt gleichfalls ein allge-
meines Wohngebiet an die Bestands-
bebauung heran. Da es sich bei beiden 
Baugebieten um dieselbe Bauge-
bietskategorie mit denselben  Schutz-
ansprüchen handelt, ist ein verträgliches 
Nebeneinander über die gleiche Art der 
Nutzung von vorneherein sichergestellt. 
Die Schallschutzmaßnahmen werden 
nach dem Stand der Technik aus lärm-
absorbierenden Materialien hergestellt. 
Damit werden Reflektionen auf die öst-
lich angrenzende Bebauung vermieden. 
Dieses wurde in die schalltechnische 
Untersuchung eingestellt, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewahrt wer-
den. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 


Stellungnahme Nr. 30 
 
Schreiben vom 27.11.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Da bisher nur negatives und gegen ein 
Baugebiet gesprochen wurde, möchte ich 
hier mal eine Meinung dafür vertreten, die 
bisher noch gar nicht zu Sprache kam. 
 


 


Um nicht missverstanden zur werden, ich 
bin für jedes Auto, was weniger in und 
durch Waggum fährt. Deshalb nehme ich 
auch, so oft es geht, das Fahrrad, um Ei-
genverkehr zu vermeiden. Nur im Laufe 
der Zeit habe ich den Eindruck, dass wir 
die gleiche Diskussion auch vor 5 Jahren 
(vor Kappung der Grasseler Straße) ge-
habt hätten und es hauptsächlich um die 
Betroffenheit einiger Bürger geht. 
 


 


Ich habe Verständnis für die Leute, die 
persönlich betroffen wären, und würde viel-
leicht genauso reagieren. Der Bezirksrat 
aber muss eine Entscheidungen für den 
Bezirk, in diesem Fall für Waggum 
(ca. 2.500 Bürger), treffen und nicht einer 
kleinen Gruppe. 
 


 


Deshalb hier einige Ausführungen zu Fak-
ten und meine Sicht der Dinge. 
 


 


Das geplante Baugebiet wurde bei der Er-
schließung des Nordendorfweges schon 
vorgesehen und zwar mit einer Zufahrt des 
jetzigen Spielplatzes. 
Das ist, denke ich, nicht strittig, weil die 
Anwohner dieses auch so schon geäußert 
haben. Der Streitpunkt ging im Anfang um 
die Größe des Neubaugebietes (Das in 
dieser Größe wohl so nicht vorgesehen 
war. Ich weiß nicht, ob es jemals schon 
Unterlagen gab oder nur mündliche Aus-
sagen) und die damit verbundenen Fahrten 
durch die Zufahrt über den Nordendorfs-
weg. 
 


 


Persönliche Anmerkungen: Wenn man sich 
mal den Stadtplan anschaut, wäre es wirk-
lich nicht sinnvoll, dieses Stück nur halb zu 
erschließen und später noch mal zu erwei-
tern. 
Es gab und gibt immer Bürger, junge Fami-
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lien, die Bauplätze suchen, so auch jetzt.  
Es gab Zeiten in Braunschweig, in denen 
sehr wenig erschlossen wurde und Bürger 
Bauplätze suchten. Als der Nordendorfs-
weg erschlossen wurde, haben die heuti-
gen Anwohner sich sicherlich auch sehr 
gefreut einen Bauplatz zu bekommen. 
Ebenso später die Familien des Gebietes 
an der Rabenroderstraße. 
 
Wenn meine jetzigen Informationen stim-
men, ist der neue Entwurf des Bebauungs-
plan dahin gehend geändert, dass das Ge-
biet 2 getrennte Zufahrten bekommen soll. 
Die rechte Hälfte zum Kahlenberg, die lin-
ke zum Nordendorfsweg. Damit wäre das 
Verkehrsaufkommen am Nordendorfsweg 
nicht größer, als es eh geplant war. 
Anlage: Plan mit Verkehrsrichtungen 
 


 


Sollte es einen Vorschlag geben, den Ver-
kehr der linken Hälfte des Gebietes außen 
entlang am Feld und dann auf den Bechts-
bütteler Weg zu führen, sollte dieses abge-
lehnt werden. 
Unabhängig von den hohen Baukosten ei-
ner neuen Straße fließt zurzeit ein Verkehr 
von ca. 260 Wohneinheiten auf den 
Bechtsbütteler Weg. Wenn woanders nicht 
mal 50 Wohneinheiten zuzumuten sind, 
dann bitte nicht da, wo schon viel ist noch 
mehr dazu. 
 


Eine Anbindung des Baugebietes an 
den Bechtsbütteler Weg ist durch den 
Bebauungsplan zwar grundsätzlich 
möglich, derzeit aber nicht geplant. Da-
zu wäre ein Zugriff auf die westlich an-
grenzenden Flächen nötig. Diese ste-
hen jedoch in absehbarer Zeit nicht zur 
Verfügung. 
 


Wer mal ein Gefühl für das Verkehrsauf-
kommen bekommen möchte, soll sich doch 
bitte einen Tag oben am Friedhof stellen. 
Wie schon am Anfang erwähnt, jedes Auto, 
was fährt, ist zu viel. Doch da fährt die fünf-
fache Anzahl, wie woanders geplant ist, 
und es ist vom Gefühlten noch erträglich. 
(Wenn die Anwohner vom Sandkamp 
wahrscheinlich auch lieber weniger Ver-
kehr hätten.)  


 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Festsetzungen werden 
beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 31 
 
Schreiben vom 28.01.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Die Beschlussfassung zum o.g. Baugebiet 
steht in diesem Jahr bevor. 
 


 


Wir möchten hiermit noch einmal sehr ein-
dringlich zu folgenden Punkten informie-
ren: 
 


 


- Das Baugebiet wurde von ehemals 
40 Häuser auf nunmehr rd. 100 Häuser 
erweitert Dabei wurde bei der verkehrs-
technischen Anbindung nicht berück-
sichtigt, dass die Ostanbindung (An-
schluss an OT Querum) durch den 
Flughafenausbau nicht mehr zur Verfü-
gung steht. 


 


Derzeit sind 89 Wohngebäude geplant, 
eine Beschränkung auf 40 Wohn-
gebäude war nicht vorgesehen.  
Aufgrund der starken Nachfrage nach 
Wohnen ist die Anzahl der Wohnge-
bäude sinnvoll und zudem städtebaulich 
angemessen. 


 


- Die jetzigen Zufahrtstraßen sind für die 
hinzukommenden täglich rd. 700 Fahr-
zeugbewegungen nicht ausgelegt.  
Alle Zufahrtstraßen sind, aufgrund der 
notwendigen Parkmöglichkeiten der 
Anwohner, zu schmal für zwei entge-
genkommende Fahrzeuge. Dadurch 
entstehen erhebliche Behinderungen 
und Gefährdungen für Fußgänger, Rad-
fahrer sowie Kinder auf dem Weg zum 
Kindergarten oder Schulbus (s. Anlage 
1/2). 


 


Die vorhandene Verkehrssituation wur-
de verkehrsgutachterlich für die vorlie-
gende Planung untersucht. Die Fahr-
zeugbewegungen verteilen sich über 
24 Stunden am Tag, wobei morgens 
zwischen 7:00 und 9:00 Uhr und nach-
mittags zwischen 16:00 und 18:00 Uhr 
die Hauptverkehre erfolgen. Die weite-
ren maßgeblichen Verkehre verteilen 
sich über die restlichen Tageszeiten an 
den Werktagen.  
Erfahrungsgemäß finden an Wochen-
enden und Feiertagen weniger Fahrten 
statt. Damit liegen die Hauptverkehrs-
bewegungen außerhalb der Ruhezeiten. 
Die Straßen Nordendorfsweg und Er-
lenbruch wurden verkehrstechnisch un-
tersucht. Dabei wurden die vorhande-
nen Straßenbreiten in Bezug auf den 
vorhandenen und dem aus dem Bauge-
biet zu erwartenden Verkehr gegen-
übergestellt. Die verkehrstechnische 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die in der RASt 06 genannten typi-
schen Verkehrsmengen für Wohn- bzw. 
Sammelstraßen auch mit den zusätzlich 
zu erwartenden Verkehren aus dem 
neuen Baugebiet weit unterschritten 
werden. Insofern sind die Straßenbrei-
ten nach gutachterlicher Einschätzung 
auch unter Berücksichtigung des neuen 
Baugebietes ausreichend dimensioniert. 
Eine Lösung der gesamtverkehrlichen 
innerörtlichen Situation kann im vorlie-
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genden Bauleitplan nicht geleistet wer-
den. 
 


- Weiterhin sind die betreffenden Straßen 
aufgrund der geringen befahrbaren Brei-
te für Schwerlastfahrzeuge während der 
mehrjährigen Erschließungs- und Bau-
phase vollkommen ungeeignet. Dies 
wird in den betroffenen Straßen zum 
zeitweiligen Verkehrskollaps führen. 


 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. 


- Mögliche, behinderungs- und gefähr-
dungsfreie Zufahrten von Westen 
(Bechtsbütteler Weg) und Osten (Gras-
seler Straße) stehen nicht zur Verfü-
gung. 


 


 


Wir bitten Sie, dem Antrag auf Genehmi-
gung des Baugebietes erst zuzustimmen, 
wenn die verkehrstechnische Situation 
dauerhaft befriedigend gelöst ist. Für eine 
große Zahl der Anwohner in den betrof-
fenen Straßen entstehen sonst durch die 
hinzukommenden Verkehrsbewegungen 
und den mehrjährigen Schwerlastverkehr 
erhebliche Behinderungen mit Gefahrenpo-
tential. 
 


Bei der Einrichtung von Baustraßen und 
deren Linienführung werden auch die 
Baustraßeneignung und deren Sicher-
heit durch Fachleute vor der Bauphase 
geprüft. Der Baustellenverkehr ist tem-
porär und kann nicht im Bauleitplanver-
fahren geregelt werden. Dieses ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und 
wird außerhalb des Bauleitplanverfah-
rens zu einem anderen Zeitpunkt gere-
gelt. 
 


Anlage 3 
 


 


Detaillierung: 
 


 


Durch das Baugebiet „Vor den Hörsten“ 
erhöhen sich, lt. bisheriger Berechnungen, 
die Verkehrsbewegungen um rd. 
700 Fahrzeuge täglich. Alle Zufahrtstraßen 
sind, aufgrund der notwendigen Parkmög-
lichkeiten der Anwohner, zu schmal für 
zwei entgegenkommende PKWs. Dadurch 
entstehen erhebliche Behinderungen und 
Gefährdungen für Fußgänger, Radfahrer 
sowie Kinder auf dem Weg zum Kindergar-
ten oder Schulbus. 
 


Mit den getroffenen Festsetzungen wer-
den bei einer Einzelhausbebauung vo-
raussichtlich 89 Wohngebäude entste-
hen. Das Baugebiet teilt sich in zwei 
voneinander unabhängig erschlossene 
Baugebiete auf. Damit entfallen auf den 
westlichen Teil rd. 51 Wohngebäude, 
die über den Nordendorfsweg erschlos-
sen werden und 38 Wohngebäude, die 
über die Straße Zum Kahlenberg er-
schlossen werden. Damit entfallen rd. 
300 Kfz-Bewegungen auf den Norden-
dorfsweg und 228 Kfz-Bewegungen am 
Tag auf die Straße Zum Kahlenberg. 
Insgesamt sind dieses 528 Kfz-Fahrten 
am Tag.  
Darüber hinaus dienen die Stellplätze 
im öffentlichen Bereich Besuchsverkeh-
ren. Notwendige Stellplätze für die 
Wohngebäude sind auf den Grundstü-







- 62 - 
 


cken nachzuweisen. 
 


Deshalb ist die verkehrstechnische Er-
schließung des Baugebietes vor der Er-
schließungs-/Bauphase sicherzustellen. 
Die wäre möglich durch: 
 


 


 Eine zusätzliche westliche Erschlie-
ßungs- und spätere Ein-/Ausfahrtstraße 
mit Anschluss an den Bechtsbütteler 
Weg, mit Verkehrsführung über den 
derzeitigen landwirtschaftlichen Weg 
nördlich des Eichenrings. 
 


Eine kurzzeitige Baustellenzufahrt über 
die derzeitigen landwirtschaftlichen We-
ge mit Anschluss an den Bechtsbütteler 
Weg ist nicht geplant und wirtschaftlich 
nicht darstellbar. Langfristig wird jedoch 
die Option im Bebauungsplan eröffnet, 
bei geänderten Rahmenbedingungen 
hinsichtlich westlich gelegener potentiel-
ler Bauflächen, einen Anschluss nach 
Westen zu schaffen. 
 


 Eine zusätzliche östliche Erschließungs-
straße mit Anschluss an die Grasseler 
Straße, mit Verkehrsführung über den 
derzeitigen landwirtschaftlichen Weg. 
 


Eine Erschließung mit Anschluss an die 
Grasseler Straße widerspricht dem dort 
ausgewiesenen Landschaftsschutzge-
biet. 


 Sicherstellung, dass während der Er-
schließungs- und Bauphase der 
Schwerlastverkehr nicht die vorhande-
nen Wohnstraßen (insbesondere Orts-
durchfahrt Waggum, Erlenbruch, im 
Lehmkamp und Nordendorfsweg) nutzt. 
 


Es wurde im Planungs- und Umwelt-
ausschuss beschlossen, die Baustellen-
zufahrt über die Straße Zum Kahlenberg 
zu führen. Die Erschließung des Bau-
gebietes für den Baustellenverkehr ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Gleichwohl wurden Gespräche mit dem 
Investor geführt, dass der Baustellen-
verkehr so verträglich wie möglich für 
die Anwohner abgewickelt wird. 
 


Begründung: 
 


 


1. Bei dem vorliegenden Erschließungs-
plan fließt der Verkehr des westlichen 
Teils des Baugebietes über Erlenbruch 
bzw. lm Lehmkamp und Nordendorfs-
weg - insbesondere wenn die Zielrich-
tung Bienroder Spange ist - im östlichen 
Teil über die Rabenrodestraße. 


 


Gemäß der durchgeführten Verkehrs-
zählung und dem Verkehrsgutachten 
verteilen sich die Zu- und Abfahrten auf 
dem Nordendorfsweg sofort in 40 % 
nach Westen und 60 % nach Osten. 
Damit werden 120 Kfz-Bewegungen pro 
Tag über den Erlenbruch abfließen. 
 


Die drei erstgenannten Straßen des 
Wohngebiets sind nicht dafür ausgelegt, 
zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. 
Schon heute müssen aufgrund unzu-
reichender Straßenbreite PKW bei Ge-
genverkehr die Geschwindigkeit auf 
Schritttempo reduzieren und auswei-
chen. Bei LKW- und Schulbus-
Gegenverkehr weichen heute schon 


Die zur Erschließung des Baugebietes 
herangezogenen Straßen sind seiner-
zeit normgerecht als Wohngebietsstra-
ßen ausgebaut worden. Die Straßen 
Nordendorfsweg und Erlenbruch wur-
den verkehrstechnisch untersucht. Da-
bei wurden die vorhandenen Straßen-
breiten in Bezug auf den vorhandenen 
und dem aus dem Baugebiet zu erwar-
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Kraftfahrzeuge auf dem Erlenbruch auf 
Rad- und Fußweg aus. Die Straßenbrei-
ten von Randstein zu Randstein betra-
gen im Erlenbruch 6,50 m, im Lehm-
kamp 6,30 m und im Nordendorfsweg 
4,50 m. Bei den Straßen Erlenbruch und 
lm Lehmkamp reduziert sich die nutzba-
re Breite für den fließenden Verkehr 
durch parkende Fahrzeuge um je rd. 
2,00 m, ohne Sicherheitsabstand. 
 


tenden Verkehr gegenübergestellt. Die 
verkehrstechnische Untersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass die in der 
RASt 06 genannten typischen Ver-
kehrsmengen für Wohn- bzw. Sammel-
straßen auch mit den zusätzlich zu er-
wartenden Verkehren aus dem neuen 
Baugebiet weit unterschritten werden. 
Insofern sind die Straßenbreiten nach 
gutachterlicher Einschätzung auch unter 
Berücksichtigung des neuen Baugebie-
tes als ausreichend dimensioniert. Da-
her können auch die Verkehre des künf-
tigen Wohngebiets hierüber erschlossen 
werden. 


2. Hinter dem Siedlungsbereich um den 
Eichenring befinden sich Reserveflä-
chen, die Möglichkeiten für weiteren 
Siedlungsbau zulassen. Spätestens 
wenn diese Fläche im Zuge der Arron-
dierung des Waggumer Nordens be-
baut wird - womit in wenigen Jahren zu 
rechnen ist (laut Investor soll das Ge-
biet „Vor den Hörsten" sehr schnell ge-
füllt sein) - ist der Ausbau des landwirt-
schaftlichen Weges ohnehin zwingend 
erforderlich. 


 


Der Ausbau der landwirtschaftlichen 
Wege zur Erschließung des Baugebie-
tes aufgrund potentieller, bisher nicht 
bauleitplanerisch erfasster Flächen ist 
nicht Planungswille der Stadt und unter 
landschaftsplanerischen Gesichtspunk-
ten nicht darstellbar. 
  


3. Bei einem Ausbau des o. g. landwirt-
schaftlichen Weges wäre die beabsich-
tigte verkehrstechnische Teilung des 
Baugebietes nicht erforderlich. Vielmehr 
hätten so auch die im östlichen Bereich 
wohnenden Anlieger die Möglichkeit, 
diesen Weg als schnellste Verbindung 
nach Braunschweig zu nutzen. Dies hät-
te weiterhin eine erfreuliche Entlastung 
der Ortsdurchfahrt von Waggum zur 
Folge. 


Die Variante einer dauerhaften Er-
schließung des Wohngebietes über 
westlich angrenzende Flächen wurde 
geprüft. Zurzeit besteht kein Zugriff auf 
die westlich des Baugebietes angren-
zenden Flächen. Als langfristige Option 
wurde im Plangebiet eine Stichstraße 
als Vorhaltefläche eingeplant, sollten 
später einmal diese Flächen zur Verfü-
gung stehen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 32 
 
Schreiben vom 28.02.2013 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Die Diskussion um das geplante Neubau-
gebiet „Vor den Hörsten“ zeigt dramatisch, 
dass vor und während der Flughafenerwei-
terung kein verkehrstechnisches Gesamt-
konzept für die Gemeinden Waggum, Bien-
rode, Bevenrode und Bechtsbüttel geplant 
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war. ln schöner Regelmäßigkeit wird deut-
lich, dass die Bedürfnisse der Anwohner 
hinsichtlich sicherer und erholungsorien-
tierter Verkehrslösungen nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. 
 
Die Auswirkungen einer Startbahnverlän-
gerung ohne Umgehungsstraße, die Er-
schließung eines neuen Baugebietes inmit-
ten eines gewachsenen Ortskerns 
oder der, und das ist nicht verwunderlich, 
natürlich zunehmende Verkehr nach der 
Eröffnung des Edeka-Marktes; alle Ent-
wicklungen sind mit schöner Regelmäßig-
keit getrennt voneinander betrachtet und in 
entsprechenden Vorlagen der ortsfernen 
Verwaltung, durch die beschlussfassenden 
Gremien der Politik entschieden worden. 
 


Der EDEKA-Markt mit seinen Zielver-
kehren wurde bereits in den "Verkehrs-
erhebungen 2012 im Bereich des Flug-
hafens Braunschweig-Wolfsburg" (WVI) 
berücksichtigt. U. a. wurde das Neu-
baugebiet in Bevenrode mit rd. 
45 Wohngebäuden im Prognose-Nullfall 
bereits berücksichtigt. Auch wurden die 
aktuellen Verkehrsbelastungen aus dem 
Jahr 2012 berücksichtigt. Eine gesamt-
heitliche Betrachtung der Verkehrssitua-
tion ist damit erfolgt. 
 


In der jüngsten Diskussion um die Geneh-
migung des o. g. Neubaugebietes treiben 
diese „Sünden der Vergangenheit“ jetzt 
seltsame Blüten. So hat eine Gruppe be-
troffener Anwohner (siehe Betreff) tatsäch-
lich vorgeschlagen, dass zur Erschließung 
des neuen Gebietes ein vorhandener 
Feldweg im Norden der Gemeinde mit An-
schluss an die Grasseler Straße ausgebaut 
werden soll. 
 


 


Wenn dieser Vorschlag von uns richtig 
verstanden wird, bedeutet dies einen Aus-
bau des landwirtschaftlichen Weges nahe 
„Zum Kahlenberg" hin zu einer verkehrssi-
cheren und vielbefahrenen Straße. Eine 
Straße, die neu in die Landschaft gebaut 
würde, um sicherlich nicht optimale, aber 
bereits vorhandene Straßen nicht nutzen 
zu müssen. 
 


 


Wir sprechen uns deutlich gegen eine wei-
tere Planung dieser Lösung aus, weil damit 
Probleme nicht gelöst, sondern in eine 
neue Richtung verschoben würden. In der 
Konsequenz bedeutet dieser Vorschlag, 
dass große Teile der Feldmark und Wald-
grenze baulichen Maßnahmen zum Opfer 
fallen würden. In einem Gebiet, das regel-
mäßig von vielen Bürgern Waggums zur 
Erholung genutzt wird. 
Die Eingriffe in naturbelassene Gebiete 
wären gravierend und nicht akzeptabel. 
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Weiter ist die Annahme, dass Bewohner 
des Neubaugebietes und auch im östlichen 
Bereich Waggums wohnende Anlieger die-
sen Weg zur Fahrt nach Braunschweig 
einschlagen würden, irreführend. Die Be-
wohner würden, wie wir und auch die An-
wohner aus Bevenrode, weiterhin durch 
den Ortskern von Waggum fahren. Die ge-
nannte „schnellste Verbindung nach 
Braunschweig“ wäre für uns bisher schon 
über die Rabenrodestraße zu erreichen 
und ist in keiner Weise akzeptabel. 
 


 


Man kann einen Teil einer Gemeinde nicht 
nur in einer Richtung erschließen und dann 
erwarten, dass die Betroffenen zum Ein-
kauf in der Ortsmitte Umwege von bis zu 
zwei Kilometern akzeptieren würden. Au-
ßerdem befinden sich in dem Gebiet Wag-
gum-Nord und Vor den Hörsten demnächst 
zwei Spielplätze, so dass der Kfz-Verkehr 
so gering wie möglich gehalten werden 
sollte. 
Eine Prüfung der Angriffswege der freiwilli-
gen Feuerwehr ist ebenso kritisch zu se-
hen. 
 


Es ist nicht beabsichtigt eine Erschlie-
ßung über die vorhandenen Feldwege 
zu führen, weil damit - neben der Beein-
trächtigung der Naherholungsfunktion 
des Landschaftsraumes - ein erhebli-
cher Verlust an Lebensraum heimischer 
Tier- und Pflanzenarten einhergehen 
würde. Östlich des Baugebietes ent-
stände ein Konflikt mit dem Land-
schaftsschutzgebiet. 
 


Die Unterzeichner sowie zahlreiche Be-
wohner der Siedlung „ln den Grashöfen“ 
fordern die Gremien der Verwaltung und 
Politik dazu auf, sich in einem konstrukti-
ven Dialog mit den Bürgern der Gemein-
den um nachhaltige Verkehrslösungen zu 
bemühen. 


 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


Stellungnahme Nr. 33 
 
Schreiben vom 19. März 2013 


Stellungnahme der Verwaltung 
 
 


Im Namen und im Auftrag unserer Mitglie-
der in Braunschweig, Ortsteil Waggum, 
möchten wir bzgl. der oben genannten 
Planung unsere Bedenken darlegen. 
 


 


Wie schon mit Schreiben vom 28.01.2013 
an den Bezirksrat des Bezirkes 112 seitens 
der Nachbarschaftsinitiative Waggum auf-
gezeigt, scheint es so, dass bei der Pla-
nung des Neubaugebietes „Vor den 
Hörsten" lm Ortsteil Waggum die geänder-
te Situation, Erhöhung der geplanten Ein-


Das Baugebiet weist insgesamt 89 
Wohngebäude als Einzelhausbebauung 
aus. Das Baugebiet teilt sich in zwei 
voneinander unabhängig erschlossene 
Baugebiete auf. Damit entfallen auf den 
westlichen Teil 51 Wohngebäude, die 
über den Nordendorfsweg erschlossen 







- 66 - 
 


heiten von 40 auf 100, nicht in Einklang 
gebracht werden mit dem dadurch entste-
henden erhöhten Verkehrsaufkommen. Die 
verkehrstechnische Erschließung des neu-
en Baugebietes soll nach der aktuellen 
Planung durch vorhandene Wohngebiete 
geführt. werden, wodurch auch unsere 
Mitglieder erheblich betroffen wären. Aus 
heutiger Sicht ist das den Anliegern kaum 
zumutbar. Schon jetzt werden die entspre-
chenden Straßen über die Gebühr belas-
tet. Das zu erwartende Verkehrsaufkom-
men zum neuen Baugebiet wird bei mehre-
ren hundert Fahrzeugbewegungen pro Tag 
die bestehenden Straßen nicht nur im Hin-
blick auf die Sicherheit der Anwohner über-
lasten, auch der zu erwartende erhöhte 
Verschleiß der bisherigen Anliegerstraßen 
würde nur zu Lasten unserer Mitglieder 
und deren Nachbarn gehen. Da nach der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Braunschweig nur die Anlieger für Maß-
nahmen zu Erhaltung herangezogen wer-
den, sehen wir in der geplanten Verkehrs-
führung zur geplanten Siedlung „Vor den 
Hörsten” eine deutliche Benachteiligung 
der Anlieger und unserer Mitglieder. 
 


werden. Die östlichen 38 Wohngebäude 
werden über die Straße Zum Kahlen-
berg erschlossen. Die verkehrstechni-
sche Untersuchung der WVI vom De-
zember 2012 berücksichtigt 
100 Wohngebäude mit einer überwie-
genden Anzahl von Einzelhäusern. Da-
mals wurde von einer gleichmäßigen 
Verteilung der Kfz-Fahrten aus beiden 
Baugebietszufahrten ausgegangen. 
Nach dem heutigen Stand der Planung 
bleibt die Annahme der Verkehrsmen-
gen aus dem westlichen Teil des Bau-
gebietes gleich. Die Verkehrsmengen 
des Anwohnerverkehrs aus dem östli-
chen Teil betragen nur noch 78 %. Das 
Schallgutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse eingehalten werden. Die 
Straßen Nordendorfsweg und Erlen-
bruch wurden verkehrstechnisch unter-
sucht. Dabei wurden die vorhandenen 
Straßenbreiten in Bezug auf den vor-
handenen und dem aus dem Baugebiet 
zu erwartenden Verkehr gegenüberge-
stellt. Die verkehrstechnische Untersu-
chung kommt zu dem Ergebnis, dass 
die in der RASt 06 genannten typischen 
Verkehrsmengen für Wohn- bzw. Sam-
melstraßen auch mit den zusätzlich zu 
erwartenden Verkehren aus dem neuen 
Baugebiet weit unterschritten werden. 
Insofern sind die Straßenbreiten nach 
gutachterlicher Einschätzung auch unter 
Berücksichtigung des neuen Baugebie-
tes als ausreichend dimensioniert. Bei 
der Einrichtung von Baustraßen und de-
ren Linienführung werden auch die 
Baustraßeneignung und deren Sicher-
heit durch Fachleute vor der Bauphase 
geprüft. 


Nach unseren Informationen wurde bereits 
versucht die Anbindung des neuen Wohn-
gebietes über andere Zufahrtsstraßen 
durchzuführen, leider ohne Erfolg. 


 


Im Interesse unserer Mitglieder fordern wir 
die Stadt Braunschweig auf, eine Planung 
aufzuzeigen, die nicht die bestehenden 
Wohngebiete mit den zu erwartenden Ver-
kehren überlastet. Gern können wir uns 
dazu auch in einem Gespräch zusammen 
mit Vertretern der Anlieger austauschen, 
um eine einvernehmliche Lösung zu fin-


Die geplante Erschließung des Bauge-
bietes wurde eingehend geprüft und 
stellt aus Sicht der Verwaltung die zur-
zeit mögliche Erschließungsvariante 
dar. Eine Erschließung von Norden und 
Osten hätte Auswirkungen auf das 
nordöstlich des Baugebietes gelegene 
Landschaftsschutzgebiet. Ein Anschluss 
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den, damit das Neubaugebiet erfolgreich 
umgesetzt werden kann. 
 


nach Westen wird als langfristige Option 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Derzeit besteht jedoch kein Zugriff auf 
die unmittelbar für die Erschließung be-
nötigen Flächen, sodass zurzeit nur ei-
ne Erschließung über die beiden Zufahr-
ten von Süden über den Nordendorfs-
weg und die Straße Zum Kahlenberg er-
folgen kann. Auch wurde im wirksamen 
Bebauungsplan WA 63 „Nordendorfs-
weg“ vom 18. September 1991 bereits 
der Anschluss eines weiteren Baugebie-
tes nach Norden über den zu überpla-
nenden Kinderspielplatz bereits vorbe-
reitet. Dieses wird mit der vorliegenden 
Planung umgesetzt, jedoch wird einem 
unkontrollierten Abfluss des Gesamt-
verkehrs aus dem neuen Baugebiet 
vorgebeugt, indem das Baugebiet in 
zwei voneinander unabhängig erschlos-
sene Bereiche geteilt wurde. Dabei wird 
nicht abgestritten, dass durch den zu-
sätzlichen Verkehr auch die Belastung 
für die unmittelbaren Anwohner zu-
nimmt. Diese Zunahme wird gerade vor 
dem Hintergrund, dass die Orientie-
rungswerte weiterhin eingehalten wer-
den, für vertretbar gehalten. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen werden beibehalten. 
 


 





